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1 Einleitung 

1.1 Planungsanlass 

Aufgrund der historisch bedingten und regionaltypi-

schen räumlichen Verflechtungen von Wohnfunk-

tion, gewerblicher Nutzung sowie Anbindung an 

überörtliche Verkehrstrassen hatten sich Umweltbe-

lastungen für die ansässige Wohnbevölkerung im 

Stadtteil Schalke-Nord verfestigt. 

Mit der Feststellung der städtebaulichen, sozialen, 

immobilienwirtschaftlichen, ökonomischen und öko-

logischen Defizite im Programmgebiet des Integrier-

ten Entwicklungskonzepts (IEK 2020) Schalke-Nord 

und der Ausweitung der Anzahl von Problemimmo-

bilien wurde im Rahmen der Erstellung ein besonde-

rer Handlungsbedarf festgestellt und die Durchfüh-

rung einer vorbereitenden Untersuchung gem. § 141 

BauGB als Maßnahme zur Behebung von städtebau-

lichen Missständen und auch zur Verbesserung der 

Wohnqualität vereinbart. Am 21.05.2021 wurde 

durch den Rat der Stadt eine Satzung über das be-

sondere Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 

BauGB für den Bereich Schalke-Nord/Bismarck-West 

beschlossen, die nach Beschluss des IEKs und vor Ein-

leitung der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) als 

eine der ersten IEK-Maßnahmen die Sicherung einer 

geordneten Entwicklung im Sinne der Ziele des IEK 

gewährleisten sollte. 

Am 30.09.2021 wurde vom Rat der Stadt Gelsenkir-

chen der erforderliche Einleitungsbeschluss für die 

Vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB 

beraten und beschlossen sowie im Amtsblatt Nr. 42 

vom 22. Oktober 2021 veröffentlicht. Mit dem Be-

schluss wurden der Öffentlichkeit die voraussichtli-

chen Sanierungsziele und die räumliche Abgrenzung 

für das Sanierungsverdachtsgebiet in Schalke-Nord 

bekannt gegeben. 

1. Beseitigung von Mängeln und Missständen im 
Sinne des § 177 BauGB an Immobilien z. B. durch 
Instandsetzung, Modernisierung oder Niederle-
gung  

2. Abbau der Nutzungskonflikte zwischen Woh-
nen, Gewerbe und Verkehr 

3. Städtebauliche Neuordnung des Gewerbege-
biets Berliner Brücke zur gestalterischen und 
ökologischen Aufwertung sowie zur Schaffung 
von  zukunftsfähigen Arbeitsplätzen  

4. Minderung des Risikos von Schäden durch Stark-
regen, Luftschadstoffe, Lärm und stadtklimati-
sche Hitzebereiche  

5. Sanierung, Aufwertung und Ausbau oder Neu-
bau der Bildungseinrichtungen sowie deren Au-
ßenflächen 

Im Zuge des Einleitungsverfahrens wurde ebenfalls 
am 30.09.2021 die Satzung zur Aufhebung der Sat-
zung über die förmliche Festlegung des Sanierungs-
ƎŜōƛŜǘǎ α.ƛǎƳŀǊŎƪκ{ŎƘŀƭƪŜ-bƻǊŘά ǾƻƳ муΦлрΦнллл 
beschlossen, dessen Gebiet nur Teilbereiche des 
nachfolgend zu betrachtenden Untersuchungsraums 
umfasste (s. Stadt Gelsenkirchen, Amtsblatt Nr. 41, 
15.10.2021). 

1.2 Aufgabenstellung und Zielsetzung 

Die vorbereitenden Untersuchungen haben zur Auf-

gabe, die vorhandenen sozialen, strukturellen und 

städtebaulichen Verhältnisse im Untersuchungsge-

biet in Schalke-Nord und deren Zusammenhänge zu 

analysieren und bedarfsorientiert allgemeine Ziele 

und Zwecke einer Sanierung festzulegen sowie die 

Durchführbarkeit einer Sanierungsmaßnahme zu er-

örtern. Die Vorbereitenden Untersuchungen erstre-

cken sich auch auf die nachteiligen Auswirkungen, 

die sich für die von der beabsichtigten Sanierung un-

mittelbar Betroffenen in ihren persönlichen Lebens-

umständen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich 

voraussichtlich ergeben werden. 

Die Vorbereitenden Untersuchungen umfassen im 

Einzelnen: 

Á Formulierung und Eingrenzung der planeri-

schen Rahmenbedingungen/Grundlagenermitt-

lung 

Á Nachweis von städtebaulichen Missständen 

Á Ableitung und Erarbeitung von strategischen 

Sanierungszielen für die Gebietsentwicklung 

auf Grundlage des Integrierten Entwicklungs-

konzepts (IEK) Schalke-Nord 

Á Erarbeitung eines Sanierungsrahmenplans mit 

Einzelmaßnahmen 

Á Kosten- und Finanzierungsübersicht 

Á Bewertung der zu erwartenden nachteiligen 

Auswirkungen auf die von der Sanierung Be-

troffenen gem. § 141 BauGB 

Á Vorbereitung eines Sozialplans gem. BauGB 

Á Vorschlag eines Sanierungsverfahrens 
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Á Vorschlag zur zweckmäßigen Abgrenzung des 

Sanierungsgebiets 

Á Zusammenfassung und Bewertung der Untersu-

chungsergebnisse hinsichtlich der Durchführ-

barkeit von städtebaulichen Sanierungsmaß-

nahmen 

1.3 Bisherige Entwicklungsansätze und 
gesamtstädtischer Kontext 

Angesichts der Herausforderungen des Struktur- und 

Klimawandels sowie der zunehmenden verkehrli-

chen Entwicklung auf innerstädtischen Haupter-

schließungsstraßen haben sich in Schalke-Nord ne-

gative Entwicklungstrends verfestigt.  

Teilräume des Untersuchungsgebiets wurden seit 

Mai 2000 schon von einer Sanierungssatzung belegt, 

die die städtebaulichen Missstände mit der Durch-

führung im vereinfachten Verfahren zu beheben ver-

suchte. Die Erfahrungen zeigten, dass die Behebung 

der Missstände jedoch weiterer organisatorischer 

und förderrechtlicher Voraussetzungen bedarf.  

Der Untersuchungsraum Schalke-Nord war bereits 

¢Ŝƛƭ ŜƛƴŜǎ ƎǊǀǖŜǊŜƴ {ŀƴƛŜǊǳƴƎǎƎŜōƛŜǘǎ α{ŎƘŀƭƪŜ-

Nord/Bismarck-²Ŝǎǘά όнлллύΣ das nicht durchschla-

gend erfolgreich sein konnte zur Behebung der aktu-

ell vorliegenden Mängel. Erst mit der Gründung der 

Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH 

(SEG, 2011), der Erstellung des Integrierten Entwick-

lungskonzepts (IEK) Schalke-Nord (seit 2020) und der 

Gründung des Lenkungskreises Problemimmobilien 

konnten erste Erfolge erzielt werden.  

Die Zukunftspartnerschaft des Landes NRW mit der 

Stadt Gelsenkirchen sorgt seit 2022 für weitere för-

dernde Strukturen und Mittel, die auch eine hilfrei-

che Basis für eine neue und räumlich konzentriertere 

Sanierungsmaßnahme darstellen. 

1.3.1 Integriertes Entwicklungskonzept Schalke-
Nord (IEK, 2020) 

Das Programmgebiet umfasst rund 452 Hektar Flä-

che. Dazu gehören neben dem größten Teil des 

gleichnamigen Stadtteils auch die nördlich gelegene 

Emscherinsel sowie der westliche Bereich des Stadt-

teils Bismarck. 

Im Analyseteil des IEK wird festgehalten, dass das 

Programmgebiet aus städtebaulicher, verkehrs- und 

umweltplanerischer Sicht durch seine teilweise stark 

fragmentierte Struktur geprägt ist. Dadurch entste-

hen erhebliche Nutzungskonflikte zwischen den Be-

reichen Wohnen, Arbeiten und Verkehr. In einigen 

Teilräumen des Programmgebiets sind verstärkte 

immobilienwirtschaftliche Problemlagen zu erken-

nen, sodass das Ortsbild, die Qualität des Wohnbe-

stands und sein Umfeld zusätzlich negativ beeinflusst 

werden. Die hohen Lärm- und Luftschadstoffbelas-

tungen insbesondere im Westen des Programmge-

biets führen zu einer weiteren Beeinträchtigung der 

Lebensqualität. Zudem leben im Programmgebiet im 

Vergleich zur Gesamtstadt deutlich mehr Personen-

gruppen mit besonderem Unterstützungsbedarf. 

Dadurch werden im Programmgebiet sozial-integra-

tive Maßnahmen benötigt, um die gesellschaftlichen 

Teilhabechancen der Bewohnerinnen und Bewohner 

zu stärken. 

Das Integrierte Entwicklungskonzept Schalke-Nord 

umfasst angesichts der zahlreichen Handlungserfor-

dernisse eine große Zahl an Maßnahmen in verschie-

denen Handlungsfeldern. Die Maßnahmen, die im 

Untersuchungsgebiet der vorbereitenden Untersu-

chungen liegen (oder in unmittelbarer Nähe und da-

mit von Relevanz sind) werden in Kapitel 8 αMaßnah-

menkonzept und Sanierungsrahmenplanά beschrie-

ben. 

1.3.2 Räumliches Strukturkonzept (RSK, 2018) 

Das Räumliche Strukturkonzept (RSK) umfasst die 

Analyse und Entwicklungskonzepte für die Themen-

felder Stadtbild, Wohnen, Arbeiten, Freiräume, 

Klima usw. für das gesamte Stadtgebiet. In Struktur-

plänen werden Erfordernisse dargestellt, wie bei-

spielsweise die Minimierung von Lärmemissionen 

für Wohngebiete oder die Herstellung und Weiter-

entwicklung von Wegeverbindungen zwischen ge-

trennten Wohnstrukturen und Freiräumen, die in 

weiteren Planungen Berücksichtigung finden sollten. 

Im RSK wurden außerdem vier Vertiefungsbereiche 

untersucht, von denen einer das Untersuchungsge-

biet der VU in Schalke-Nord umfasst. 

Die städtebauliche Situation im Vertiefungsbereich 

Schalke-Nord wird im RSK als ungeordnet beschrie-

ben. Die Wohngebiete weisen demnach eine 

schlechte Bausubstanz auf und werden von Indus-

trie- und Gewerbeflächen sowie Verkehrswegen 
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voneinander abgeschnitten. Allgemeine Siedlungs-

bereiche im Untersuchungsraum sind als Suchräume 

für Transformation dargestellt, in denen baukulturell 

bedeutsame Siedlungskerne zu erhalten und zu 

schützen sind. Sie zeigen damit einen besonderen 

Entwicklungsbedarf, der auch die Qualifizierung von 

Gewerbeflächen einschließt. Die Konfliktpotenziale 

dieser Gemengelagen sind zu vermeiden bzw. zu re-

duzieren. 

Dem Bereich um die Glückauf-Kampfbahn wird eine 

regionale Bedeutsamkeit zugeschrieben, deren Wir-

kungskraft zu entwickeln sei.  

Ein räumlicher Vertiefungsbereich befasst sich mit 

der Kurt-Schumacher-Straße und dem Stadtteil 

Schalke-Nord, für den eine wegweisende und umfas-

sende Erneuerung angestrebt wird. Das RSK erfasst 

die städtebaulichen Mängel und beschreibt eine Ist-

Situation von zum Teil sanierungsbedürftigen Wohn-

quartieren, die von Gewerbe- und Industriegebieten 

umgeben sind, die ebenfalls im Wandel zu u. a. 

dienstleistungsorientiertem Gewerbe sind.  

Für die Kurt-Schumacher-Straße als zentrale Ver-

kehrsachse im Stadtgebiet wird die Chance beschrie-

ben, die mit einem Wandel in der Mobilität einher-

ginge, mit der Entwicklung zur E-Mobilität, der Stär-

kung des ÖPNVs und der Verbesserung der Fahrrad-

infrastruktur. 

Die Aufwertung von Glückauf-Kampfbahn und 

Schalker Meile wird zudem als Potenzial zur Attrakti-

vierung gesehen, die auf die Außenwahrnehmung 

der Stadt Gelsenkirchen insgesamt ausstrahlen wird. 

Wegen der grundlegenden Veränderungen, die hier 

anzustreben sind, empfiehlt das RSK für den Vertie-

fungsbereich Schalke-Nord die Erarbeitung eines in-

tegrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts, 

das im Jahr 2020 mit dem IEK Schalke-Nord fertigge-

stellt wurde. 

 

 

Abbildung 1: Räumliches Strukturkonzept Gelsenkirchen, Gesamtstrukturplan (Ausschnitt) 

Quelle: Stadt Gelsenkirchen (2018): Räumliches Strukturkonzept Gelsenkirchen, S. 100 
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1.3.3 Freiflächenentwicklungskonzept (FREK, 
2005) 

Im Jahr 2005 wurde das Freiflächenentwicklungskon-

zept vom Rat der Stadt Gelsenkirchen beschlossen. 

Mit dem FREK wurde ein Leitbild entwickelt, das be-

hutsame und langfristige Perspektiven der Stadt- 

und Freiraumentwicklung aufzeigt. Zentrale Ziele 

sind die enge Verknüpfung zwischen Wohnen und 

Freiraum, die Schaffung von hochwertigen und diffe-

renziert gestalteten Freiraumangeboten und deren 

gute Erreichbarkeit. Das Emscher-Kanal-Band soll ge-

stalterisch so aufgewertet werden, dass die Bewoh-

nerinnen und Bewohner der umliegenden Stadtteile 

eine bessere Zugänglichkeit zum Park erhalten.  

Schalke-Nord wird durch die Maßnahmen des FREK 

besser an lokale und regionale Grün- und Freiflächen 

angebunden. Darüber hinaus können Touristinnen 

und Touristen die Schalker Meile erreichen. Der na-

turnahe Umbau des Sellmannsbachs und der Ausbau 

eines bachbegleitenden Wegs steigern zusätzlich die 

Aufenthaltsqualität und sind Bestandteil der klein-

räumigen Klimaanpassungsmaßnahmen der Stadt 

Gelsenkirchen im Untersuchungsraum. 

Abbildung 2: Karte Maßnahmen im Teilraum Em-
scher-Kanalband 

 
Quelle: Stadt Gelsenkirchen, FREK, Band 1, Teil 5 

1.3.4 Internationale Gartenausstellung Metropole 
Ruhr (IGA, 2027) 

Die im Jahr 2027 stattfindende Internationale Gar-

tenausstellung wird dezentral in der Metropole Ruhr 

ŀǳǎƎŜǘǊŀƎŜƴΦ 5ƛŜ [ŜƛǘŦǊŀƎŜ ǘǊŅƎǘ ŘŜƴ ¢ƛǘŜƭ α²ƛŜ ǿƻƭπ

len wir ƳƻǊƎŜƴ ƭŜōŜƴΚά ǳƴŘ ǎƻƭƭ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŘŜƴ 

Strukturwandel mit Investitionen in die Stadt- und 

Freirauminfrastruktur vorantreiben. 

aƛǘ ŘŜƳ ½ǳƪǳƴŦǘǎƎŀǊǘŜƴ αbƻǊŘǎǘŜǊƴǇŀǊƪҌάΣ der sich 

auf der Emscherinsel befindet, ist in naher Umge-

bung des Untersuchungsgebiets ein großes Projekt 

verortet. Auch im Umfeld der Emscherinsel sollen 

Projekte stattfinden, um einen möglichst durchgän-

gigen Freiraum mit einer hohen Aufenthaltsqualität 

bis zur Gelsenkirchener Mitte zu führen. 

Die Umsetzungsmachbarkeitsstudie Zukunftsgarten 

Gelsenkirchen wurde durch die Büros Reicher Haase 

Assoziierte, Greenbox Landschaftsarchitekten und 

Planersocietät erarbeitet und im Jahr 2020 veröf-

fentlicht. Die Studie greift die im IEK vorgesehenen 

Maßnahmen zur Freiraumgestaltung auf und inte-

griert diese in die Planungen zur IGA 2027. Hierzu ge-

hören die Fläche mit dem künstlerisch gestalteten 

Kugelgasbehälter auf der Zukunftsinsel sowie der Ha-

fen Hugo. Der Stadtteil Schalke-Nord soll in diesem 

Kontext besser mit dem Freiraum verknüpft werden; 

daher sind im Zusammenhang mit dem Pumpwerk 

Gelsenkirchen weitere Naherholungsflächen vorge-

sehen, darunter Erholungsflächen sowie Spiel-und 

Sportangebote. Zudem ist ein Brückenschlag ge-

plant, um die Anbindung zu verbessern. 

Zusätzlich zu den IGA-Projekten entsteht auf der Flä-

che der ehemaligen Kohlenreservehalde eine Land-

marke, die eine Aussicht auf die Emscher und den 

Rhein-Herne-Kanal ermöglicht. 

Abbildung 3: Karte zur Umsetzungsmachbarkeits-
studie IGA 2027 

 
Quelle: Stadt Gelsenkirchen 

Die Kurt-Schumacher-Straße wird bei der Erschlie-

ßung der IGA 2027 eine wichtige Funktion zur Anbin-

dung an die Stadtmitte übernehmen und durch die 

Emschergenossenschaft realisiert. 
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1.3.5 Integriertes Klimaschutzkonzept 
(2020/2045) 

Das Integrierte Klimaschutzkonzept Gelsenkirchen 

2020 wurde von 2009 bis 2010 erarbeitet. Mit der 

Umsetzung des Klimaschutzkonzepts sollte der er-

rechnete Verbrauch von ca. 8 Tonnen CO2 pro Kopf 

bis 2020 um 25 % gesenkt werden. Dies erfolgte in 

drei jeweils mehrjährigen Klimaschutzprogrammen, 

das letzte von 2018 bis 2020. Insgesamt wurden 50 

gesamtstädtische Ziele und Maßnahmen entwickelt, 

die jedoch auf konzeptioneller Ebene nicht räumlich 

zu verorten sind. In Schalke wurde im Klimaschutz-

programm bis 2020 unter anderem eine Modernisie-

rungsberatung für Stadterneuerungs-/Stadtumbau-

Quartiere angeboten. Das Klimakonzept 2020/2045 

wurde beschlossen. 

1.3.6 Strategischer Lärmaktionsplan (2009 ff) 

Im Jahr 2009 startete die Stadt Gelsenkirchen mit der 

Erstellung eines Lärmaktionsplans mit einem Hand-

lungskonzept und gesamtstädtisch relevanten Emp-

fehlungen zur Lärmreduzierung gem. § 47 d Bundes-

Immissionsschutzgesetz in Verbindung mit der EU-

Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG). Mit der 

Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates wurde die Grundlage geschaffen, das 

Thema Lärm in der kommunalen Planung in den Fo-

kus zu nehmen. Damit sind regelmäßige Lärmkartie-

rungen und darauf aufbauend die Aufstellung von 

Lärmaktionsplänen verbindlich geworden. Denn 

Lärm kann nicht nur störend sein, sondern verur-

sacht auch gesundheitliche Beeinträchtigungen. Der 

Lärmaktionsplan ist als langfristiges Vorhaben aufge-

stellt, das in den Folgejahren weiter vertieft wurde. 

Aktuell befindet sich der Lärmaktionsplan in der 4. 

Runde in Aufstellung. 

Á Konkrete Lärmaktionsplanung 2010, Konkreti-

sierung der strategischen Lärmaktionsplanung 

Á Fortschreibung der Lärmaktionsplanung in Gel-

senkirchen 2013 

Á Lärmaktionsplan Gelsenkirchen Stufe III, 2019 

Á Wirkungsanalyse der Gelsenkirchener Lärmak-

tionsplanung 2011/2012 

Á Steckbriefe zur Wirkungsanalyse der Gelsenkir-

chener Lärmaktionsplanung 2011/2012  

Á Wirkungsanalyse der Gelsenkirchener Lärmak-

tionsplanung 2015/2016 

Á Steckbriefe zur Wirkungsanalyse der Gelsenkir-

chener Lärmaktionsplanung 2015/2016 

In der Fortschreibung im Jahr 2013 werden bereits 

die hohen Lärmbelastungen an der Kurt-Schuma-

cher-Straße beschrieben, die ein eigenes Handlungs-

konzept für die Kurt-Schumacher-Straße (2012, s. 

Pkt. 1.3.7)) zur Folge hatte, dessen Maßnahmenkata-

log bereits abgeschlossen ist. Demnach wurden zur 

Verbesserung der Belastungssituation durch Luft-

schadstoffe und Lärm u. a. bereits verkehrslenkende 

Maßnahmen sowie eine Lichtsignalkoordinierung zur 

Verstetigung des Verkehrsflusses eingesetzt. Aber 

auch die Reduzierung der Geschwindigkeit von 70 

auf 50 km/h gehörte dazu und der Einbau von lärm-

optimiertem Asphalt in einigen Bereichen. 

In der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung in 

Gelsenkirchen (2013) heißt es, dass nach wie vor in 

Teilbereichen die Schwellenwerte von 70 dB(A) tags/ 

60 dB(A) nachts überschritten werden. Im Lärmakti-

onsplan der 3. Stufe (2019) wurde der Bereich der 

Kurt-Schumacher-Straße zwischen Boeckerstraße 

und Am Schalker Bahnhof erneut als Lärmbrenn-

punkt ausgewiesen. Es wurden verschiedene Maß-

nahmen geprüft, jedoch keine neuen Maßnahmen in 

den LAP aufgenommen.  

Auch die Strategische Lärmschutzkarte für Gelsenkir-

chen (s. Abb. 4) mit dem Stand 2022 zeigt, dass weite 

Teile des Untersuchungsgebiets im Mittel von 24 

Stunden von einer Lärmbelastung im Bereich von 

65 dB (rot) bis 70 dB (dunkelrot) betroffen sind (vgl. 

Abb. 4 und 6). Für die Nachtzeit sind im nördlichen 

Teilraum Werte um 60 dB (orange) dargestellt, im 

südlichen Bereich auch bis 70 dB (vgl. Abb. 5 und 7). 

 

https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/Vorlage_LAP_2013.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/Vorlage_LAP_2013.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/Vorlage_LAP_2013.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/190704_LK_Argus___Gelsenkirchen_LAP_Stufe_III.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/190704_LK_Argus___Gelsenkirchen_LAP_Stufe_III.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/VortragWirkungsanalyse.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/VortragWirkungsanalyse.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/VortragWirkungsanalyse.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/Steckbriefe_zur_Wirkungsanalyse_der_Gelsenkirchener_Lärmaktionsplanung.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/Steckbriefe_zur_Wirkungsanalyse_der_Gelsenkirchener_Lärmaktionsplanung.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/Steckbriefe_zur_Wirkungsanalyse_der_Gelsenkirchener_Lärmaktionsplanung.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/Wirkungsanalyse_Lärmaktionsplanung_Gelsenkirchen_2015-2016.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/Wirkungsanalyse_Lärmaktionsplanung_Gelsenkirchen_2015-2016.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/Wirkungsanalyse_Lärmaktionsplanung_Gelsenkirchen_2015-2016.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/Steckbriefe_Maßnahmen_Lärmaktionsplan_Gelsenkirchen_2015-2016.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/Steckbriefe_Maßnahmen_Lärmaktionsplan_Gelsenkirchen_2015-2016.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/Steckbriefe_Maßnahmen_Lärmaktionsplan_Gelsenkirchen_2015-2016.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/Vorlage_LAP_2013.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/Vorlage_LAP_2013.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/umwelt/laerm/_doc/Vorlage_LAP_2013.pdf
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Abbildung 4: Strategische Lärmkarte Gelsenkirchen 2022 (Ausschnitt VU-Gebiet Süd, 24 h) 

 
Abbildung 5: Strategische Lärmkarte Gelsenkirchen 2022 (Ausschnitt VU-Gebiet Süd, nachts) 

 
Quelle: Stadt Gelsenkirchen 
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Abbildung 6: Strategische Lärmkarte Gelsenkirchen 2022  
(Ausschnitt VU-Gebiet Nord, 24h) 

 
Quelle: Stadt Gelsenkirchen  
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Abbildung 7: Strategische Lärmkarte Gelsenkirchen 2022  
(Ausschnitt VU-Gebiet Nord, nachts) 

 
Quelle: Stadt Gelsenkirchen  
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1.3.7 Handlungskonzept Kurt-Schumacher-Straße 
(2012) 

Zur Minderung von Luft- und Lärmemissionen wurde 

ein Handlungskonzept Kurt-Schumacher-Straße er-

stellt. Das Konzept gliedert sich in drei Teile, darun-

ter ein 6-Punkte-Plan, eine Potenzialanalyse für Be-

grünungsmaßnahmen sowie ein Fachgutachten zu 

den Luftschadstoff- und Schallimmissionen. Fol-

gende Maßnahmen sieht der 6-Punkte-Plan vor: 

Á Reduzierung der Geschwindigkeit 70 km/h zu 

50 km/h (bereits umgesetzt) 

Á Optimierung des Bahn- und Busangebots (be-

reits umgesetzt) 

Á Abbindung von Nebenstraßen (nicht im Unter-

suchungsraum, 50 Prozent umgesetzt) 

Á Verlegung oder Entfall Bushaltestelle Schalker 

Meile (teilweise umgesetzt, Verlagerung) 

Á Bindung von Luftschadstoffen/aktiver Lärm-

schutz (umgesetzt) 

Á Verlagerung des Durchgangsverkehrs in südli-

cher Fahrtrichtung an Knotenpunkt Uferstraße 

(umgesetzt)  

Mithilfe der Potenzialanalyse wurden eine Gleiskör-

perbegrünung sowie Baumpflanzungen entlang der 

Straße umgesetzt. Die Gleiskörperbegrünung wurde 

auch im Untersuchungsbereich realisiert, die Baum-

pflanzungen nicht. 

Das Fachgutachten verfolgt u. a. die Überprüfung der 

Zielsetzung, Immissionen durch Gebäudeniederle-

gungen zu reduzieren und die Belüftung des Straßen-

raums zu erhöhen. Es wird aufgezeigt, dass sich 

durch einen möglichen Abriss die Strömungsverhält-

nisse zwar ändern, jedoch nicht signifikant.  

1.3.8 Handlungskonzept Wohnen (2019/2024) 

Das Handlungskonzept Wohnen der Stadt Gelsenkir-

chen wurde durch die empirica ag erarbeitet und im 

Jahr 2020 durch den Rat beschlossen. Es baut auf den 

Erkenntnissen des im Jahr 2018 erstellten Woh-

nungsmarktberichts auf. Der Wohnungsmarktbe-

richt stellt eine umfassende Analyse der Gesamt-

stadt dar, während das Handlungskonzept als Grund-

lage für eine nachhaltige Entwicklung des Wohnens 

dient. Es enthält gesamtstädtische und kleinräumige 

Strategien. 

Der Wohnungsmarktbericht weist auf ein spezifi-

sches Bevölkerungswachstum der Stadt Gelsenkir-

chen hin, das sich durch Zuwanderung aus anderen 

EU-Ländern begründet. Zugleich besteht eine Ab-

wanderung der Bestandsbevölkerung nach außen. 

Durch die zumeist junge Zuzugsbevölkerung wird die 

zunehmende Überalterung umgekehrt. Der Woh-

nungsmarkt ist dabei aufgrund weitreichender Leer-

stände und eines niedrigen Mietniveaus ein wesent-

licher Pull-Faktor für Zuwanderung. Im Rahmen der 

Zuwanderung ist vorwiegend eine sozial benachtei-

ligte Bevölkerung zugezogen, wodurch der Anteil an 

Familien mit Transferleistungsbezug gewachsen ist. 

Infolgedessen ist der sozialintegrative Handlungsbe-

darf gestiegen. Die Zuwanderung hat den hohen 

Leerstand in Gelsenkirchen leicht verringert. In ein-

zelnen Angebotssegmenten wurde eine Verknap-

pung des Angebots ausgelöst. Dies betrifft kleine 

Wohnungen sowie große preiswerte Wohnungen. 

Im Kontext der beschriebenen Bevölkerungsentwick-

lung ist in Teilräumen ein informeller Wohnungs-

markt zu beobachten, der die zugewanderten Men-

schen ausbeutet. Viele Wohnungen werden deutlich 

überbelegt und zugleich nicht modernisiert, sodass 

in vielen Fällen keine gesunden Wohn- und Lebens-

verhältnisse gegeben sind. Mittlerweile sind Pro- 

blemimmobilien, die sich in hohem Maße negativ auf 

ihre Umgebung auswirken, im Stadtgebiet verteilt. 

Zudem konzentrieren sie sich in einzelnen Stadttei-

len, darunter in Schalke-Nord. 

Die Neubautätigkeit ist trotz des Bevölkerungs-

wachstums gering. Die Nachfrage nach Neubauten 

wird als stabil beschrieben, allerdings besteht ein 

Mangel an geeigneten Grundstücken. Der Woh-

nungsmarkt Gelsenkirchens wird durch einen Be-

stand an Geschosswohnungsbauten mit einfachem 

Standard geprägt, während der Einfamilienhausan-

teil gering ist. Mit der geringen Eigentumsquote pri-

vater Haushalte wird die Vermögensbildung er-

schwert, sodass eine wohnungsmarktbedingte Ab-

wanderung zu beobachten ist, was die gesamtstädti-

sche Segregation fördert. Die Neubautätigkeit im Ge-

schosswohnungsbau ist stabil, allerdings von einer 

hohen Standortabhängigkeit geprägt. Durch landes-

politische Entscheidungen hinsichtlich der Förder-

konditionen hat zudem der geförderte Wohnungs-

bau an Attraktivität für Investoren verloren.  
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Darüber hinaus ist eine wachsende Nachfrage barri-

erearmer Wohnungen zu beobachten, die jedoch 

nicht gedeckt werden kann.  

Der Stadtteil Schalke-Nord weist im gesamtstädti-

schen Vergleich das niedrigste Mietniveau auf. Mit 

ŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘ пΣфл ϵ ƧŜ Ƴч ƛƳ WŀƘǊ нлмт ƭƛŜƎǘ ŘƛŜ 

aƛŜǘŜ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ aŜŘƛŀƴ Ǿƻƴ рΣфл ϵ ƧŜ ƳчΦ 

Gleichzeitig wird in Schalke-Nord im gesamtstädti-

schen Vergleich einer der höchsten Anteile an Trans-

ferleistungsempfängerinnen und Transferleistungs-

empfängern sichtbar. Im Jahr 2016 lag der Wert zwi-

schen 8,1 und 10 %. Positiv ist, dass öffentlich geför-

derter Wohnungsbau in allen Stadtteilen Gelsenkir-

chens vorhanden ist, wodurch sozialräumlicher Seg-

regation entgegengewirkt werden kann. 

Abbildung 8: Mietspektrum der Gelsenkirchener 
Stadtteile 2017 

 
Quelle: empirica ag 

Als Oberziel für zukünftige Aktivitäten wird die qua-

litative Erneuerung der Wohnungsbestände formu-

liert. Hierfür ist eine Doppelstrategie vorgesehen, bei 

der sowohl Bestandsmodernisierungen als auch 

Neubauten vorgesehen sind. Gleichzeitig müssen die 

kommunalen Zielsetzungen der Entwicklung der 

Wohnungsbestände den Zielkonflikten zwischen 

dem Anspruch preisgünstiger Angebote und Moder-

nisierungsbedarfen sowie Erneuerungsbedarfen und 

dem Rückbau nicht mehr nachgefragter Wohnungs-

bestände gerecht werden. Für den Neubau sowie 

den Bestand werden zudem jeweils weitere Unter-

ziele definiert:  

Neubau 

Á Wachstumspotentiale nutzen 

Á Jährlich 350 neue Wohnungen schaffen 

Á Selektive Wanderung abmildern 

Bestand 

Á Negative Auswirkungen von Problemimmobi-

lien mindern und Reduzierung nicht-zukunfts-

fähiger Wohnraumüberhänge 
Á Wohnungsbestände entwickeln 

Zudem soll vorrangig Wohnraum für Familien ge-

schaffen und das Angebot altersgerechter Wohnun-

gen ausgebaut werden. 

Das Handlungskonzept Wohnen wird zum Zeitpunkt 

der Vorbereitenden Untersuchungen fortgeschrie-

ben.  

1.3.9 Einzelhandelskonzept (2015) 

Das Einzelhandelskonzept (EHK) wurde im Jahr 2015 

durch Junker + Kruse Stadtforschung Planung fortge-

schrieben und setzt sich aus drei Teilen zusammen. 

Teil A stellt die Analyse des Einzelhandels auf ge-

samtstädtischer Ebene dar, Teil B strategische Bau-

steine des Einzelhandelskonzepts. Im letzten Teil 

werden die einzelnen Zentren konkret dargestellt.  

Die Analyse zur Grundversorgungssituation zeigt auf, 

dass nur kleine Teilräume des hier vorliegenden Un-

tersuchungsgebiets in einer Isodistanz von maximal 

700 Metern zu einem Lebensmittelmarkt liegen. 

Südlich des Untersuchungsgebiets befindet sich das 

Nahversorgungszentrum (NVZ) Schalker Straße, das 

vormalig als Nebenzentrum eingeordnet wurde. 

Durch die Bahngleise ist jedoch die fußläufige Er-

reichbarkeit des Standorts eingeschränkt.  

Der Abschnitt der Kurt-Schumacher-Straße im Unter-

suchungsgebiet, der sich durch Bahntrassen, Auto-

bahnen und Berliner Brücke in einer räumlich isolier-

ten Lage befindet, wird durch eine eingeschränkte 

fußläufige Versorgung geprägt. Für das einwohner-

schwache Wohngebiet ist die Ansiedlung eines struk-

turprägenden Lebensmittelbetriebs aufgrund der 

mangelnden betriebswirtschaftlichen Tragfähigkeit 

unrealistisch. Hierfür wird gemäß dem Konzept eine 

Mantelbevölkerung von ca. 5.000 Einwohnenden er-
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forderlich. Stattdessen wird empfohlen, Ansiedlun-

gen alternativer Nahversorgungskonzepte (Kleinflä-

chenkonzepte, Convenience Stores, Internetbring-

dienste oder auch mobile Verkaufswagen) zu prüfen 

und zu fördern.  

Für die Versorgung der Bewohnerschaft werden vo-

raussichtlich gemäß Untersuchungen zur Fortschrei-

bung des EHKs im Jahr 2024 durch das Büro Junker + 

Kruse die Nahversorgungszentren Bismarck (Bis-

marck Nord/Consol) zwischen Marschallstraße und 

Christinenstraße sowie Schalke (Schalker Straße) 

weiterentwickelt. Die Entfernungen für die fußläu-

fige Erreichbarkeit des NVZ Bismarck Nord liegen 

zwischen 2,1 und 2,8 km oder 14 Haltestellen mit 

Buslinie 392. Das NVZ ab der Schalker Straße liegt 

fußläufig zwischen 1,2 und 2,5 km entfernt, und der 

Weg dorthin führt wie oben beschrieben über die 

Berliner Brücke. Zwei Discounter an der Alfred-Zing-

ler- und Uferstraße sind in 1,1 bis 1,5 km zu Fuß er-

reichbar. 

Dass Einzelhandelskonzept befindet sich zum Ab-

schluss der VU in Neuaufstellung. 

1.3.10 Gesellschaftliche Teilhabechancen von 
Gelsenkirchener Kindern 

Im Jahr 2018 veröffentlichte die Stadt Gelsenkirchen 

zum zweiten Mal einem Bericht zur gesellschaftli-

chen Teilhabe von Kindern in der Stadt und den 

Stadtteilen.  

Der Stadtteil Schalke-Nord bietet vergleichsweise die 

schlechtesten Teilhabechancen für Kinder in der 

Stadt Gelsenkirchen. In allen Erhebungskategorien 

des Berichts (wirtschaftliche Lage, Integrationsvo-

raussetzung, Gesundheit, Bildungsteilhabe) und in 

Bezug auf die Belastung durch Umwelteinflüsse und 

Wohnen weist der Stadtteil die schlechtesten Vo-

raussetzungen aus. Der kumulierte Index bescheinigt 

für Kinder in Schalke-bƻǊŘ ŦƻƭƎƭƛŎƘ ƴǳǊ αǎŜƘǊ ƎŜǊƛƴƎŜ 

¢ŜƛƭƘŀōŜŎƘŀƴŎŜƴάΦ 

Die Bewertung im Bereich der wirtschaftlichen Lage, 

basiert auf der Auswertung von Anteilen an Transfer-

leistungsempfängerinnen und Transferleistungs-

empfängern nach SGB II für Kinder. 60 % der Kinder 

unter sieben Jahren und 57 % der unter 15-Jährigen 

empfangen demnach Sozialleistungen.  

Die Integrationsvoraussetzungen wurden über den 

Anteil an Migrantinnen und Migranten (74 % unter 

18 Jahren), nicht ausreichende Deutschkenntnisse 

(57 %) und die Zuwanderung aus dem Ausland im 

letzten Jahr (6,3 %) erfasst.  

Die Kennwerte der gesundheitlichen Teilhabe wer-

den aus dem Anteil von Kindern mit Adipositas 

(15 %), der Teilnahmequote an Früherkennungsun-

tersuchungen (85 %) und der Zahngesundheit er-

fasst. Hier schneiden die Kinder im Vergleich sehr 

schlecht ab.  

Auch in Bezug auf die Bildungsteilhabe wurde ein ge-

ringer Wert erreicht. Konkret heißt das, dass bei 26 % 

der Kinder bei der Schuleingangsuntersuchung eine 

defizitäre Entwicklung festgestellt wurde. 31 % der 

Kinder besuchen einen Kindergarten weniger als 

zwei Jahre lang. Beide Zahlen markieren Extrem-

werte im Stadtgebiet von Gelsenkirchen.  

Die Belastungen durch Lärm treffen mit 47 % der 

Menschen ebenfalls einen großen Anteil in Schalke-

Nord. Zudem sind 83 % der Menschen etwaigen Be-

lastungen durch Hitzeinseln ausgesetzt. Ebenfalls 

kennzeichnend für die benachteiligte Lage ist, dass 

41 % der Menschen in Schalke-Nord eine Wohn-

dauer von weniger als drei Jahren aufweisen. 

1.3.11 Modellvorhaben für Problemimmobilien 

Am Modellvorhaben Problemimmobilien, das 2017 

vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung des Landes NRW ins Leben gerufen 

wurde, nehmen neben der Stadt Gelsenkirchen noch 

weitere zehn Kommunen teil. Ziel ist es, Lösungen 

und Handlungsstrategien für Problemimmobilien zu 

entwickeln. In Gelsenkirchen wurden bereits Pro-

blemimmobilien gekauft, die nun baulichen oder 

freiraumplanerischen Zwischen- oder Nachnutzun-

gen zugeführt werden.  

Im IEK Schalke-Nord (2020) findet sich eine Maß-

nahme zu Problemimmobilien (A.2) mit dem Ziel, 

Problemimmobilien zu beseitigen, die sich negativ 

auf ihr direktes Umfeld sowie auf die lokale immobi-

lienwirtschaftliche Situation auswirken. Auch die 

Entwicklung von Immobilien bzw. Grundstücken im 

Sinne der Ziele des IEKs bis hin zur Erneuerung von 

dem Stadtteil dienlichen Nutzungen gehören dazu. 
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1.3.12 Zukunftspartnerschaft mit dem Land NRW 

Im November 2022 haben das Land NRW und die 

Stadt Gelsenkirchen vereinbarungsgemäß ein städ-

tebauliches Sonderfördergebiet gemäß § 171b 

BauGB für die Stadtteile südlich des Rhein-Herne-Ka-

nals, Teile von Horst und Scholven festgelegt, das im 

Mai 2023 vom Rat der Stadt Gelsenkirchen beschlos-

sen wurde. Aufgrund des stetigen Bevölkerungsrück-

gangs in den zurückliegenden Dekaden, die von der 

Deindustrialisierung und dem Strukturwandel ge-

prägt waren, blieben notwendige Investitionen in 

Neubau und Modernisierung von Gebäuden großflä-

chig aus. Die Folge sind stadtweit rund 9.000 leerste-

hende Wohnungen; dies entspricht ca. 6,5 % aller 

Wohneinheiten. Um den Markt zu revitalisieren, sol-

len in den kommenden zehn Jahren rund 3.000 nicht 

marktgängige Wohneinheiten vom Markt genom-

men werden. Sie werden aufgekauft, zurückgebaut 

oder saniert. Dies bietet die Chance, Quartiere neu 

zu gestalten und mehr Lebens- und Aufenthaltsqua-

lität zu schaffen. 

Möglich macht dieses Großprojekt die sogenannte 

α½ǳƪǳƴŦǘǎǇŀǊǘƴŜǊǎŎƘŀŦǘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƳ [ŀƴŘ bw² 

ǳƴŘ ŘŜǊ {ǘŀŘǘ DŜƭǎŜƴƪƛǊŎƘŜƴάΦ !ƭǎ α{ǘŀǊǘƪŀǇƛǘŀƭά 

stellt das Land der Stadt Gelsenkirchen zunächst 10 

Mio. Euro zur Verfügung. Das Investitionsvolumen 

des Gesamtprojekts für die kommenden zehn Jahre 

wird sich voraussichtlich in einem hohen zweistelli-

gen Millionenbereich bewegen. Der erste Zuwen-

dungsbescheid liegt seit dem 4. Quartal 2023 in Höhe 

von 5 Mio. Euro vor. Ankäufe sind bereits jetzt als 

vorbereitende Maßnahme im Sinne des § 140 BauGB 

förderfähig. 

Zudem sollen mithilfe von stadtweiten Sonderkondi-

tionen in der Wohnraumförderung und der Überar-

beitung der Richtlinie αCǀǊŘŜǊǳƴƎ ŦǸǊ Modernisie-

rung von Wohnraumά (RL MOD NRW 2023) insbe-

sondere im Segment selbstgenutzter Wohnraum zu-

sätzliche Anreize für Modernisierungen geschaffen 

werden. 

Ziele 

Á Bereinigung des Wohnungsmarkts durch Nie-

derlegung von knapp 3.000 der 9.000 leerste-

henden Wohneinheiten 

Á Erreichen einer Leerstandquote unter 5 % 

Á Schaffung von Wohnqualität durch Anreize für 

Bestandssanierungen, Rückbau und Neubau 

Á Die Ziele sollen innerhalb einer strategischen 

Stadtentwicklung umgesetzt werden. Nieder-

legungen sollen vor allem in Teilräumen mit 

erheblichen Substanz- und Funktionsmängeln 

όα¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎǊŅǳƳŜάύ ƛƴ ǎǘŀōƛƭŜǊŜ ²ƻƘƴπ

ǊŅǳƳŜ όα.ƭŜƛōŜǊŅǳƳŜάύ erfolgen. 

Á In Ergänzung dazu sollen grundsätzliche Ziele 

der Kommunalen Strategie von Gelsenkirchen 

beachtet werden: 

Á Innenentwicklung  

Á Stärkung grüner Räume 

Á Klimawandel und Klimaschutz gestalten 

Á Starke Orte strahlen lassen 

Á Stabile und lebendige Wohnquartiere 

schaffen 

Á Zukunftsorientierte und nachhaltige 

Wohnraumversorgung bieten 

Á Wirtschaftsstandorte gestalten 

Á Innovationen fördern  

1.3.13 Masterplan Mobilität Gelsenkirchen, Stand 
Ende 2022 

Der Masterplan Mobilität der Stadt Gelsenkirchen 

untersucht das Thema Mobilität mit einem besonde-

ren Schwerpunkt auf dem Klimaschutz. Aus dem 

Masterplan soll anschließend das Mobilitätskonzept 

für die nächsten zehn bis 15 Jahre entwickelt wer-

den. Er bildet zudem auch das Handlungsfeld Mobili-

tät im Klimakonzept Gelsenkirchen 2030/2045 ab 

(s. Kap. 1.3.16). 

Der Masterplan Mobilität umfasst acht verschiedene 

Maßnahmengebiete. Der Bereich (A) Kfz-Verkehr 

und Wirtschaftsverkehr zielt darauf ab, das vorhan-

dene Straßennetz, die Park- und Ladeinfrastruktur 

und den Wirtschaftsverkehr zu optimieren und zu-

kunftsfähig zu gestalten. Der Bereich (B) ÖPNV und 

inter- und multimodale Mobilität betrifft vor allem 

den weiteren Ausbau und die Modernisierung des 

bestehenden öffentlichen Nahverkehrs. Das The-

menfeld Radverkehr und die Mikromobilität (C) be-

fasst sich vor allem mit dem Ausbau des Radwege-

netzes, Radabstellanlagen und neuen Verleihsyste-

men im Stadtraum Gelsenkirchen. Zusätzlich zu dem 

Masterplan Mobilität hat die Stadt Gelsenkirchen 

2019 ein Radverkehrsprogramm aufgelegt. Ziel ist es, 

ein engmaschiges Netz an Alltags ςund Freizeitrou-

ten zu schaffen und die öffentlichen Straßenräume 

mit Blick auf den Radverkehr umzubauen.  
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Abbildung 9: Identifizierte Netzlücken im gesamt-
städtischen Radhauptverkehrsnetz in Gelsenkirchen 
(Kurt-Schumacher-Straße hervorgehoben) 

 
Quelle: Stadt Gelsenkirchen (2022): Masterplan Mobilität 

Gelsenkirchen, Entwurf Maßnahmenkonzept, S. 98 

Der Teilbereich Fußverkehr (D) soll das Fußwegenetz 

weiter ausbauen. Dazu gehören straßenunabhängige 

und barrierearme Fußwege sowie fußverkehrs-

freundliche Straßenquerungen. Zudem knüpft der 

Punkt der fußverkehrsfreundlichen Gestaltung des 

öffentlichen Raums an den nächsten Teilbereich an, 

den der Straßenraumgestaltung (E). Dabei geht es 

sowohl um die Umgestaltung des Straßenseiten-

raums als auch um die Verkehrsführung.  

Abbildung 10: Gesamtstädtische Zäsuren in Gelsen-
kirchen (Untersuchungsgebiet hervorgehoben)  

 
Quelle: Stadt Gelsenkirchen (2022): Masterplan Mobilität 

Gelsenkirchen, Entwurf Maßnahmenkonzept, S. 125 

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Kno-

tenpunkten im Stadtraum und der Erarbeitung von 

Nahmobilitätskonzepten. Der Bereich (F) Barriere-

freiheit zieht sich als Querschnittsthema durch alle 

Teilbereiche. Die Verkehrssicherheit (G) soll vor al-

lem durch die Verminderung von konflikthaften Be-

gegnungen im Straßenraum und der ganzheitlichen 

Sicherung des Verkehrsraums sowie des Straßen-

raumumfelds erreicht werden. Begleitet werden die 

Teilbereiche durch eine Reihe von Maßnahmen zur 

Öffentlichkeitsarbeit und zum Mobilitätsmanage-

ment (H), beispielsweise in Schulen, Betrieben oder 

als gesamtstädtische Kampagne.  

Für das Untersuchungsgebiet ergab die Analyse u. a., 

dass im Querungsbereich von Schienen und Auto-

bahnen die Qualitätsstandards des Radverkehrs oft-

mals nicht eingehalten werden, obschon diese auf 

Kindergarten- und Schulwegen liegen. Zudem sind 

die Kreuzungen oftmals für den Radverkehr nachran-
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gig geschaltet. Im Untersuchungsgebiet weisen ins-

besondere die Knotenpunkte entlang der Kurt-Schu-

macher-Straße Handlungsbedarfe auf. Darüber hin-

aus ist ein Teil des Untersuchungsgebiets nicht aus-

reichend an das Radverkehrsnetz angebunden. Die 

Haltestellen des ÖPNV in Schalke-Nord sind laut Ab-

bildung alle barrierefrei gestaltet. Der Haltestellen-

ōŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜƴōŀƘƴ α{ŎƘŀƭƪŜǊ aŜƛƭŜά ƎŜƘǀǊǘ ƧŜπ

doch nach Begehung vor Ort nicht dazu. Im Untersu-

chungsraum fehlen in weiten Teilen Bodenleitsys-

teme, Bänke und Beleuchtung, was die Nutzung 

durch Ältere und Personen mit Behinderungen sowie 

durch Familien einschränkt. 

1.3.14 Radverkehrsprogramm (neu, in Aufstellung) 

Das Radverkehrsprogramm wurde erstmals 2019 

aufgestellt, behandelte eine Vielzahl von Themen 

und umfasste einen Rahmenplan zum Radverkehr. 

Die Stadt Gelsenkirchen setzt sich zum Ziel, ein eng-

maschiges Netz an Alltags- und Freizeitrouten zu 

schaffen und die öffentlichen Straßenräume mit 

Blick auf den Radverkehr umbauen. Das Programm 

wird in jedem Jahr fortgeschrieben und enthält Maß-

nahmen in einem mittelfristigen Zeithorizont von 

fünf Jahren. Bis zum Jahr 2025 sollen unter anderem 

Radverkehrsanlagen zwischen den Standorten der 

IGA errichtet werden, die im Bereich der Emscher 

vorgesehen werden und sich somit im Umfeld des 

Untersuchungsgebiets befinden.  

Am Rande des Untersuchungsgebiets sollen zudem 

entlang der Uechtingstraße im Bereich der Kanalbrü-

cken die Radverkehrsanlagen im Zuge der Brücken-

erneuerung ausgebaut werden (Beschlussvorlage 

2019). Aus denkmalrechtlichen Gründen wird neben 

der bestehenden Brücke eine neue Brücke gebaut. 

Die Bauarbeiten für den 575 m langen Abschnitt ei-

nes getrennten Geh- und Radwegs befinden sich zur-

zeit in der Umsetzung. 

Maßnahmen innerhalb des Untersuchungsgebiets in 

Schalke-Nord sind nicht vorgesehen.  

1.3.15 Klimakonzept Gelsenkirchen 2030/2045 

Der Rat der Stadt hat das Klimakonzept 2030/2045 

am 09. Februar 2023 offiziell zur Kenntnis genom-

men und die Verwaltung mit der Umsetzung der im 

Klimamaßnahmenprogramm 2023 bis 2025 aufge-

führten Maßnahmen beauftragt. Anfang 2022 wurde 

ein Gutachterbüro mit der Erstellung eines Maßnah-

menkatalogs betraut. Die Maßnahmen werden in 

fünf übergeordnete Handlungsfelder eingeordnet 

(Vorbild Stadt; Klimatransformation der Stadtgesell-

schaft; klimagerechte Wirtschaft: Gewerbe, Handel, 

Dienstleistung; Klimaneutrale Energieerzeugung und 

-versorgung; (Anpassung an den Klimawandel). Die 

vorgeschlagenen Maßnahmen zeigen deutlich, dass 

Klimaschutz und Klimaanpassung zukünftig eine 

noch wichtigere Rolle für die Stadtverwaltung und 

alle Beteiligten haben werden. Die Klimaanpassung 

im öffentlichen Raum bildet dabei ein Schwerpunkt-

thema, bei der die Bürgerschaft vermehrt in Prozesse 

und Projekte involviert werden soll. 

Stadtklima 

Auf der Basis verschiedener Datengrundlagen kön-

nen zunächst die klimatische Ist-Situation abgebildet 

und Handlungsnotwendigkeiten sowie räumliche 

Schwerpunkte abgeleitet werden, in denen Klimaan-

passungsmaßnahmen umgesetzt werden sollten. 

Gebiete mit Anpassungsbedarf sind durch hohe Ein-

wohnerdichte, hohe Altersstruktur und von starker 

Versiegelung und Bebauungsdichte gekennzeichnet, 

haben also einen hohen Überwärmungsgrad. Ge-

biete mit Schutzbedarf sind jene, die aufgrund ihrer 

positiven klimatisch-lufthygienischen Eigenschaften 

einen Gunst- oder Ausgleichsraum darstellen und 

gleichzeitig eine klimatisch ausgleichende Funktion 

für die belasteten Quartiere übernehmen können.  

Im Klimakonzept 2030/2045 wurde zum einen die 

Hitzebetroffenheit untersucht. Dabei spielten Ober-

flächentemperaturen sowie Klimatope eine überge-

ordnete Rolle. Unter dem Begriff Klimatop werden 

Stadtbereiche mit gleicher Struktur und klimatischer 

Ausprägung zusammengefasst. Bestimmend für die 

Einteilung von Stadtgebieten in Klimatope sind die 

dominierende Nutzungsart sowie die thermale Situ-

ation an dem jeweiligen Ort. In Schalke-Nord sind 

viele überwärmte Bereiche erkennbar (vgl. Abb. 11), 

die dem Siedlungsklimatop, dem Stadtklimatop oder 

auch Innenstadtklimatop zuzuordnen sind. Der 
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Rhein-Herne-Kanal hingegen ist dem Gewässerkli-

matop zuzuordnen. Entlang des Kanals sowie umlie-

gend zu den Industrie- und Gewerbeflächen sind ver-

einzelt Parkklimatope gekennzeichnet. Im Untersu-

chungsgebiet sind die Wohngebiete überwiegend 

dem Siedlungs- und Stadtklimatop zuzuordnen. Das 

Gewerbegebiet Berliner Brücke hingegen dem In-

nenstadtklimatop. 

Dies deckt sich mit der Karte der Oberflächentempe-

raturen (vgl. Abb. 12). Diese sind stark abhängig von 

der Nutzung sowie dem Versiegelungsgrad bzw. dem 

Grünanteil im Gebiet. In der Nähe des Gewässers so-

wie in den Bereichen der Grünflächen sind deutlich 

niedrigere Oberflächentemperaturen vorhanden als 

in den Siedlungs- und Gewerbegebieten. 

Abbildung 11: Auszug aus der Karte Klimatope Ist-Zustand 

 
Quelle: Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft 2022: Klimakonzept 2030/2045 der Stadt Gelsenkirchen 

Abbildung 12: Auszug aus der Karte Oberflächentemperaturen am Tag 

 
Quelle: Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft 2022: Klimakonzept 2030/2045 der Stadt Gelsenkirchen 
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Bei der Untersuchung des Kühlpotenzials ist zum ei-

nen die Kaltluftbildung und zum anderen die Kaltluft-

verteilung bzw. der Kaltluftabfluss relevant. Für die 

Abmilderung des Wärmeinseleffekts sind unter an-

derem genügend Frischluftschneisen erforderlich. 

Die Bebauung sowie die Topographie haben einen 

großen Einfluss auf Kaltluftabflüsse. In Schalke-Nord 

sind mehrere Kaltluftvolumenströme erkennbar (vgl. 

Abb. 13). Diese befinden sich insbesondere im Be-

reich des Rhein-Herne-Kanals sowie ausgehend von 

umliegenden zusammenhängenden Grün- und Frei-

flächen. 

Im Zuge des Klimawandels gilt eine Zunahme außer-

gewöhnlicher und extremer Starkregen als sehr 

wahrscheinlich. Extreme Niederschlagsereignisse 

sind meist räumlich begrenzt und lassen sich äußerst 

schwer vorhersagen. Um jedoch gezielt Vorsorge zu 

treffen, müssen zunächst besonders risikobehaftete 

Bereiche identifiziert werden. Die Untersuchungen 

zum Überflutungsrisiko umfassten die Hochwasser-

gefahrenkarte NRW sowie die Starkregengefahren-

analyse für die Stadt Gelsenkirchen. In Schalke-Nord 

sind überflutungsgefährdete Bereiche vorhanden, in 

denen die Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen 

geprüft werden sollte (vgl. Abb. 14). 

Abbildung 13: Auszug aus der Karte der Kaltluftverteilung 

 
Quelle: Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft 2022: Klimakonzept 2030/2045 der Stadt Gelsenkirchen 
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Abbildung 14: Auszug aus der Starkregengefahrenkarte 

 
Quelle: Stadt Gelsenkirchen 

Aus den vorangegangenen Analysen wurde eine 

kommunale Gesamtstrategie zur Klimafolgenanpas-

sung für die Stadt Gelsenkirchen abgeleitet. Räum-

lich veranschaulicht sowie verortet sind die Ergeb-

nisse in der Handlungskarte Klimaanpassung (vgl. 

Abb. 15). Bei Planvorhaben soll die Handlungskarte 

Klimaanpassung Anwendung finden. In Schalke-Nord 

sind insbesondere in den Gewerbegebieten Bereiche 

mit einer extremen Hitzebelastung zu finden 

(Zone 1), während die Siedlungsflächen teilweise der 

Zone 2 (Gebiete mit einer stark erhöhten Hitzebelas-

tung) oder Zone 3 (Gebiete mit einer erhöhten Hitze-

belastung) zuzuordnen sind. Die umliegenden Grün-

flächen sind der Zone 4 (Gebiete der stadtklimarele-

vanten Grün- und Freiräume) zuzuordnen. Luftleit-

bahnen sind insbesondere im Bereich des Rhein-

Herne-Kanals und aus östlicher Richtung zu verzeich-

nen. 
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Abbildung 15: Auszug aus der Handlungskarte Klimaanpassung Themenfeld Hitze 

 
Quelle: Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft 2022: Klimakonzept 2030/2045 der Stadt Gelsenkirchen 

Beispiele aus dem Maßnahmenkatalog sind: 

Á Kühleffekte der Verdunstung nutzen (offene 

und bewegte Wasserflächen, Begrünung) 

Á Entsiegelung von Flächen (z. B. Straßenban-

kette, Mittelstreifen, Innenhöfe) 

Á Nächtliche Überwärmung verringern durch 

eine Verringerung der Hitzeentwicklung am 

Tag (Beschattung, Verdunstung, helle Farben, 

Entsiegelung) 

Á Zufuhr kühlerer Luft aus der Umgebung 

Á Ausgleichsräume schaffen/erhalten (Parks im 

Nahbereich, Begrünung von Innenhöfen) 

Á Gebäude und Gebäudeumfeld begrünen 

Á Entsiegelung und Begrünung der hoch versie-

gelten Bereiche zur Reduzierung des Oberflä-

chenabflusses und Verbesserung des Stadtkli-

mas 

Á Retentionsmaßnahmen in Form von Überlauf-

becken (techn. Bauwerke) oder Überflutungs-

flächen mit Entlastungspotential für extreme 

Regenereignisse 

In Gebieten mit stadtklimarelevanten Grün- und 

Freiräumen ist es darüber hinaus besonders wichtig,  

Á Grünflächen zu schaffen, zu erhalten und un-

tereinander zu vernetzen,  

Á parkartige Strukturen zu erhalten/verbessern,  

Á offene Wasserflächen zu schaffen,  

Á Straßenbegleitgrün zu erhalten  

Á und die Übergänge zu den bebauten Bereichen 

durchlässig zu gestalten. 

In Gebieten mit Luftleitbahnen sollen keine weiteren 

Bautätigkeiten erfolgen und keine Riegelbebauung 

quer zur Strömungsrichtung errichtet werden. Über-

gangsbereiche zwischen den Luftleitbahnen und der 

Bebauung sollten offen gestaltet werden, um einen 

guten Luftaustausch zu fördern. 
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1.3.16 Naturnaher Umbau Sellmannsbach 
(Umfeld) 

Der Sellmannsbach soll auf Grundlage der Europäi-

schen Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) ökolo-

gisch aufgewertet werden. Die Verbesserung soll 

auch den Bewohnerinnen und Bewohnern der umlie-

genden Stadtteile zugutekommen. Ziel ist es, den 

Sellmannsbach zu einem ortsprägenden Naturraum 

zu entwickeln. Dafür werden erlebnisorientierte, na-

turorientierte und ruheorientierte Bereiche entlang 

des Bachs angelegt. Im IEK Schalke Nord findet sich 

auch die Maßnahme α{ŎƘŀŦŦǳƴƎ Ǿƻƴ ȊǳǎŀƳƳŜƴƘŅƴπ

genden Freiraumverbindungen entlang des Sell-

mannsbachs und Umgebung mit Aufenthaltsqualitä-

ǘŜƴά ό9ΦоύΦ Diese findet ihre Umsetzung bereits ent-

lang der ins Gebiet einmündenden Wiesmannstraße. 

Im nördlichen Bereich des Untersuchungsraums fin-

det der in Teilen verrohrte Bach wieder einen Aus-

tritt bis zur Einmündung in die Emscher. Auch ent-

lang dieses Abschnitts kann eine Wegeverbindung 

die Zugänglichkeit an das Kanalufer verbessern. Die 

mögliche Realisierung einer Wegeverbindung für 

Fußgänger und/oder Radfahrer ist im Rahmen des 

angestrebten Sanierungsverfahrens im Hinblick auf 

die bauliche bzw. technische Umsetzbarkeit zu prü-

fen. 

1.4 Zwischenfazit 

Angesichts der genannten Herausforderungen und 

Problemlagen in Schalke-Nord hat sich die Stadt Gel-

senkirchen mit Ratsbeschluss vom 30.09.2021 

(Drucksache-Nr. 20-25/1621) für die Durchführung 

einer VU gem. § 141 Baugesetzbuch (BauGB) ent-

schieden. Mit den Vorbereitenden Untersuchungen 

wird eine Beurteilungs- und Entscheidungsgrundlage 

geschaffen, ob mithilfe einer städtebaulichen Sanie-

rungsmaßnahme in Ergänzung zu dem seit 2020 vor-

liegenden Integrierten Entwicklungskonzept (IEK) 

Schalke-Nord eine Handhabe zur Stabilisierung und 

Aufwertung des Stadtteils gefunden werden kann. 

Bereits 1994 wurde Schalke-Nord in das Handlungs-

ǇǊƻƎǊŀƳƳ α{ǘŀŘǘǘŜƛƭŜ Ƴƛǘ ōŜǎƻƴŘŜǊŜƳ 9ǊƴŜǳŜǊǳƴƎǎπ

ōŜŘŀǊŦά ŀǳŦƎŜƴƻƳƳŜƴΦ ±ƻƴ мффф ōƛǎ нллу ǿŀǊ Řŀǎ 

Programgebiet zusätzlich Teil des Bund-Länder-Pro-

ƎǊŀƳƳ α{ƻȊƛŀƭŜ {ǘŀŘǘάΦ ¢ǊƻǘȊ ŘŜǊ .ŜƳǸƘǳƴƎŜƴ ƪƻƴƴπ

ten die Programme bisher nicht für eine nachhaltige 

Stabilisierung des Sanierungsverdachtsgebiets sor-

gen. Investitionen in den privaten Immobilienbe-

stand sind größtenteils ausgeblieben, sodass sich 

durch die stark instandsetzungsbedürftigen Altbau-

bestände städtebauliche und funktionale Miss-

stände manifestierten, die eine verstärkte Gegen-

steuerung notwendig machen.  

Nicht nur die bestehenden Missstände sollen besei-

tigt, sondern auch die weitere Verschlechterung der 

Bausubstanz und der Wohn- und Arbeitsbedingun-

gen verhindert werden. Zudem soll der weitverbrei-

teten Gemengelage zwischen Wohnen und Gewerbe 

begegnet werden. 

Mit der Aufnahme in das Modellvorhaben αtǊƻōƭŜƳπ

ƛƳƳƻōƛƭƛŜƴά ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎ bw² ƛƳ WŀƘǊ нлмт ƪƻƴƴǘŜ 

die Stadt Gelsenkirchen ihre Ankaufs- und-Rückbau-

Strategie von Problemimmobilien ausbauen und be-

reits im Sanierungsverdachtsgebiet Schalke-Nord 

ǳƳǎŜǘȊŜƴΦ aƛǘ ŘŜǊ α½ǳƪǳƴŦǘǎǇŀǊǘƴŜǊǎŎƘŀŦǘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ 

ŘŜǊ {ǘŀŘǘ DŜƭǎŜƴƪƛǊŎƘŜƴ ǳƴŘ ŘŜƳ [ŀƴŘ bw²ά Ƙŀǘ ŘƛŜ 

Beseitigung oder Sanierung von Problemimmobilien 

eine Grundlage erhalten, die sowohl Kosten für An-

käufe als auch für personelle Ressourcen zur Verfü-

gung stellt, um die ersten Erfolge aus der Phase als 

Modellprojekt auf der gesamtstädtischen Ebene zu 

verstetigen und auszubauen. 
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Neben dem IEK Schalke-Nord wurden im vorange-

gangen Kapitel weitere gesamtstädtische Planwerke 

und Konzepte aufgeführt, die u. a. städtebauliche 

Missstände im Stadtteil beschreiben. Diese sind im 

Verdachtsgebiet anzunehmen und in der weiteren 

Untersuchung zu überprüfen. Dies betrifft alle städ-

tebaulichen Strukturebenen wie Wohnen, Arbeiten, 

Verkehr, Bildung, Kultur, Kinder- und Jugendförde-

rung, Versorgung und Einzelhandel, Freiflächenent-

wicklung und Klimaanpassung.  

Zentrale Aufgabe des vorliegenden Gutachtens ist es 

daher, im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchun-

gen die relevanten Untersuchungsaspekte herauszu-

arbeiten sowie eine Strategie aufzuzeigen, die mit 

der förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebiets 

gem. § 136 ff BauGB die Grundlage für die Behebung 

der städtebaulichen Missstände schafft. 
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2 Beschreibung des 
Untersuchungsgebiets 

2.1 Gesamtstädtische Einordnung 

Die Stadt Gelsenkirchen ist eine Großstadt im poly-

zentrischen Gefüge des Ruhrgebiets mit 260.055 

(Stand 31.12.2022) Einwohnerinnen und Einwoh-

nern.  

Westlich grenzen Gladbeck und Essen, östlich Marl, 

Herten und Herne und südlich Bochum an das Stadt-

gebiet von Gelsenkirchen. 

Abbildung 16: Lage im Raum 

 
Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen 

Die Stadt Gelsenkirchen befindet sich mit ihrem ge-

samten Siedlungsgebiet nördlich der BAB 40. Nörd-

lich dieser Grenze sind ein deutlich höherer SGB-II-

Anteil und ein höherer Anteil Nichtdeutscher festzu-

stellen.  

Das Untersuchungsgebiet liegt räumlich im Zentrum 

der Gesamtstadt und ist dem Bezirk Mitte zugeord-

net. Die Innenstadt Gelsenkirchens ist im Süden des 

Stadtgebiets verortet. Umgeben wird Schalke-Nord 

von den Stadtteilen Erle, Bismarck, Schalke, Heßler, 

Horst und Beckhausen.  

FC Schalke 04 e. V. 

Eine besondere Bedeutung für den Stadtteil besitzt 

der Verein FC Schalke 04, der Sportverein mit den 

fünftmeisten Mitgliedern weltweit. Der Verein 

wurde 1904 gegründet, gemäß der Legende am 

Schalker Markt. Dieser befindet sich an der heutigen 

Kurt-Schumacher- und Gewerkenstraße, wenige 

hundert Meter südlich des Untersuchungsgebiets. 

Bis zum Jahr 1973, als der Verein in das Parkstadion 

umzog, trug die erste Mannschaft des FC Schalke 04 

ihre Heimspiele in der Glückauf-Kampfbahn aus. 

Diese befindet sich an der Kurt-Schumacher-Straße 
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im Untersuchungsgebiet. Die Veltins-Arena, in dem 

der Vereine heute seine Heimspiele austrägt, ist im 

Stadtteil Erle ansässig. Der Verein hat aufgrund sei-

ner Historie eine hohe Bedeutung für die Stadt Gel-

senkirchen und trägt enorm zur Identifikation bei.  

2.2 Geltungsbereich der Vorbereitenden 
Untersuchungen (VU) 

Das Untersuchungsgebiet der VU umfasst eine 

Größe von ca. 56 ha. Nördlich wird das Gebiet durch 

die Alfred-Zingler-Straße, südlich durch die 

Bahntrasse unter der Berliner Brücke begrenzt. Der 

westliche Abschluss bindet die Sportanlagen der 

Glückauf-Kampfbahn und das südlich davon gele-

gene Wohngebiet um die Hubertusstraße ein. Die 

östliche Grenze des Verdachtsgebiets verläuft ent-

lang der Uechtingstraße und weitet sich über die 

Hochkampstraße und ŘƛŜ DŜǿŜǊōŜŦƭŅŎƘŜ α.ŜǊƭƛƴŜǊ 

.ǊǸŎƪŜά ŀǳǎΦ 

Das Untersuchungsgebiet umfasst Siedlungssplitter, 

die durch die zwei Bahntrassen und die BAB 42 ge-

trennt werden. Die Uechtingstraße bildet dabei eine 

Achse, die diese Teilräume verbindet. Durch die di-

rekte Nachbarschaft zu sich erneuernden Gewerbe-

gebieten wird die Uechtingstraße auch vom Schwer-

last- und Lieferverkehr genutzt. 

Im Untersuchungsgebiet liegen Gemengelagen von 

Wohnnutzung und gewerblicher Nutzung vor, die 

durch verkehrliche Belastungen des MIV und 

Schwerlastverkehrs verschärft werden. Zudem befin-

den sich öffentliche Einrichtungen im Untersu-

chungsgebiet. 

Abbildung 17: Abgrenzung des Untersuchungsge-
biets 

 
Quelle: Stadt Gelsenkirchen  

Im Bereich der Wohnnutzung überwiegt der Anteil 

an Geschosswohnungsbauten gegenüber dem Einfa-

milienhauswohnen in Reihen- oder Doppelhäusern. 

Entlang der Haupterschließungsstraßen befinden 

sich Wohn- und Geschäftshäuser, teilweise mit Ge-

werbe- und Büroeinheiten in den Erdgeschossen, die 

von Leerstand, Minder- und Umnutzung geprägt 

sind. Die emittierenden Gewerbenutzungen befin-

den sich in direkter Nähe zur Wohnbebauung, 

wodurch konkurrierende Nutzungsanforderungen 

entstehen. Im südwestlichen Teil des Gebiets liegt 

die Glückauf-Kampfbahn als wichtige Sportanlage. 

Prägend sind für das Gebiet die zahlreichen Ver-

kehrsinfrastrukturen, die das Siedlungsgebiet zer-

schneiden. In Ost-West-Richtung verläuft die BAB 42 

mit einer enorm raumtrennenden und emittieren-

den Wirkung (vor allem Lärmemissionen). Im nördli-

chen Teilgebiet fragmentieren mehrere Güter- und 

Personenbahnlinien das Gebiet. Insbesondere das 

Teilgebiet nördlich der Autobahn entlang der 

Caubstraße weist dadurch eine isolierte Wohnlage 

auf.  
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Die Kurt-Schumacher-Straße mit ihrer hohen Ver-

kehrsbelastung wirkt zusätzlich als räumliche Barri-

ere innerhalb des Untersuchungsgebiets. Sie hat ge-

samtstädtische Verbindungsfunktion als Haupter-

schließungsstraße im Stadtgebiet und hält an Heim-

spieltagen des FC Schalke 04 e. V. ŀƭǎ α{ŎƘŀƭƪŜǊ 

aŜƛƭŜά Raum und Angebote für Fußballfans bereit. 

Auch die südliche Gebietsgrenze mit der Berliner 

Brücke und Gewerbegebieten entfaltet eine hohe 

Barrierewirkung, wodurch die Anbindung an Versor-

gungseinheiten in Richtung des Schalker Stadtteil-

zentrums erschwert wird. Im Norden liegen zwischen 

dem Untersuchungsgebiet und dem Rhein-Herne-

Kanal weitere Gewerbeflächen, die eine Anbindung 

an dieses Landschaftsband hemmen.  

2.3 Historische Entwicklung und 
architektonische Besonderheiten 

Die Karte der Preußischen Neuaufnahme aus der ers-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigt, dass sich auf 

dem Gebiet des heutigen Stadtteils Schalke-Nord 

hauptsächlich Hofanlagen und landwirtschaftliche 

Flächen befanden. Die Besiedlung im heutigen Stadt-

gebiet war zu diesem Zeitpunkt äußerst dünn. Im 

Jahr 1840 wurden in Gelsenkirchen Braunkohlevor-

kommen entdeckt; daraufhin setzte die Industriali-

sierung mit Schwerpunkt im Bereich der Montanin-

dustrie ein. 

Abbildung 18: Preußische Uraufnahme 1836 bis 
1850 

 
Quelle: Tim Online 

Die Industrialisierung prägt das Stadtbild bis heute. 

Die Ansiedlung großflächiger Fabriken erfolgte nach 

Fundorten der Kohleablagerung und ohne überge-

ordnete Planung. Die für den Rohstoff- und Güter-

transport erforderlichen Eisenbahntrassen und Fern-

straßen folgten diesem eher ungeordneten Sied-

lungsgefüge und prägen es bis heute. Bedeutende 

Fabriken in Schalke waren die Zeche Graf Bismarck, 

die Chemische Industrie, das Stahl- und Walzwerk 

Grillo Funke sowie die Glas- und Spiegel-Manufaktur. 

Das älteste Gebäude des Untersuchungsgebiets ist 

das Gebäude an der Uechtingstraße 18, das 1868 er-

baut wurde.  
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Abbildung 19: Preußische Kartenaufnahme 1891 bis 
1912 

 
Quelle: Tim Online 

Das Fußballstadion Glückauf-Kampfbahn wurde ab 

1927 errichtet und diente als Austragungsstätte von 

Heimspielen des FC Schalke 04. Darüber hinaus ist 

die Sportanlage eine der wenigen Flächen, die als Er-

holungsfläche eingerichtet wurde.  

In den 1920er und 1930er Jahren wurden weitere 

Straßen für den Güterverkehr gebaut. Im Umfeld der 

Industrieanlagen verdichtete sich das Gebiet mit 

weiteren Wohngebieten, darunter die Siedlungen an 

den Straßen Im Sundern und Josefinenstraße, die 

sich im nördlichen Teil des Untersuchungsgebiets be-

finden, sowie die Grillo-Siedlung zwischen Gasstraße 

und Mannesmannstraße im südlichen Bereich.  

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden mindes-

tens 623 Menschen in einem Lager an der Hubertus-

straße interniert. Diese Menschen verrichteten 

Zwangsarbeit für das Stahl- und Walzwerk Grillo 

Funke. Im 2. Weltkrieg wurde Schalke-Nord stark zer-

stört. 

Abbildung 20: Topographische Karte 1936 bis 1945 

 
Quelle: Tim Online 

Mitte der 1960er Jahre setzte im Rahmen der Um-

strukturierung der Ruhr-Wirtschaft ein wirtschaftli-

cher Niedergang ein, in dessen Folge auch die Bevöl-

kerungszahl sank. In den 1970er Jahren schlossen 

mehrere Fabriken. Im gesamten Stadtteil gingen 

8.000 Arbeitsplätze verloren, zudem fielen 180 ha In-

dustrieflächen brach.  

Gemäß dem Leitbild der autogerechten Stadt wurde 

in den 1960er Jahren die Kurt-Schumacher-Straße 

vierspurig ausgebaut. Später erfolgte der Bau des 

Emscherschnellwegs, der BAB 42. 

Mit dem Umbau der Emscher wurde anlässlich der 

IBA Emscherpark begonnen. Durch die positive Ent-

wicklung infolge der Renaturierung ist es heute mög-

lich, die freiräumlichen Potenziale des Flusses zu nut-

zen. Die Siedlungsentwicklung im Ruhrgebiet ist seit-

dem stärker auf den Fluss ausgerichtet, wie auch an 

dem umliegenden Quartier Graf Bismarck abzulesen 

ist.  
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2.4 Zwischenfazit 

Bei Betrachtung des Sanierungsverdachtsgebiets in 

Schalke-Nord vor dem Hintergrund der gesamtstäd-

tischen Einordnung und unter Berücksichtigung der 

historischen Siedlungsentwicklung ergeben sich be-

reits erste Verdachtsmomente auf mögliche städte-

bauliche Missstände. Der schon seit mehreren Jahr-

zehnten durch Industrie und Gewerbe vorgeprägte 

Wohnstandort hat durch den zunehmenden Ausbau 

von Verkehrsinfrastrukturen mit erheblichen Beein-

trächtigungen und städtebaulichen Zäsuren zu 

kämpfen. Die Jahre der autogerechten Entwicklung 

beförderten zudem ein individuelles Mobilitätsver-

halten, das überwiegend Pkw-orientiert war und die 

Angebote für die tägliche Versorgung in Wohnungs-

nähe zum Erliegen brachte. 

Der Strukturwandel brachte nicht nur den Nieder-

gang der Montanindustrie und den Verlust von tau-

senden Arbeitsplätzen im Verdachtsgebiet mit sich, 

sondern beförderte auch die Renaturierung von Ge-

wässern wie Emscher oder Sellmannsbach. Auf diese 

Weise erreichte der hoch belastetet Stadtraum neue 

Qualitäten. Angrenzende Landschaftsräume erhal-

ten neue Angebote für Freizeit und Erholung. 

Wohnungsinseln mit historischen Kernen und indus-

trieller Prägung sowie die regional bedeutsamen 

Fußballorte Glückauf-Kampfbahn und Schalker Meile 

haben trotz allem eine Kraft behalten, die im Ver-

dachtsgebiet zu einer starken Identifizierung mit 

dem Stadtraum beitragen und als städtebauliche An-

kerpunkte einer zukünftigen Entwicklung dienen 

können. 

Der Jahrzehnte währende Niedergang hat dennoch 

eine Negativspirale in Gang gesetzt, aus der sich 

keine stabilisierende Entwicklung aus eigener Kraft 

abzeichnet. Allein durch private Investitionen wird 

das Sanierungsverdachtsgebiet seine Hemmnisse 

nicht überwinden können. Es wird auf das Zusam-

menspiel von privaten und öffentlichen Investitionen 

ankommen, die auf der Grundlage einer klimaorien-

tierten Siedlungsentwicklung gesunde Wohn-,  

Lebens- und Arbeitsverhältnisse ermöglicht. 



 

32 Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH 

3 Planerische und sozioökonomische 
Rahmenbedingungen 

Die Vorbereitenden Untersuchungen für Schalke-

Nord bauen auf einer Reihe bestehender Gutachten, 

Konzepte und Studien auf, die zum Zeitpunkt der Er-

arbeitung bereits vorliegen. Die verschiedenen Kon-

zepte und Planungen wurden gesichtet und auf ihre 

Relevanz für die Bearbeitung der Vorbereitenden 

Untersuchungen geprüft. Die Zielvorgaben der un-

tersuchungsrelevanten sektoralen Konzepte fließen 

in die Analyse der städtebaulichen Missstände im 

Untersuchungsgebiet ein (s. Kap. 5). 

Darüber hinaus ist das Untersuchungsgebiet in einen 

normativen Rahmen eingebunden, den es bei den 

Vorbereitenden Untersuchungen zu berücksichtigen 

gilt. Entsprechend werden im Folgenden zunächst 

die planerischen Aussagen der vorbereitenden und 

verbindlichen Bauleitplanung sowie die Vorgaben 

sonstiger städtebaulicher Satzungen zusammenfas-

send dargestellt. 

3.1 Planungsvorgaben 

3.1.1 Gemeinsamer Flächennutzungsplanung 
(GFNP) 

5ŜǊ ǊŜŎƘǘǎƪǊŅŦǘƛƎŜ αDŜƳŜƛƴǎŀƳŜ CƭŅŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎǎπ

Ǉƭŀƴά όDFNP), der auch die beabsichtigte Flächennut-

zung für das Stadtgebiet von Gelsenkirchen darstellt, 

ist am 03.05.2010 in Kraft getreten. Das Plangebiet 

umfasst 680 km² mit ca. 1,8 Mio. Einwohnerinnen 

und Einwohnern. Der GFNP beinhaltet drei Bezirks-

regionen und ersetzt somit den Geltungsbereich 

dreier Bezirksregierungen und sechs vormalige kom-

munale Flächennutzungspläne. Der gesetzlich vorge-

gebene Maßstab von 1 : 50.000 beschränkt den 

GFNP auf großräumliche Planungsaussagen. Der er-

setzte FNP von Gelsenkirchen hatte den Maßstab 

1 : 15.000 mit einer differenzierteren Darstellungs-

tiefe. Dennoch bietet der GFNP die Möglichkeit, die 

Region als zusammenhängenden Raum zu begreifen 

und die Zusammenhänge in der Planung zu berück-

sichtigen.  

Die dargestellte Flächennutzung im Sanierungsver-

dachtsgebiet von Schalke-Nord wirkt im GFNP sehr 

heterogen. Es ist gekennzeichnet durch Gemengela-

gen sowie Gliederung durch räumlich wirksame Inf-

rastrukturen wie BAB 42 und Eisenbahnstrecken für 

den Güter- und Personenverkehr. 

Abbildung 21: Gemeinsamer Flächennutzungsplan 
(GFNP, Ausschnitt VU Schalke-Nord) 

Quelle: Stadt Gelsenkirchen 

Die Gliederung im Sanierungsverdachtsgebiet lässt 

sich im GFNP in drei räumlich definierte Zonen unter-

teilen: 

Á Der nördliche Bereich zwischen Bahntrassen 

und Alfred-Zingler-Straße wird als Wohnbau-

fläche dargestellt. 

Á Im mittleren Abschnitt wird eine gewerbliche 

Flächennutzung dargestellt. 

Á Im südlichen Untersuchungsgebiet und beider-

seits der Kurt-Schumacher-Straße stellt der 

GFNP Wohnbauflächen dar, die westlich von 

einer Grünfläche (Glückauf-Kampfbahn) und 

östlich von gewerblicher Flächennutzung 

(Schalke-Nord, Berliner Brücke) eingefasst 

werden. 

Die im GFNP dargestellten Wohnbauflächen erzeu-

gen ein homogeneres Bild als es tatsächlich im Be-

stand existiert, wie etwa durch das Gewerbegebiet 

am Hubertushof sowie die Gemeinbedarfsflächen 

von Schule, ehemaliger Kirche und sozialer Einrich-

tungen. Auch werden keine Geschäftsbereiche dar-

gestellt, die in der bestehenden Bebauung mit 

Wohn- und Geschäftshäusern entlang von Uechting-

straße und Kurt-Schumacher-Straße vorhanden wa-

ren und nun durch Leerstände und Mindernutzung 

raumprägend sind.  
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Die Uechtingstraße wird darin nicht als überörtlich 

bedeutsame Verbindungsstraße dargestellt, was ihre 

tatsächliche Nutzung nicht ausreichend abbildet, da 

ǎƛŜ Řŀǎ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ α{ŎƘŀƭƪŜ-bƻǊŘά ŀƴ ŘƛŜ BAB 42 

anbindet und erheblicher Schwerlastverkehr anfällt. 

Die Verlängerung der Anbindung an die Autobahnab-

fahrt Schalke-bƻǊŘ ǸōŜǊ Řŀǎ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ α.ŜǊƭƛπ

ƴŜǊ .ǊǸŎƪŜά wird voraussichtlich nach Auskunft des 

Referats Verkehr nicht realisiert und mit der vorbe-

reitenden Bauleitplanung für das Gewerbegebiet 

α.ŜǊƭƛƴŜǊ .ǊǸŎƪŜά ƛƳ Gemeinsamen Flächennut-

zungsplan (GFNP) geändert werden.  

3.1.2 Städtebauliche Satzungen  

Angesichts der Herausforderungen des Struktur- und 

Klimawandels sowie der zunehmenden verkehrli-

chen Entwicklung auf innerstädtischen Haupter-

schließungsstraßen haben sich in Schalke-Nord nega-

tive Entwicklungstrends verfestigt.  

Mithilfe von Satzungen für Sanierungsmaßnahmen 

und der Sicherung des Vorkaufsrechts sowie dem 

Einleitungsbeschluss der vorliegenden VU wurde 

eine rechtliche Grundlage geschaffen, um Hand-

lungsfähigkeit für die Behebung städtebaulicher 

Missstände zu schaffen. 

{ǘŅŘǘŜōŀǳƭƛŎƘŜ {ŀƴƛŜǊǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜ α{ŎƘŀƭƪŜ-

Nord/Bismarck-²Ŝǎǘά όмффмκнлллύ 

Teilräume des Untersuchungsgebiets wurden jeweils 

im März 1991 und Juni 2000 schon von einer Sanie-

rungssatzung belegt, die die städtebaulichen Miss-

stände mit der Durchführung im vereinfachten Ver-

fahren zu beheben versuchte.  

Anlass für die Sanierungsmaßnahmen waren funkti-

onale städtebauliche Missstände in Schalke-Nord 

und dem angrenzenden westlichen Bismarck, die 

durch die Betriebsschließung des Bergwerks Graf Bis-

marck und der "Chemischen Schalke" sowie durch 

die darauffolgende Ausbildung von ausgedehnten 

Brachflächen entstanden waren. Bis zum Jahre 2000 

wurden einige, jedoch nicht alle Sanierungsziele er-

reicht. 

Die wesentliche Ziele der im Juni 2000 rechtskräftig 

gewordenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme 

sind die Wiedernutzbarmachung der Zechenbrache 

Consol 3/4/9, die städtebauliche Aufwertung der Bis-

marckstraße, die Qualitätsverbesserungen in den 

Wohngebieten mit hohem Althausbestand, die Frei-

raumverbesserung sowie Maßnahmen zur Förde-

rung der sozialen Aktivität und Integration.  

Die Erfahrungen zeigen, dass die Behebung der Miss-

stände jedoch weiterer organisatorischer und för-

derrechtlicher Voraussetzungen bedarf.  

Abbildung 22: Lageplan mit Abgrenzung Sanierungs-
ƎŜōƛŜǘ α{ŎƘŀƭƪŜ-bƻǊŘκ.ƛǎƳŀǊŎƪά όнлллύ 

 
Quelle: Stadt Gelsenkirchen 

±ƻǊƪŀǳŦǎǊŜŎƘǘǎŀǘȊǳƴƎ α{ŎƘŀƭƪŜ-Nord/Bismarck-

²Ŝǎǘά (2021) 

Am 21.05.2021 wurde durch den Rat der Stadt eine 

Satzung über das besondere Vorkaufsrecht gemäß 

§ 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB für den Bereich Schalke-

Nord/Bismarck-West beschlossen, die nach Be-

schluss des IEKs und vor Einleitung der Vorbereiten-

den Untersuchungen (VU) als eine der ersten IEK-

Maßnahmen die Sicherung einer geordneten Ent-

wicklung im Sinne der Ziele des IEK gewährleisten 

sollte. Die Vorkaufsrechtsatzung bildete die rechtli-

che Grundlage für die Beseitigung von sog. Schrott- 

und Problemimmobilien durch die städtischen Ge-

sellschaften ggw mbH und SEG mbH & Co.KG. 

Einleitungsbeschluss Vorbereitende Untersuchun-

ƎŜƴ α{ŎƘŀƭƪŜ-bƻǊŘά (2021) 

Am 30.09.2021 wurde vom Rat der Stadt Gelsenkir-

chen der erforderliche Einleitungsbeschluss für die 

Vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB 

beraten und beschlossen sowie im Amtsblatt Nr. 42 

vom 22. Oktober 2021 veröffentlicht. Zeitgleich 

wurde die Sanierungssatzung für das größere Gebiet 

α.ƛǎƳŀǊŎƪκ{ŎƘŀƭƪŜ-bƻǊŘά Ǿƻm 21.06.2000 in Teilen 

aufgehoben. Mit dem Einleitungsbeschluss für eine 

VU wurden der Öffentlichkeit die voraussichtlichen 

Sanierungsziele und die räumliche Abgrenzung für 

das Sanierungsverdachtsgebiet in Schalke-Nord be-

kannt gegeben.  
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Á Beseitigung von Mängeln und Missständen im 

Sinne des § 177 BauGB an Immobilien, z. B. 

durch Instandsetzung, Modernisierung oder 

Niederlegung  

Á Abbau der Nutzungskonflikte zwischen Woh-

nen, Gewerbe und Verkehr 

Á Städtebauliche Neuordnung des Gewerbege-

biets Berliner Brücke zur gestalterischen und 

ökologischen Aufwertung sowie zur Schaffung 

von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen  

Á Minderung des Risikos von Schäden durch 

Starkregen, Luftschadstoffe, Lärm und stadtkli-

matische Hitzebereiche  

Á Sanierung, Aufwertung und Ausbau oder Neu-

bau der Bildungseinrichtungen sowie deren 

Außenflächen 

Abbildung 23: Lageplan mit Abgrenzung Sanierungs-
ƎŜōƛŜǘ α{ŎƘŀƭƪŜ-bƻǊŘά όнлнмύ 

 
Quelle: Stadt Gelsenkirchen 

3.1.3 Bebauungspläne 

Zur Steuerung der Gebietsentwicklung wurden für 

Teilräume des Sanierungsverdachtsgebiets bereits 

Bebauungspläne aufgestellt, entworfen und teil-

weise auch mit Rechtskraft versehen. 

Bebauungspläne im Aufstellungsbeschluss beinhal-

ten zumindest das Planungsziel, es werden aber 

meist nur erste Planungsüberlegungen angestellt. 

Anschließend erfolgt eine frühzeitige Beteiligung mit 

allen Interessierten und Trägern öffentlicher Be-

lange. Die Ergebnisse fließen in die Bebauungspläne 

mit Entwurfsbeschluss ein. Sie beinhalten zwar die 

maßgeblichen städtebaulichen Kennwerte und Fest-

setzungen, sind jedoch noch nicht ratifiziert worden. 

Dazu benötigen sie die förmliche Beteiligung mit 

denselben Akteuren wie bei der vorherigen Pla-

nungsphase.  

Nur rechtskräftige Bebauungspläne sind bindend, da 

sie alle erforderlichen Festsetzungen enthalten und 

von der Stadt Gelsenkirchen nach einem vollständi-

gen Verfahren beschlossen und genehmigt wurden 

sowie in Kraft getreten sind. 

In der Kartierung der aktuell rechtskräftigen Bebau-

ungsplanung (Abb. 19) wird sichtbar, dass nicht alle 

Teilräume des Verdachtsgebiets mit rechtskräftigen 

Bebauungsplänen abgedeckt sind. 

Abbildung 24: Rechtskräftige Bebauungspläne im 
Untersuchungsgebiet VU Schalke-Nord 

 
Quelle: Stadt Gelsenkirchen, Darstellung Stadt- und Regio-

nalplanung 
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Bebauungsplan Nr. 107 

Der im Jahr 1964 in Kraft getretene Bebauungsplan 

Nr. 107 für den Abschnitt zwischen Caubstraße und 

Mannesmannstraße im Bereich westlich der Kurt-

Schumacher-Straße befindet sich fast vollständig im 

voraussichtlichen Sanierungsgebiet. Mithilfe der 

Festsetzungen wurde die planungsrechtliche Grund-

lage geschaffen, die Infrastruktur für den motorisier-

ten Individualverkehr auszubauen, insbesondere auf 

der Kurt-Schumacher-Straße. Die Planung umfasst 

zwei getrennte, jeweils zweistreifige Fahrbahnen 

und einen mittig angeordneten Gleiskörper für die 

Straßenbahn. Die Einmündungen von Mannesmann-

straße, Gasstraße und Hubertusstraße sowie die 

Hausdurchfahrten in die Wohnanlage Kurt-Schuma-

cher-Straße 53 ς 73 sollen zu Gunsten des fließenden 

Verkehrs auf der Kurt-Schumacher-Straße weitge-

hend geschlossen werden. Die Hubertusstraße wird 

als Hauptsammelstraße ausgebaut. 

Die Bebauungen zwischen Mannesmannstraße und 

Schmelzerstraße sowie der südliche Teil zwischen 

Schmelzerstraße und Gasstraße und dem südöstli-

chen Teil zwischen Gas- und Hubertusstraße werden 

als reines Wohngebiet (WR) in offener Bauweise aus-

gewiesen. Die nordöstlichen Baufelder zwischen Hu-

bertusstraße und Gasstraße sowie zwischen Gas-

straße und Schmelzerstraße, die an der Kurt-Schu-

macher-Straße liegen, werden als allgemeines 

Wohngebiet in geschlossener Bauweise festgesetzt. 

Dort sind vier Vollgeschosse zulässig. Das Gebiet 

nordwestlich davon, ebenfalls an der Kurt-Schuma-

cher-Straße gelegen, wird mit denselben städtebau-

lichen Kennwerten in ein Mischgebiet (MI) umgewid-

met. Für das ehemals als Mischgebiet festgesetzte 

Baufeld südwestlich der neu geplanten Stichstraße 

Hubertushof wird mit den Festsetzungen einer offe-

nen Bauweise die Entwicklung einer gewerblich ge-

nutzten Fläche beabsichtigt. Darin sind drei Flächen 

ŀƴƎŜƭŜƎǘΣ ŘƛŜ ƛƴ ŘŜǊ [ŜƎŜƴŘŜ Ƴƛǘ αbŜǳŜ ²ƻƘƴƎŜπ

ōŅǳŘŜά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ bŀŎƘ ƘŜǳǘƛƎŜƳ ±ŜǊπ

ständnis würde dies als nicht zulässig gelten, womit 

der Plan insgesamt als veraltet angesehen werden 

kann. Tatsächlich überwiegt im geplanten Gewerbe 

die Wohnfunktion. Südöstlich der Hubertusstraße, 

getrennt durch die Ausläufer der Gasstraße, werden 

zwei Mischgebiete in offener Bauweise festgesetzt. 

Auch hier überwiegt die Wohnnutzung; die Gebiets-

typik entspricht eher der eines Allgemeinen Wohn-

gebiets. 

Insgesamt werden die bestehenden Gebietstypen 

dem Ausbau der Infrastrukturen angepasst und eine 

höhere Einwirkung durch beeinträchtigende Immis-

sionen auf die Wohnnutzung vor dem Hintergrund 

öffentlicher bzw. gesamtstädtischer Interessen in 

Kauf genommen. Damit folgt die beabsichtigte Ent-

wicklung dem in den 1960er Jahren verbreitetem 

Leitbild der autogerechten Stadt und einer zu diesem 

Zeitraum angenommenen Wachstumsprognose für 

die Gesamtstadt. 

Bebauungsplan Nr. 207 

Der Geltungsbereich für den Bebauungsplan Nr. 207 

aus dem Jahr 1979 umfasst den Bereich der westli-

chen Uechtingstraße zwischen Caubstraße, BAB 42 

und Bahntrasse. Der westliche Abschluss wird durch 

die Grundstücksgrenze der ehemaligen Hauptschule 

und Sporthalle Caubstraße markiert. 

Der Bebauungsplan setzt im Geltungsbereich ein Ge-

werbegebiet (GE) fest. Damit soll die Gewerbean-

siedlung auf der ehemaligen Brachfläche ermöglicht 

und gefördert werden. Die noch zum Teil im Bestand 

vorhandene Wohnnutzung soll zugunsten einer ge-

werblichen Entwicklung aufgegeben werden. Die im 

Geltungsbereich befindlichen Wohngebäude liegen 

zum Teil innerhalb der 40 m tiefen Anbauverbots-

zone gem. § 9 FStrG. Am südlichen und östlichen 

Rand des Gewerbegebiets wird eine Anpflanzung ge-

mäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgelegt. 

Bebauungsplan Nr. 209 (1. Änderung) 

Der Geltungsbereich des seit 1998 rechtskräftigen 

Bebauungsplans Nr. 209 (1. Änderung) für den Be-

ǊŜƛŎƘ αmǎǘƭƛŎƘ /ŀǳōǎǘǊŀǖŜά grenzt an die westliche 

Abgrenzung des Untersuchungsgebiets, die am 

Übergang zur Glückauf-Kampfbahn und dem Wohn-

gebiet entlang der Hubertusstraße verläuft. 

Das Plangebiet des B-Plans Nr. 209 (1. Änderung) 

umfasst eine Fläche, die von Caubstraße, A 42, Am 

Schalker Bahnhof sowie Eisenbahnstrecken und 

BAB 42 gerahmt wird. Das gesamte Plangebiet wird 

als Gewerbegebiet (GE) festgesetzt.  

Ziel des Bebauungsplans ist es, ein großes zusam-

menhängendes Areal für die Ansiedlung von flächen-

intensivem Gewerbe zu schaffen. Drei weitere darin 

liegende Baufelder sollen das Gebiet ebenfalls neu 
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ordnen und nachfragegemäß Grundstücke für Ge-

werbebetriebe gebildet werden. Bis zum heutigen 

Zeitpunkt wurde diese beabsichtigte gewerbliche 

Entwicklung aufgrund unterirdisch verlaufender Lei-

tungen nicht realisiert. Vor Ort befinden sich Grün-

flächen, Fußwege und Gehölze in einem sehr einfa-

chen Ausbaustandard.  

Ein weiteres bauleitplanerisches Ziel war es, die von 

den Stadtwerken genutzte Fläche im Bestand zu si-

chern und die Erschließung entsprechend der beab-

sichtigen Nutzung anzupassen. 

Das Maß der baulichen Nutzung orientiert sich an 

der Obergrenze für Gewerbegebiete, die nach § 17 

BauNVO nur in Ausnahmefällen überschritten wer-

den darf. 

Bebauungsplan Nr. 230 (1. Änderung) 

Der Bebauungsplan Nr. 230 (1. Änderung) wurde an-

lässlich einer störenden Gemengelage zwischen dem 

Wohngebiet und den umliegenden Industrie- und 

Gewerbebetrieben aufgestellt. Er liegt fast vollstän-

dig im voraussichtlichen Sanierungsgebiet. 

In seiner ersten Fassung wurde der Bebauungsplan 

Nr. 230 1986 rechtskräftig. Die 1. Änderung des Be-

bauungsplans Nr. 230 ist im Jahr 1999 in Kraft getre-

ten. Das Plangebiet grenzt an die Alfred-Zingler-

Straße und die Eisenbahnstrecke von Dorsten nach 

Dortmund sowie westlich an das Pumpwerk Gelsen-

kirchen-Löchte. 

Für den Großteil des Gebiets ist ein allgemeines 

Wohngebiet (WA) entlang der Straßenzüge Im Sun-

dern, Josefinenstraße und Uechtingstraße mit offe-

ner Bauweise festgesetzt. Nur im Nordwesten des 

Plangebiets liegt ein kleines Gewerbegebiet (GE). 

Darüber hinaus befinden sich im Gebiet öffentliche 

Grünflächen, ein Spiel- und ein Sportplatz. 

Insbesondere der Wohnblockinnenbereich zwischen 

Josefinenstraße, Uechtingstraße und Im Sundern 

sollte mit der 1. Änderung zu Gunsten von mehr Auf-

enthaltsqualität mit Grünflächen ausgestattet wer-

den. Zudem sollte die Wohnbebauung behutsam 

ausgeweitet werden. Dies betrifft unter anderem die 

Uechtingstraße 112/114 bis 128 und die Baulücken 

zwischen der Uechtingstraße 106 und 112 sowie zwi-

schen 124 und 128.  

Auch im Blockinnenbereich zwischen Im Sundern 

und der Josefinenstraße wurde die Errichtung von 

sechs Doppelhaushälften planerisch vorbereitet. Um 

der Gemengelage, insbesondere dem Lärmschutz 

durch die angrenzende Industrie, entgegenzuwirken 

und den Siedlungsbereich im Sundern weiterentwi-

ckeln zu können, wurden sowohl die Bewohnenden 

des WA als auch die lärmemittierenden Gewerbe zur 

gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet.  

Abbildung 25: Rechtskräftige Bebauungspläne mit 
Aufstellungsbeschluss VU Schalke-Nord 

 
Quelle: Stadt Gelsenkirchen, Darstellung Stadt- und Regio-

nalplanung Dr. Jansen GmbH 

Bebauungspläne mit Aufstellungsbeschluss 

Bebauungsplan Nr. 214 

Der Bebauungsplan NrΦ нмп ŦǸǊ ŘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘ αYǊŀŦǘπ

ǿŜǊƪǎƎŜƭŅƴŘŜ DǊŀŦ .ƛǎƳŀǊŎƪΣ 5ŜǳǘǎŎƘŜ ¢ŜȄŀŎƻ !Dά 

zwischen Parallelstraße, Uechtingstraße, Rhein-

Herne-Kanal, Münsterstraße und Zoo-Siedlung liegt 

an der nördlichen Grenze des Sanierungsverdachts-

gebiets und tangiert dieses nur leicht an Teilen der 

Uechtingstraße und Parallelstraße. Anlass für die 

Aufstellung 1979 war die Schließung des Kohlekraft-

werks, das sich auf dem Gelände befand. Es ergab 

sich die Notwendigkeit, Teilflächen städtebaulich 

neu zu ordnen und anderen industriellen und ge-

werblichen Nutzungen zuzuführen.  
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Bebauungsplan Nr. 226  

Der Bebauungsplan Nr. ннс αÖstliche Uechting-

ǎǘǊŀǖŜά ȊǿƛǎŎƘŜƴ der Bahntrasse von Essen nach 

Wanne-Eickel, BAB 42 und Uechtingstraße liegt im 

nordöstlichen Teil des möglichen Sanierungsgebiets 

und tangiert dieses nur leicht im östlichen Bereich 

der Uechtingstraße. Anlass zum Aufstellungsbe-

schluss im Jahr 1980 war die Erschließung und Neu-

ordnung des Gebiets zum Zweck der Erschließung ge-

werblicher Bauflächen. Planerisches Ziel ist die Vor-

bereitung der Ansiedlungen von ortsteilunabhängi-

gen Gewerbebetrieben. 

Bebauungsplan Nr. 365 

Der Bebauungsplan Nr. 365 im Aufstellungsbeschluss 

von 2004 α/ŀǳōǎǘǊŀǖŜκ.ŀƘƴƘƻŦ {ŎƘŀƭƪŜ bƻǊŘά Ȋǿƛπ

schen der Eisenbahntrasse Gladbeck ς Wanne-Eickel, 

Uechtingstraße, Caubstraße, BAB 42, Kurt-Schuma-

cher-Straße sowie der Eisenbahntrasse Essen ς 

Wanne-Eickel) und der westlichen Grenze der Dau-

erkleingartenanlage Bismarck-West liegt zu großen 

Teilen im möglichen Sanierungsgebiet und geht zum 

Teil darüber hinaus. 

Planungsanlass ist die Gemengelage in dem Gebiet 

mit dem Ziel, die bestehende Situation städtebaulich 

neu zu ordnen. Hierbei soll der Geltungsbereich des 

Bebauungsplans den bestehenden Bebauungsplan 

bǊΦ нлт α²ŜǎǘƭƛŎƘe ¦ŜŎƘǘƛƴƎǎǘǊŀǖŜά ŀǳŦƴŜƘƳŜƴ ǳƴŘ 

für das gesamte Gebiet eine Entwicklungsperspek-

tive vorbereiten. Es sollen explizit keine Einzelhan-

delseinrichtungen im Geltungsbereich errichtet wer-

den. Ziel ist, hier eher kleine und mittlere Gewerbe-

betriebe zwischen der BAB 42 und der Güterbahn-

strecke Essen ς Wanne-Eickel anzusiedeln. Die Klein-

gartenanlagen nördlich und südlich der Trasse sollen 

planungsrechtlich gesichert werden. 

Zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Uechting-

straße soll südlich der Eisenbahntrasse eine durch-

gängige Wegeverbindung erhalten bleiben. 

Bebauungsplan Nr. 387 

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 

387 aus dem Jahr 2007 für den Bereich αDŜǿŜǊōŜƎŜπ

ōƛŜǘ .ŜǊƭƛƴŜǊ .ǊǸŎƪŜά mit dem Geltungsbereich zwi-

schen Kurt-Schumacher-Straße, Hochkampstraße, 

Werksbahntrasse und Bahntrasse (Oberhausen/ 

Wanne-Eickel) liegt vollständig im voraussichtlichen 

Sanierungsgebiet. Anlass für die Aufstellung des  

B-Plans Nr. 387 war der verbreitete Leerstand auf 

der Fläche, zu dessen Behebung folgende Ziele for-

muliert wurden: 

Á Neuordnung des Areals für Gewerbe im Rah-

men einer städtebaulich geordneten Entwick-

lung 

Á Städtebauliche Aufwertung der Eingangs- und 

Anschlussbereiche zu den angrenzenden 

²ƻƘƴǉǳŀǊǘƛŜǊŜƴ ǳƴŘ DŜǿŜǊōŜƅŅŎƘŜƴ 

Á Gewährleistung eines verträglichen Nebenei-

nanders an der Nahtstelle von Wohnen und 

Gewerbe hinsichtlich des Immissionsschutzes 

Á Optimierung der Erschließungssituation 

Á Vermeidung von Beeinträchtigungen der zent-

ralen und wohnnahen Versorgungsstruktur 

Gelsenkirchens, u. a. Ausschluss großflächigen 

Einzelhandels 

Á Sicherung erhaltenswerter Bausubstanz 

Bebauungsplan Nr. 285 

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 

285 für den Bereich αNördlich Hochkampstraßeά zwi-

schen Kurt-Schumacher-Straße, Hülsmannstraße, 

Kapellenstraße, BAB 42, Regenrückhaltebecken der 

Emschergenossenschaft und Hochkampstraße aus 

dem Jahr 1987 grenzt zu großen Teilen an das Ver-

dachtsgebiet. 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans ist der 

Verkauf der ehemals von der Firma Glas- und-Spie-

gelmanufaktur genutzten Grundstücke. 

Im Hinblick auf eine langfristig geordnete Entwick-

lung des Gebiets, in dem eine Gemengelage von 

Wohnhäusern und Gewerbenutzung vorliegt, sollen 

durch den B-Plan Nutzungskonflikte aufgelöst wer-

den. Insbesondere für die östliche Randzone an der 

Uechtingstraße soll untersucht werden, welche Ge-

bietsausweisung im Sinne einer langfristigen stadt-

planerischen Entwicklung erfolgen soll. Dabei sollen 

die Ziele der Arbeitsplatzerhaltung sowie die Förde-

rung und der Erhalt von Wohnraum beachtet wer-

den. Die Gebäude direkt an der östlichen Seite der 

Uechtingstraße und alles westlich davon sind im 

RFNP auch als Wohnbauflächen dargestellt. 
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Bebauungsplan Nr. 449 

Am 17.01.2022 wurde durch den Vorhabenträger 

MLP Gelsenkirchen Sp. Z.o.o. & Co. KG, München, 

der Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanverfahrens (VBB) gemäß § 12 Abs. 2 

BauGB gestellt. 

Das Vorhaben auf der Brachfläche des Gewerbege-

ōƛŜǘǎ α.ŜǊƭƛƴŜǊ .ǊǸŎƪŜά ǿƛǊŘ Ƴƛǘ αwŜǾƛǘŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ 

ehemaligen Thyssen-Drahtwerks in Gelsenkirchen-

Schalke und Realisierung eines modernen, nachhalti-

gen, flexibel nutzbaren DŜǿŜǊōŜǇŀǊƪǎά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘΦ 

Dabei werden die folgenden Ziele anvisiert: 

Á Reaktivierung einer industriellen Brachfläche 

Á Ansiedlung von Logistik- und Gewerbebetrie-

ben, insbes. Klein- und mittelständische Unter-

nehmen 

Á Innen- vor Außenentwicklung 

Á Qualifizierung der Angebotssituation an ge-

werblichen Flächen, insbes. für klein- und mit-

telständische Unternehmen 

Á Einbindung in das intuitive Leitbild der Stadt 

Gelsenkirchen und Berücksichtigung von Zielen 

und Maßnahmen aus dem IEK Schalke-Nord 

Á Sparsamer Umgang mit Fläche und Boden 

Dem Antrag werden u. a. ein Lageplan mit städte-

baulichem Konzept (vgl. Abb. 36), eine Vorhabenbe-

schreibung und ein Energiekonzept beigelegt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan nimmt die 

Ziele des IEK Schalke-Nord sowie die vorläufigen Sa-

nierungsziele auf und trägt maßgeblich zu deren Re-

alisierung bei. 

Der Einleitungs- und Aufstellungsbeschluss durch 

den Rat der Stadt Gelsenkirchen erfolgte am 

24.02.2022 (Drucksache Nr. 20-25/2591) und wurde 

am 08.04.2022 im Amtsblatt Nr. 14 bekannt ge-

macht. Der Entwurfsbeschluss wird für die Ratssit-

zung am 15.02.2024 vorbereitet. 

3.1.4 Denkmalschutz für Gebäude und 
Freianlagen 

Mit insgesamt fünf Baudenkmälern ist der Anteil der 

denkmalrechtlich geschützten Objekte angesichts 

des hohen Anteils von Bebauung aus der Gründerzeit 

und Zwischenkriegszeit im Untersuchungsraum 

Schalke-Nord verhältnismäßig niedrig. Sie liegen alle 

im südlichen Teilbereich des Untersuchungsgebiets. 

Ihre zentrale Lage kann bei entsprechender denk-

malgerechter Pflege und Ausbau sowie Nachnutzung 

bei Leerständen eine positive Wirkung auf das Stadt-

bild und das Image des Stadtteils entfalten. Nur zwei 

von ihnen befinden sich im Eigentum der Stadt Gel-

senkirchen. 

Ehemaliger Bahnhof Schalke-Nord 

Der ehemalige Bahnhof Schalke-Nord an der Caub-

straße 27 wurde zwischen 1930 und 1931 im Auftrag 

der Deutschen Reichsbahn erbaut; er ist einer von 

drei Bahnhöfen in Schalke. Der Ziegelbau setzt sich 

axialsymmetrisch aus einem mittleren Hallentrakt 

und zweigeschossigen Seitentrakten zusammen. 

Eine Säulenhalle als Vorbau bildet den Eingangsbe-

reich zur zurückgesetzten und niedrigeren Bahnhofs-

halle. Die Anlage war bis 1974 für den Personenver-

kehr in Betrieb und wurde 1985 zum Denkmal er-

klärt. Seit 2022 befindet sich der Bahnhof im Eigen-

tum der städtischen Tochtergesellschaft Gelsenkir-

chener Gemeinnützige Wohnungsbau Gesellschaft 

mBH (ggw mbH) und wird zurzeit für eine Gemeinbe-

darfsnutzung vorbereitet. 

Abbildung 26: Ehemaliger Bahnhof Schalke-Nord 
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CǳǖōŀƭƭǎǘŀŘƛƻƴ αDƭǸŎƪŀǳŦ-YŀƳǇŦōŀƘƴά 

Die 114 m lange Haupttribüne des Fußballstadions 

Glückauf-Kampfbahn wurde 1936 als Erweiterung zu 

den bestehenden Stehplätzen des Stadions erbaut. 

Die Tribüne wird durch ein weit auskragendes Dach 

auf schmalen Stahlstützen überdeckt. 

Die im unteren Teil noch gemauerten Seitenwände 

sind ab Oberkante des Walls bis zum Dach verglast. 

Der ebenfalls gemauerte Mittelteil, der allein 2.700 

Sitzgelegenheiten bietet, verfügt über zweiarmige 

Treppenaufgänge und Windfänge mit Schlitzfens-

tern. Zum Denkmal gehören auch das Spielfeld mit 

der umliegenden Laufbahn sowie der künstlich ange-

legte Wall mit der doppelreihigen Bepflanzung und 

die Gedenkstätte an der Ostseite der Platzanlage. 

Abbildung 27: Glückauf-Kampfbahn FC Schalke 04 

 

Fassaden des Wohnhauses Uechtingstraße/Ecke 

Kurt-Schumacher-Straße 

Die Fassade des ehemaligen Direktorenwohnhauses 

in der Uechtingstraße 1, Ecke Kurt-Schumacher-

Straße, wurde im Jahr 1890 errichtet und 1914 durch 

Theodor Weißer umgestaltet. Die Umgestaltung be-

inhaltete vor allem die Ergänzung einer ionischen Ko-

lossalordnung auf hohem Sockel und die Vertikalglie-

derung durch kannelierte Pilastervorlagen mit sie-

ben Fensterachsen zur Straßenseite. Die Gliederung 

der Giebelseiten erfolgt durch eine dreiachsige Pilas-

ter-Blendgliederung in Verbindung mit einem weit 

ausladenden Kranzgesims.  

Abbildung 28: Wohngebäude Uechtingstraße 1 

 

Verwaltungsgebäude Thyssen Draht 

Das an der Kurt-Schumacher-Straße 100 liegende 

viergeschossige Gebäude aus dem Jahr 1952 verfügt 

über einen langgestreckten rechteckigen Grundriss 

mit geputzter Fassade und einem überkragendem 

Flachdach. Das Bauwerk ist in rasterförmiger Stahl-

betonskelettbauweise mit zurückspringenden, ein-

flügligen Stahlfenstern mit integriertem Sonnen-

schutz errichtet worden. Die Fenster werden durch 

kunststeinverkleidete Brüstungen hervorgehoben.  

Nördlich und südlich des Haupteingangs stehen ein-

geschossige geschwungene Vorbauten mit weit aus-

kragenden Flachdächern im Stil der 1950er Jahre.  

Der repräsentative Haupteingang wird durch eine 

ausladende Treppenanlage hervorgehoben. Im Inne-

ren des Gebäudes befinden sich typische Merkmale 

der 1950er Jahre, die weitgehend erhalten sind.  

Abbildung 29: Verwaltungsgebäude Thyssen Draht 
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Dreischiffige Halle der ehem. Drahtseilfabrik 

Thyssen  

Die Halle an der Hochkampstraße aus dem Jahr 1915 

zeichnet sich vor allem durch ihre dreischiffige Bau-

weise mit einer Länge von 96 m aus. Es handelt sich 

um eine Stahlfachwerkkonstruktion mit Ausfachun-

gen aus rotem Backstein und einem hohen Putzso-

ckel sowie einem stark profilierten Gesims als oberer 

Abschluss. Die Halle ist symmetrisch angelegt und 

besteht aus einem Mittelschiff mit abgewinkeltem 

Dach und beidseitig angeordneten niedrigen Seiten-

schiffen mit sehr flach geneigten Dächern.  

Die Fassade zur Hochkampstraße als Schauseite be-

sitzt eine besonders detailreiche Gestaltung. Neben 

dem übermannshohen Putzsockel dominieren auf-

wendig angeordnete Eisensprossenfenster neben 

dem Emblem der Gutehoffnungshütte. Auf der gan-

zen Breite des Bauwerks stellt ein kräftiges Sockelge-

sims, das auch als Sohlbankgesims fungiert, die Fens-

ter der einzelnen Hallenschiffe auf eine gemeinsame 

Basis. Die Fassade wird durch sechs horizontal ver-

laufende Putzbänder gegliedert, und es wird ein ge-

stalterischer Kontrast zu den vertikal betonten Fens-

tern erzeugt. 

Abbildung 30: Halle der ehemaligen Drahtseilfabrik 

 

Die Fassade zur Werkseite ist an die Fassade zur 

Schauseite an der Hochkampstraße angelehnt, ver-

fügt jedoch nicht über so viele gestalterische Details. 

In der Mitte des Hauptschiffs befand sich ein großes 

zweigeteiltes Tor, das später durch ein Rolltor ersetzt 

wurde. Rechts und links neben dem Hauptschiff be-

finden sich Nebeneingänge. Die Sockelzone der Halle 

ist auf dieser Gebäudeseite einfach verputzt, aber 

wie bei der Vorderseite durch einen kräftigen Sockel 

abgeschlossen. Die rechteckigen Fensteröffnungen 

wurden nachträglich verkleinert, und es wurden stö-

rende Anbauten an das Denkmal angefügt.  

Mit Erweiterung der Drahtseilfabrik auf der West-

seite ist die ursprüngliche Fassade weitgehend verlo-

ren gegangen. Von der Ausstattung sind eine Kran-

bahn aus 1991, ein Aufzug zur Erschließung des pa-

rallel zur Hochkampstraße befindlichen, schmalen 

Kellergeschosses sowie Reste einer Transmission er-

halten geblieben. 

3.1.5 Bodendenkmalpflege 

Im östlichen Ausläufer des Sanierungsgebiets südlich 

der Hochkampstraße hat sich vormals ein Zwangsar-

beiterlager befunden. Dieses wurde zwischen Juni 

1941 und Februar 1942 durch die Bauabteilung der 

Zeche Consolidation errichtet und vorwiegend mit 

Ostarbeitern und polnischen Arbeitskräften belegt. 

In diesem Bereich ist folgerichtig davon auszugehen, 

dass bei Erdarbeiten zu Baumaßnahmen u. U. Be-

lange der Bodendenkmalpflege betroffen sind.  

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe begleitet 

eventuelle Bauvorhaben im Verdachtsbereich und 

bittet um frühzeitige Beteiligung. 
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3.2 Sozioökonomische Rahmenbedingungen 

3.2.1 Vorbemerkung 

Das folgende Kapitel enthält einen Überblick über 

die demografische Entwicklung und relevante sozio-

ökonomische Indikatoren innerhalb des Untersu-

chungsgebiets in Schalke-Nord. Die Aussagen bezie-

hen sich soweit möglich auf den abgegrenzten Un-

tersuchungsraum und greifen dabei auf die Daten 

der städtischen Demografiemonitors Open Data-

Portals bis zu den Jahren 2006 bzw. 2012 und 2022 

zurück. Die statistischen Daten auf kleinräumiger 

Ebene wurden ausgewertet. Bedarfsweise erfolgte 

der Rückgriff auf gesamtstädtische Daten des Demo-

grafiemonitors Open-Data-Portals bzw. des statisti-

schen Landesbetriebs (IT.NRW). 

3.2.2 Bevölkerungsentwicklung und 
Sozialstruktur 

Der Stadtteil Schalke-Nord zählt mit Stand 

31.12.2020 etwa 4.600 Einwohnerinnen und Ein-

wohner. Die Entwicklung der Bevölkerung in Schalke-

Nord stellt sich in den vergangenen Jahren abwechs-

lungsreich dar. 2016 lag die Bevölkerungszahl mit 

4.755 Einwohnerinnen und Einwohner am höchsten 

im Zeitraum der letzten 15 Jahre. In den folgenden 

Jahren fiel die Bevölkerungszahl leicht auf knapp un-

ter 4.600 Bewohnerinnen und Bewohner, um dann 

von 2018 bis 2020 wieder leicht anzusteigen. Insge-

samt macht Schalke-Nord mit seinen 4.600 Einwoh-

nerinnen und Einwohnern rund 1,8 % der Gesamtbe-

völkerung von Gelsenkirchen aus. 

Abbildung 31: Bevölkerungsentwicklung in absolu-
ten Zahlen 

 
Quelle: Opendata Gelsenkirchen 2022, Darstellung Stadt- 

und Regionalplanung Dr. Jansen 

Staatszugehörigkeit 

Laut Daten des aktuellen städtischen Demografie-

monitors besitzen zum Dezember 2021 rund 43,7 % 

der Einwohnerinnen und Einwohner des Untersu-

chungsgebiets keine deutsche Staatsbürgerschaft. 

Darüber hinaus haben 10,6 % die deutsche und eine 

weitere nicht-deutsche Staatsbürgerschaft.  

Altersstruktur und Bevölkerungsprognose 

Die Daten zur Altersstruktur im Untersuchungsgebiet 

und zu den Vergleichsräumen Stadt Gelsenkirchen 

und Land NRW zum Zeitpunkt Dezember 2021 ver-

deutlichen, dass im Projektgebiet ein vergleichs-

weise hoher Anteil an Kindern und jungen Erwachse-

nen bzw. Personen mittleren Alters lebt. Mit über 

25 % liegt der Anteil an Kindern und Jugendlichen un-

ter 18 Jahren deutlich über dem gesamtstädtischen 

(19 %) sowie dem landesweiten Durchschnitt (17 %). 

Während die Altersklasse deǊ α9ǊǿŜǊōǎŦŅƘƛƎŜƴά Ǿƻƴ 

30 bis 64 Jahre im Vergleich zur Gesamtstadt und 

zum Land Nordrhein-Westfalen etwas niedriger liegt, 

fällt der Anteil an Personen in einem höheren bzw. 

hohen Alter von über 65 Jahren mit ca. 14 % signifi-

kant geringer aus als in den beiden Vergleichsräu-

men.  

Die vorab genannten Zahlen verdeutlichen, dass 

Schalke-Nord sowohl im gesamtstädtischen als auch 

im landesweiten Vergleich ein äußerst αjungeǊά 

Stadtteil ist. 

Abbildung 32: Prozentuale Verteilung der Altersklas-
sen im Jahr 2021 in Schalke-Nord, Gelsenkirchen und 
NRW 

 
Quelle: Opendata Gelsenkirchen 2022, Darstellung Stadt- 

und Regionalplanung Dr. Jansen 
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Abbildung 33: Prozentuale Verteilung der Altersklas-
sen im Jahr 2021, Schalke-Nord und Gelsenkirchen 

 
Quelle: Opendata Gelsenkirchen 2022, Darstellung Stadt- 

und Regionalplanung Dr. Jansen 

Betrachtet man die Wanderungsbewegungen der 

Stadt Gelsenkirchen wird die hohe Anzahl an Zu- und 

Fortzügen deutlich. Gesamtstädtisch betrachtet zo-

gen vor allem aus der Altersgruppe 18 bis 29 Jahre 

insgesamt 11.184 Personen nach Gelsenkirchen. In 

derselben Altersgruppe verzeichnete Gelsenkirchen 

im Jahr 2021 einen Fortzug von 10.971 Personen. Die 

geringsten Zu- und Fortzüge verzeichnet die Alters-

gruppe der über 65-Jährigen. 

Abbildung 34: Wanderungsbewegung der Stadt Gel-
senkirchen im Jahr 2021 

 
Quelle: Opendata Gelsenkirchen 2022, Darstellung Stadt- 

und Regionalplanung Dr. Jansen 

Im Vergleich dazu ist in Schalke-Nord auch die Alters-

gruppe der Minderjährigen stark vertreten. Im Jahr 

2021 gab es beinahe gleich hohe Wanderungsbewe-

gungen wie bei der Altersgruppe der 18- bis 29-Jäh-

rigen. So zogen 243 Kinder und Jugendliche im Jahr 

2021 nach Schalke-Nord. 212 verließen im selben 

Jahr das Stadtviertel. In der Altersgruppe der 18- bis 

29-Jährigen zogen hingegen nur drei Personen mehr 

(237) nach Schalke-Nord. Weitere 225 zogen im sel-

ben Jahr aus dem Stadtteil weg.  

Abbildung 35: Wanderungsbewegung Schalke-Nord 
im Jahr 2021 

 
Quelle: Opendata Gelsenkirchen 2022, Darstellung Stadt- 

und Regionalplanung Dr. Jansen 

Arbeitsmarkt 

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten am Arbeitsort ist im Verhältnis zur Bevölke-

rungszahl ein Indikator für die allgemeine Bedeutung 

einer Stadt bzw. eines Gebiets als Wirtschaftsstand-

ort. Für die Stadt Gelsenkirchen ist gesamtstädtisch 

ein positiver Trend, d. h. die Zunahme von sozialver-

sicherungspflichtig Beschäftigten, zu beobachten. Im 

Vergleich zum Stadtteil Schalke-Nord sowie der Ge-

samtstadt sind im Verhältnis weniger sozial versiche-

rungspflichtig Beschäftigte registriert. 

Abbildung 36: Sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte in Gelsenkirchen und Schalke-Nord 

 
Quelle: Opendata Gelsenkirchen 2022, Darstellung Stadt- 

und Regionalplanung Dr. Jansen 

Bei der Erfassung der Arbeitslosen wird zwischen Ar-

beitslosen unter einem Jahr (SGB III) sowie Langzeit-

arbeitslosen von über einem Jahr (SGB II) differen-

ziert. Die Daten liegen ab dem Jahr 2012 vor.  

Insgesamt zeigen sich leichte Schwankungen über 

den betrachteten Zeitraum. Im Jahr 2015 erreichte 

Gelsenkirchen seinen Höchststand mit 16.020 Ar-

beitslosen nach SGB III. Während 2018 ein Tiefstand 
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aller Arbeitslosen mit einer Gesamtzahl von 12.491 

zu verzeichnen war, wuchs die Zahl bis 2021 wieder 

um 2.638 an. 2021 wurden 2.875 Arbeitslose unter 

einem Jahr und 15.135 Langzeitarbeitslose erfasst. 

Durch die im Jahr 2020 ausgebrochene Pandemie 

lässt sich über den gesamten Betrachtungszeitraum 

keine eindeutige Tendenz für die Zukunft ablesen. 

Abbildung 37: Entwicklung der Arbeitslosigkeit in 
Gelsenkirchen seit 2012 

 
Quelle: Opendata Gelsenkirchen 2022, Darstellung Stadt- 

und Regionalplanung Dr. Jansen 

Zum Vergleich der relativen Entwicklung wird das Ba-

sisjahr 2012 herangezogen, in dem gesamtstädtisch 

16.684 Personen in Gelsenkirchen arbeitslos gemel-

det waren. Analog zum Stadtteil Schalke-Nord wurde 

zum Jahr 2012 ein deutlicher Anstieg der Arbeitslo-

senzahlen erreicht. Die geringste Arbeitslosenzahl 

war mit 15.600 im Jahr 2018 verzeichnet. Die Ar-

beitslosenquote in Schalke-Nord liegt seit 2015 deut-

lich über dem Durchschnitt Gelsenkirchens, z. B. im 

Jahr 2020 rund 10 % höher als die gesamtstädtische 

Quote. 

Abbildung 38: Arbeitslosenquote gesamtstädtisch 
und in Schalke-Nord 

 
Quelle: Opendata Gelsenkirchen 2022, Darstellung Stadt- 

und Regionalplanung Dr. Jansen 

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in Gelsenkir-

chen schwankt über die letzten Jahre leicht zwischen 

16 % und 18 %. In Schalke-Nord ist der Anteil deut-

lich höher, von 2012 bis 2020 stieg er von 24 % auf 

29 %. 

Abbildung 39: Anteil an Bedarfsgemeinschaften an 
den Haushalten in Gelsenkirchen und Schalke-Nord 
(in %) 

 
Quelle: Opendata Gelsenkirchen 2022, Darstellung Stadt- 

und Regionalplanung Dr. Jansen 

Lokale Ökonomie 

Ein besonders prägendes Merkmal bleibt im Unter-

suchungsraum der Siedlungsursprung in der Zeit der 

Industrialisierung mit einem Schwerpunkt in der 

Montanindustrie. Die Folgen des Strukturwandels 

sind auch in den Geschäftsbereichen des Untersu-

chungsraums ablesbar. Dabei ist der Verlust von An-

geboten der Versorgungsinfrastruktur für den tägli-

chen Bedarf in den letzten 15 Jahren besonders dras-

tisch. Auch die fehlende Versorgungslage bei ge-

sundheitlichen Dienstleistungen ist insbesondere für 

Kinder im Gebiet beachtlich, worüber auch die Daten 

der Einschulungsuntersuchungen Auskunft geben (s. 

Kapitel 1.3.10). 

Versorgung täglicher Bedarfe 

In den Wohngebieten des Verdachtsgebiets befindet 

sich kein Supermarkt, um Lebensmittel für den tägli-

chen Bedarf einzukaufen (s. Abb. 35). In fußläufiger 

Entfernung von ca. 700 m zum nächsten Supermarkt 

liegt nur der südliche Teil des Untersuchungsgebiets. 

Dabei wirkt die Berliner Brücke jedoch als massive 

Barriere, insbesondere für Zufußgehende. Bewohne-

rinnen und Bewohner, die mit dem Rad ihre Einkäufe 

erledigen möchten, finden innerhalb eines 2.000-m-

Radius gleich mehrere Supermärkte. Dabei ist die Ra-
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dinfrastruktur im Gebiet als mangelhaft zu bewer-

ten, sodass die eigene Versorgung mit dem Rad keine 

attraktive Option darstellt. 
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Abbildung 40: Lokale Ökonomie im Untersuchungsraum Schalke-Nord  

 
Quelle: Stadt Gelsenkirchen; Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH 
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LƳ ±ŜǊŘŀŎƘǘǎƎŜōƛŜǘ ōŜŦƛƴŘŜƴ ǎƛŎƘ Ƴƛǘ ŘŜƳ αbƛƭ aŀǊπ

ƪŜǘά ƛn der Kurt-Schumacher-Straße 130 und dem 

αYϧ[ !ŦǊƻǎƘƻǇά ƛƴ ŘŜǊ bǳƳƳŜǊ мор zwei Möglichkei-

ten, sich mit einer kleinen Auswahl an Lebensmitteln 

zu versorgen. In der Uechtingstraße 96 ist zudem ein 

Kiosk ansässig. Insbesondere Personen mit Mobili-

tätseinschränkung sowie Kinder und Jugendliche fin-

den erschwerte Bedingungen vor, ihre alltäglichen 

Bedarfe zu befriedigen sowie medizinische Hilfe und 

Betreuung in Anspruch zu nehmen. 

Gastronomie und Beherbergung 

Das gastronomische Angebot beschränkt sich im Ge-

biet auf zwei Fast-Food-Angebote. In direkter Nach-

barschaft zum Gebiet befindet sich der Imbiss 

α²ǳǊǎǘǘŜǳŦŜƭάΦ ½ǳŘŜƳ Ǝƛōǘ Ŝǎ ŀƴ ŘŜǊ Kurt-Schuma-

cher-Straße 123 ŘŜƴ αtƛȊȊŀ IŜǊƻ DŜƭǎŜƴƪƛǊŎƘŜƴά. Das 

Angebot erweitert sich jedoch bei einem Heimspiel 

des Fußballvereins Schalke 04. Dann entstehen auf 

der Schalker-Meile temporäre Angebote wie Würst-

chen- und Bierverkauf. Ebenso auf der Schalker-

aŜƛƭŜ ōŜŦƛƴŘŜƴ ǎƛŎƘ ŘƛŜ αCŀƴƪƴŜƛǇŜ ŀǳŦ {ŎƘŀƭƪŜά ǳƴŘ 

Řŀǎ α±ŜǊŜƛƴǎƭƻƪŀƭ .ƻǎŎƘάΦ 9ǊǎǘŜǊŜ Ƙŀǘ ƧŜŘƻŎƘ ƴǳǊ ŀƳ 

Wochenende geöffnet. Es bleiben somit nur wenige 

Optionen auf einen Ort für Geselligkeit im Gebiet. 

Im Segment Beherbergung stehen im Verdachtsge-

biet drei Angebote zur Verfügung. Es handelt sich da-

bei um Unterbringungsmöglichkeiten im unteren 

Preissegment, möglicherweise als Unterkunft für 

Personen auf Montage oder anlässlich von Feiern auf 

der Schalker Meile. In der Walzerstraße 30, südlich 

ƛƳ DŜōƛŜǘΣ ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ¦ƴǘŜǊƪǳƴŦǘ αaƻƴǘŜǳǊǎπ

ȊƛƳƳŜǊ tŜǘǊƻǾάΦ Nördlich in der Josefinenstraße 8 

ƭƛŜƎǘ ŘƛŜ α{ŎƘƭŀŦDŜƭŜƎŜƴƘŜƛǘάΦ ½ŜƴǘǊŀƭ ŀǳŦ ŘŜǊ YǳǊǘ-

Schumacher-Straße in der Nähe der Schalker Meile 

kann man bei GelsenDesign Apartments Unterkunft 

finden.  

Dienstleistungsangebote 

Einige der im Gebiet verbliebenen Dienstleistungsan-

gebote sind rund um die Kurt-Schumacher-Straße 

angesiedelt. Dazu gehören die Fahrschule Atabay in 

der Kurt-Schumacher-Straße 127 und die Schalker 

Polsterei & Sattlerei in der Kurt-Schumacher-Straße 

135. In Ergänzung zum Baumarkt Hornbach befindet 

sich in Nachbarschaft zum Untersuchungsraum ein 

Verleihbetrieb für Baumaschinen, die Boels Verleih 

GmbH.  

Weiter nördlich im Gebiet liegen das αAutozentrum 

Buerά in der Uechtingstraße 104 sowie in der Num-

mer 118 die Scheuer GmbH Autowerkstatt. In der Jo-

sefinenstraße 3 ganz in der Nähe ist die Smart-Re-

pair-Autowerkstatt ansässig. 

Im Wohngebiet Im Sundern findet in mehreren Im-

mobilien Wohnungsprostitution statt. U. a. der Wer-

bung im Internet ist zu entnehmen, dass diese auch 

in Nachtzeiten zwischen 22 und 6 Uhr angeboten 

wird, was dazu führt, dass private Parkflächen in An-

spruch genommen werden und die Nachtruhe der 

Anwohnenden gestört wird. 

Gesundheit und Pflege 

Die Versorgung mit Apotheken, Haus- und Fachärz-

ten im Gebiet ist mangelhaft. Einzig in der Josefinen-

straße 3 gibt es einen Hausarzt, Aydin Gegek. Der 

nächstgelegene Hausarzt ist ca. 700 m südlich der 

Berliner Brücke zu finden: Hausarzt Schalke ς Dr. Pa-

nic und Kollegen in der Kurt-Schumacher-Straße 79.  

Apotheken sind im Gebiet ebenfalls nicht vorhan-

den. Die Schalker Apotheke an der Grillostraße 51 ist 

ca. 800 m vom südlichsten Punkt des Gebiets ent-

fernt. Im Norden ist die Isik Apotheke an der Em-

scherstraße 37 ca. 1,3 km vom Gebiet entfernt. 

Westlich befindet sich die Max-Reger-Apotheke 

Horst Ehren e. K. ca. 650 m hinter dem Baumarkt 

Hornbach, ebenfalls außerhalb des Verdachtsgebiets 

und durch die Bahntrasse der Emschertalbahn räum-

lich abgetrennt. 

Gewerbegebiet Hubertushof 

Im Gewerbegebiet Hubertushof sind insgesamt drei 

Firmen ansässig. αIҌ! bŜǳƳŀƴƴ 9ƭŜƪǘǊƻƴƛƪά als  

Dienstleister für Wärmetechnik, Industrieanlagen 

und Kommunikation iƳ .ŜǊŜƛŎƘ 9ƭŜƪǘǊƛƪΦ 5ƛŜ αDŜǘŜŎ 

!ǳǘƻŜƭŜƪǘǊƛƪά Ƙŀǘ ǎƛŎƘ ŀǳŦ ŘŜƴ ±ŜǊƪŀǳŦ ǳƴŘ ŘƛŜ wŜǇŀπ

ratur von Anlassern und Lichtmaschinen für Lkw und 

Pkw spezialisiert. Zusätzlich zu den beiden Hand-

werksbetrieben findet sich dort noch das Fitnessstu-

Řƛƻ αtƭŀƴŜǘ CƛǘƴŜǎǎά. Ganz in der Nähe des Hubertus-

hofs in der Mannesmannstraße hat die Eventagentur 

αaŀƴŀƎŜƳŜƴǘ-IŜƴŘŜƭƪŜƴǎά ihren Standort. 
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Gewerbegebiet Caubstraße 

LƳ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ ŀƴ ŘŜǊ /ŀǳōǎǘǊŀǖŜ ƛǎǘ ŘŜǊ α5Ŝǳǘπ

sche Verband für Schweißen und verwandte Verfah-

ren e. V.ά ό5±{ύ mit seinem Bezirksverband Gelsen-

kirchen ansässig. Im selben Gebäude befindet sich 

Řŀǎ α{[± .ƛƭŘǳƴƎǎȊŜƴǘǊǳƳ DŜƭǎŜƴƪƛǊŎƘŜƴάΦ 5ƻǊǘ ǎƛƴŘ 

auf 3000 m² Schulungsflächen für verschiedene 

Schweißerausbildungen vorhanden. Im angrenzen-

ŘŜƴ DŜōŅǳŘŜ ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ α5ƛǊƛƴƎŜǊ ϧ {ŎƘŜƛŘŜƭ 

wƻƘǊǎŀƴƛŜǊǳƴƎ DƳōI ϧ /ƻΦ YDάΦ  

.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ bǊΦ ппф αDŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ .ŜǊƭƛƴŜǊ 

.ǊǸŎƪŜά ό±.tύ 

Die am 15.02.2024 vom Rat der Stadt Gelsenkirchen 

beschlossene Entwurfsfassung des Vorhabenbezo-

genen .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ ό±.tύ bǊΦ ппф αDŜǿŜǊōŜƎŜπ

ōƛŜǘ .ŜǊƭƛƴŜǊ .ǊǸŎƪŜά ŦƻǊƳǳƭƛŜǊǘ ȊǳǊ wŜŀƪǘƛǾƛŜǊǳƴƎ 

der durch Leerstand geprägten Fläche u. a. folgende 

Ziele und Maßnahmen, die sowohl den Zielen und 

Maßnahmen aus dem IEK Schalke-Nord als auch den 

Zielen des Sanierungsverdachtsgebiets Schalke-Nord 

Rechnung tragen: 

Á Die Neuordnung des Areals für Gewerbe im 

Rahmen einer städtebaulich geordneten Ent-

wicklung, mind. entsprechend dem DGNB-

Gold-Standard 

Á Die Ansiedlung von Gewerbetrieben und er-

gänzend Logistikbetriebe, wobei klein- und 

mittelständische Unternehmen bei der Flä-

chenvergabe Berücksichtigung finden sollen 

Á Verpflichtung zur Installation von Photovolta-

ikanlagen auf mindestens 30.000 m² der zu-

künftigen Dachflächen im Vorhabengebiet 

Á Verpflichtung zur Installation von Ladeinfra-

struktur, Fahrradabstellanlagen sowie zur Um-

setzung von Dachbegrünung auf mindestens 

50 % der Dachflächen und Fassadenbegrünun-

gen an mindestens 10 % der Fassaden 

Á Die städtebauliche Aufwertung der Eingangs- 

und Anschlussbereiche zu den angrenzenden 

²ƻƘƴǉǳŀǊǘƛŜǊŜƴ ǳƴŘ DŜǿŜǊōŜƅŅŎƘŜƴ 

Á Anpassung des Verlaufs des im Süden des 

Plangebiets festgesetzten Fuß- und Radwegs 

Á Ausgestaltung von Grünflächen/Erholungsflä-

chen gemäß Freiflächenplan (s. Abb. 36) 

Abbildung 41: CǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴǇƭŀƴ ±ōt bǊΦ ппф αDŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ .ŜǊƭƛƴŜǊ .ǊǸŎƪŜά 

 
Quelle: MLP Group; Architekturbüro k-eins GmbH, Berlin 
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3.3 Zwischenfazit  

Die dargestellte soziodemografische Situation weist 

deutliche problematische Dispositionen der Bevölke-

rung im Untersuchungsgebiet Schalke-Nord auf. Dar-

über hinaus fehlt es an Angeboten im Bereich der Da-

seinsvorsorge und des alltäglichen Bedarfs. Werden 

die Trends szenarisch weitergedacht, ist davon aus-

zugehen, dass die sozialen, strukturellen und im Er-

gebnis auch die wohnungsmarktrelevanten sowie 

baulichen Faktoren die schon heute erkennbaren 

Probleme im Quartier weiter verschärfen. 

Diese Umstände bekräftigen die Notwendigkeit ei-

ner integrierten städtebaulichen Gesamtmaßnahme 

und zeigen deutlich auf, dass die Ziele der Stadter-

neuerung in Schalke-Nord einer intensiven Beglei-

tung bedürfen. 

Da die Datenlage lediglich für den Stadtteil Schalke-

Nord und nicht für den Untersuchungsraum vorliegt, 

muss die Aussagekraft für den Untersuchungsraum 

mit Vorsicht in die Bewertung aufgenommen wer-

den. Aufgrund der Verdichtung von Missständen gibt 

es jedoch keinen Anlass, positivere Trends zu vermu-

ten. Die Vorbereitenden Untersuchungen sind als 

Maßnahme aus dem IEK Schalke-Nord hervorgegan-

gen. Die aus dem IEK resultierende Stadtteilarbeit 

wird mit Sicherheit die hier beschriebenen sozioöko-

nomischen Problemlagen für alle Bewohnerinnen 

und Bewohner in Schalke-Nord mit ihren Angeboten 

berücksichtigen. 

Der überwiegende Teil der Bebauungspläne stammt 

aus dem Zeitraum der 1960er bis 1990er Jahre und 

kann zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr als zeitge-

mäß angesehen werden. Allgemeine Anforderungen 

an die bauliche und freiräumliche Entwicklung haben 

sich durch Struktur- und Klimawandel verändert. Zu-

dem haben die bisherigen planerischen Festsetzun-

gen keinen Beitrag zur Entflechtung von Gemengela-

gen leisten können. Nicht alle planerischen Ziele 

konnten bis zur rechtskräftigen Bauleitplanung ge-

langen.  
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4 Beteiligung und Mitwirkung gem. 
§§ 137 und 139 BauGB 

4.1 Hintergrund und Zielsetzung der Beteiligung 
zur VU 

Der Gesetzgeber regelt im Rahmen der Allgemeinen 

Vorschriften einer städtebaulichen Sanierungsmaß-

nahme mit den §§ 137 und 139 BauGB die Beteili-

gung der Betroffenen und der öffentlichen Aufga-

benträger. Aus verfahrensrechtlicher Sicht ist es 

sinnvoll und zielführend, bei der Erarbeitung der Vor-

bereitenden Untersuchungen eine intensive Beteili-

gung vorzunehmen. Insbesondere werden die Perso-

ƴŜƴ ŀƴƎŜǎǇǊƻŎƘŜƴΣ ŘƛŜ ŀƭǎ αǾƻƴ ŘŜǊ {ŀƴƛŜǊǳƴƎ .Ŝπ

ǘǊƻŦŦŜƴŜά 9ƛƎŜƴǘǳƳ ƛƳ Untersuchungsbereich ha-

ben. 

Dabei stehen die Informationen über das Instrument 

der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme gem. 

§ 136 ff. BauGB, der aktuelle Stand der vorbereiten-

den Untersuchungen und die möglichen Auswirkun-

gen einer Maßnahme im Mittelpunkt. Auch gehört 

die Darlegung von Vor- und Nachteilen für die von 

der Sanierung Betroffenen sowie von Grenzen einer 

Sanierungsmaßnahme dazu. 

Im Folgenden wird erläutert, in welcher Weise die 

Beteiligung gemäß den gesetzlichen Vorgaben und 

darüber hinaus umgesetzt wurde und welche Ergeb-

nisse im Einzelnen erzielt wurden. 

4.2 Der Beteiligungsprozess für die VU Schalke-
Nord  

Die Beteiligung im Rahmen der Vorbereitenden Un-

tersuchung in Gelsenkirchen Schalke-Nord umfasst 

ein breites Spektrum von Schlüsseleigentümern über 

Akteure, Politik und Verwaltung, Träger öffentlicher 

Belange und Behörden bis hin zu Bewohnerinnen 

und Bewohnern, Mieterinnen und Mietern, Eigentü-

merinnen und Eigentümern sowie der im VU-Gebiet 

lebenden und arbeitenden Bevölkerung. 

Folgende Beteiligungen wurden sowohl in persönli-

chen Gesprächen und Präsentationen in Vor-Ort-Ter-

minen als auch per Videokonferenz vorbereitet, 

durchgeführt und protokolliert: 

Á Abstimmung mit dem Referat Stadtplanung 

Á Verwaltungsinterne Koordinierungstreffen 

Á Referatsübergreifender Informationstermin 

Á Zwei öffentliche Informationsveranstaltungen 

Á Schriftliche Befragung der Eigentümerschaft 

Á Einzelgespräche mit Akteuren und Schlüsselei-

gentümern 

Á Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Á Vorstellung und Beratung in politischen Gre-

mien (BZV Mitte, StePlA) 

Abstimmung mit dem Referat Stadtplanung 

Im Zuge der Vorbereitenden Untersuchung wurden 

in zehn regelmäßig stattfindenden Abstimmungster-

minen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und dem 

Gutachterbüro Zwischenergebnisse präsentiert und 

Fragen zur weiteren Durchführung besprochen. Ziel 

der Gesprächstermine war es, eine gemeinsame, 

qualitativ hochwertige Erarbeitung der Ziele und 

Aufgaben der vorbereitenden Untersuchung zu ge-

währleisten. Dabei spielt der Austausch über die gut-

achterliche Einschätzung und die beabsichtigte Stra-

tegie im Verwaltungshandeln eine wichtige Rolle. 

Verwaltungsinterne Koordinationstreffen 

Ergänzend zu den internen Abstimmungsterminen 

wurden fünf verwaltungsinterne Koordinationstref-

fen durchgeführt. Diese Koordinationstreffen hatten 

zur Aufgabe, den Sachstand themen- bzw. fachbe-

reichsbezogen zu vertiefen, mögliche Handlungsvor-

schläge zu unterbreiten und die fachlich-themati-

schen Beiträge der zuständigen Referate einzuholen. 

Das abschließende Ziel war es, Ergebnisse Referate-

übergreifend abzustimmen und darauf aufbauend 

Maßnahmen und Ziele zur erfolgreichen Durchfüh-

rung der Vorbereitenden Untersuchung zu entwi-

ckeln. Die Gespräche wurden protokolliert; deren Er-

gebnisse sind in die weitere Bearbeitung der Vorbe-

reitenden Untersuchungen eingeflossen. 

Die Themenschwerpunkte im Zuge der durchgeführ-

ten Koordinationstreffen waren:  

Á Verkehrliche Entwicklung und Sicherheit  

(Referat 69) 

Á Gewerbliche Entwicklung mit Beratung durch 

die Wirtschaftsförderung (Referat 15) 

Á Strategien im Umgang mit Problemimmobilien 

(Lenkungskreis Problemimmobilien) 

Á Entwicklung Sanierungsziele und Sanierungs-

rahmenplan (Abteilung 61/3) 

Á Vertiefung Sanierungsziele, Auswahl Sanie-

rungsverfahren und Instrumente  

(Abteilung 61/3) 
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Referatsübergreifender Informationstermin 

Neben den themenspezifischen Koordinationstref-

fen mit einzelnen Fachdienststellen fand am 

26.10.2023 ein umfassender, referatsübergreifender 

Informationstermin zum Arbeitsstand der VU statt. 

Unter Beteiligung der Referate Wirtschaftsförderung 

(15), Umwelt (60), Stadtplanung (61), Vermessung 

und Kataster (62), Bauordnung und Untere Denkmal-

behörde (UDB) (beide 63), Hochbau und Liegen-

schaften (65), Verkehr (69) sowie des Büros des 

Stadtbaurats (Vorstandsbereich 6) wurden der Ar-

beitsstand zur Analyse städtebaulicher Missstände, 

der Beteiligungsprozess, die Sanierungsziele und der 

Sanierungsrahmenplan sowie darauf aufbauend die 

Maßnahmenplanung und die voraussichtliche sanie-

rungsrechtliche Verfahrenswahl vorgestellt und in-

terdisziplinär diskutiert. Die Ergebnisse des Termins 

sind in die weitere Bearbeitung der VU eingeflossen 

und wurden bei der Bearbeitung des Sanierungsrah-

menplans und der Konkretisierung der Maßnahmen-

planung beachtet. 

4.2.1 Durchführung von zwei 
Informationsveranstaltungen 

Erste Informationsveranstaltung am 15.09.2022 

Die erste Informationsveranstaltung am 15.09.2022 

hatte das Ziel, über das Instrument der Städtebauli-

chen Sanierungsmaßnahme gem. § 134 BauGB zu in-

formieren und die ersten Ergebnisse der Aufnahme 

vor Ort und der städtebaulichen Analyse zu diskutie-

ren. 

Im Vorfeld wurde die Veranstaltung in der ehem. 

Sankt-Anna-Kirche, Kapellenstraße 14, in Gelsenkir-

chen Schalke-Nord durch eine Pressemitteilung am 

31.08.2022, über die Website der Stadt, Social-Me-

dia-Accounts sowie über den Aushang von Infoplaka-

ten beworben. 

Abbildung 42: 1. Informationsveranstaltung am 
15.09.2022, ehem. Sankt-Anna-Kirche 

 

Rund 30 Personen besuchten die Veranstaltung, da-

runter ein großer Teil Eigentümerinnen und Eigentü-

mer, einige wenige Mieterinnen und Mieter, aber 

auch politische Vertreterinnen und Vertreter. 

5ƛŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎ ǿǳǊŘŜ ŀƭǎ αaŀǊƪǘπ

ǇƭŀǘȊ ŘŜǊ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴά ƻǊƎŀƴƛǎƛŜǊǘΣ ŘŜǊ ǳƴǘŜǊπ

schiedliche Themenstände anbot. Hier konnten Fra-

gen je nach Interesse an Karten und Ortsfotos disku-

tiert werden. Mithilfe von Moderationskarten wur-

den die Anregungen und Wünsche festgehalten und 

zur Information aller an die Themenwand geheftet. 

Mithilfe eines Fragebogens wurden Erfahrungen und 

Wünsche zur Entwicklung der Schalker Meile und 

weiterer Identifikationsorte im Untersuchungsraum 

abgefragt. 

An den Thementischen wurde der Stand der Vorbe-

reitenden Untersuchungen diskutiert: 

Á Städtebauliche Sanierung. Was ist das? 

Á Bewertung der Bausubstanz vor Ort 

Á Städtebauliche Sanierung, Bauzustand und 

SWOT-Karte 

Á Städtebauliche Analyse, Verkehrliche Infra-

struktur und Schalker Meile 

Á Städtebauliche Analyse, Grün- und Freiraum, 

Bildung, Soziales und Kultur 

Á IEK Schalke-Nord und Maßnahmen 

Á Wie stellen Sie sich Schalke-Nord in 15 Jahren 

vor? 

Die Anregungen und Hinweise der Teilnehmenden 

wurden für alle sichtbar an Stellwänden notiert und 

in die Diskussion gebracht. Soweit es die städtebau-
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liche Sanierungsmaßnahme und das Verdachtsge-

biet betraf, wurden sie als individuelle Erfahrungs-

werte berücksichtigt. Dabei wurden auch Einzelmei-

nungen von Betroffenen geäußert, die nicht direkt 

mit Sanierungsmaßnahmen behoben werden kön-

nen, sondern z. B. mit ordnungsbehördlichen Maß-

nahmen. 

Themenfeld Verkehr 

Á Teilweise weite Fußwege von Wohnstandorten 

bis zu ÖPNV-Anbindungen/fehlende Bushalte-

stelle Uechtingstraße 

Á Geschwindigkeitsübertretungen und fehlende 

bzw. mangelhafte Querungsmöglichkeiten  

Á Starke Belastung und teilweise mangelhafter 

Zustand durch Schwerlastverkehr an Uechting-

straße und Caubstraße 

Á Starke verkehrliche Belastung/überhöhte Ge-

schwindigkeit entlang von Kurt-Schumacher-

Straße und Uechtingstraße 

Themenfeld Gebäude und Bauzustand  

Á Rückbau von Problemimmobilien 

Á Reduzierung des Gebäudeleerstands  

Á Bedarfe an energetischer Sanierung 

Á Mangelnde Barrierefreiheit  

Themenfeld Soziales Miteinander 

Á Fehlende Integration neuer Zuwanderer in das 

Quartier, hohe Skepsis alteingesessener Be-

wohner gegenüber neuer Bewohnerschaft  

Á Schaffung von sozialen Angeboten oder Treff-

punkten im Stadtteil  

Themenfeld Infrastruktur 

Á Fehlende Versorgungsmöglichkeit mit Angebo-

ten des täglichen Bedarfs  

Á Fehlende Gastronomie außerhalb von Heim-

spieltagen des FC Schalke 04 e. V. 

Á Fehlende Spiel- und Sportangebote für Jugend-

liche aus dem Untersuchungsgebiet  

Themenfeld Sicherheit und Ordnung  

Á Reduzierung von Angsträumen im Stadtteil 

Á Störung durch Jugend- und Männergruppen, 

die sich in den Abendstunden im öffentlichen 

Raum aufhalten  

Á Nächtliche Ruhestörung durch Wohnungspros-

titution im Wohngebiet  

Á Fehlende sozialräumliche Kontrolle  

Á Wunsch nach stärkerer Präsenz von Polizei 

und Ordnungsamt  

Á Regelmäßige Grünpflege/Rückschnitt an Bäu-

men und wegebegleitenden Gehölzen 

Abbildung 43: 2. Informationsveranstaltung am 
15.06.2023, ehem. Sankt-Anna-Kirche 

 

Zweite Informationsveranstaltung am 15.06.2023 

Die zweite Informationsveranstaltung präsentierte 

den fortgeführten Bearbeitungsstand der Vorberei-

tenden Untersuchungen und stellte ihn zur Diskus-

sion. 

Zur zweiten Informationsveranstaltung wurden die 

Eigentümerinnen und Eigentümer per persönlichem 

Anschreiben informiert und wieder in die ehemalige 

Sankt-Anna-Kirche eingeladen. Zudem wurde über 

die Website der Stadt Gelsenkirchen, über Social-

Media-Kanäle sowie über Plakate, Flyer und Presse-

mitteilungen zur Veranstaltung eingeladen.  

Wie auch in der ersten Veranstaltung wurde das For-

Ƴŀǘ ŜƛƴŜǎ αaŀǊƪǘǇƭŀǘȊŜǎ ŘŜǊ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴά Ƴƛǘ 

mehreren Informationsständen gewählt, an denen 

sich die Teilnehmenden in kleinen Gruppen informie-

ren und ins Gespräch kommen konnten. Auf Wunsch 

der Teilnehmenden der ersten Veranstaltung am 

15.09.2021 wurde zu Beginn der Arbeitsstand der 

Vorbereitenden Untersuchung mithilfe einer Präsen-

tation im Plenum vorgetragen. Die Komplexität von 

Inhalten der Vorbereitenden Untersuchung wurde 

durch die Präsentation an vier Themenständen mit 

Schwerpunktthemen gemildert. 
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Der Themenstand 1 ermöglichte den Wiedereinstieg 

in die Aufgaben und Inhalte der Vorbereitenden Un-

tersuchung. Dazu wurden die Ergebnisse der Bauzu-

standskartierung, der städtebaulichen Analyse und 

der Bewertung des Untersuchungsgebietes vorge-

stellt.  

Am Themenstand 2 wurden die Ergebnisse aus den 

bis dahin erfolgten Beteiligungsmaßnahmen vorge-

stellt. Dazu gehörten Ergebnisse aus der schriftlichen 

Befragung der Eigentümerschaft, aber auch die Er-

gebnisse aus der Veranstaltung vom 15.09.2021 mit 

einer Auswertung des Fragebogens zur Entwicklung 

der Schalker Meile. 

Im Mittelpunkt des Themenstands 3 standen die Sa-

nierungsziele und ein erster Aufschlag zur Maßnah-

menplanung mit Einbindung der bereits im IEK 

Schalke-Nord abgestimmten Maßnahmen. 

Folgende Anregungen und Wünsche wurden zu den 

vorgestellten Zielen und Maßnahmen geäußert, die 

als erste Resonanz auf den Arbeitsstand gewertet 

wurden und zur Einschätzung der Akzeptanz von Sa-

nierungszielen und Maßnahmen hilfreich waren: 

Á Lärmschutzfenster für Wohnen an der Uech-

tingstraße sinnvoll 

Á Interesse für Dachbegrünungen auf Garagen 

Á Nachnutzung des Bahnhofs Schalke-Nord 

Á Schaffung grüner und sozialer Orte 

Á Entwicklung ehem. Sankt-Anna-Kirche zur Be-

gegnungs- und Veranstaltungsstätte 

Á Umwidmung von Grundstücken entlang Uech-

tingstraße zu Gewerbe 

Á Wunsch nach Einrichtung einer Bushaltestelle 

an der Uechtingstraße 

Am Themenstand 4 wurden die Bürgerinnen und 

Bürger über den aktuellen Stand des Sanierungsrah-

menplans und die Wahl von Verfahrensarten und In-

strumenten zur Steuerung informiert sowie ein Aus-

blick auf den vorgesehenen Ablauf der Bearbeitung 

bis zur voraussichtlichen Beschlussfassung gegeben. 

Fragen und Anregungen der Teilnehmenden wurden 

ausführlich besprochen und beraten. 

Aus diesen Gesprächen sind folgende Anregungen 

und Wünsche für den Bearbeitungsprozess doku-

mentiert worden:  

Á Interesse an Planung für die Zufahrtswege zum 

Gewerbegebiet Schalke-Nord 

Á Problematische Auswirkung von Autohandel 

im Wohngebiet Josefinenstraße/Im Sundern; 

Entwicklung von Grünfläche dort sinnvoll 

Á Der Zustand der Gebäude Josefinenstraße  

14 ς 20 wurde als Problem wahrgenommen 

Á Die Besitzer (von Teileigentum) der Uechting-

straße 100 bekunden Verkaufsinteresse; drei 

Wohneinheiten befinden sich in der 

Zwangsversteigerung 

Á Hoher Sanierungsbedarf an Gebäuden in der 

Hülsmannstraße 

Á Wunsch nach Veränderungen der Heizart im 

Gebiet, bspw. Fernwärme  

Für interessierte Teilnehmende lagen Listen aus, mit 

denen sie weitere Informationen, Interessensbekun-

dungen und auch den Wunsch nach Zusendung der 

Veranstaltungsunterlagen zum Ausdruck bringen 

konnten. Je nach Wunsch wurden Plakate und/oder 

Präsentation versendet. 

Abgesehen von den Anregungen und Wünschen, die 

auch schon in der ersten Informationsveranstaltung 

genannt wurden, mahnten die Bürgerinnen und Bür-

gern vor allem die Dringlichkeit von Maßnahmen zur 

Behebung von Missständen im Stadtteil an. 

4.2.2 Befragung der Eigentümerschaft 

Mit Schreiben vom 10.08.2022 hat die Stadt Gelsen-

kirchen die Immobilieneigentümerschaft im Unter-

suchungsgebiet über die Vorbereitende Untersu-

chungen für eine Sanierungsmaßnahme in Gelsenkir-

chen Schalke-Nord informiert und um ihre aktive 

Mitwirkung gebeten. Hierzu wurde ein Fragebogen 

zur Grundlagenerhebung und Standortbewertung an 

die betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer 

mit Bitte um Rücksendung bis 18.09.2022 versandt.  

Nach Verlängerung des Fristendes und der Auswer-

tung der Rücksendung hat die Stadt Gelsenkirchen 

eine Nacherhebung durchgeführt und nochmals Fra-

gebögen an Eigentümerinnen und Eigentümer ver-

sendet, die im Zuge des ersten Befragungszeitraums 

nicht an der Umfrage teilgenommen hatten und de-

ren Immobilie sich in städtebaulich bedeutsamen La-

gen befinden. Insgesamt konnten dadurch weitere 

Rücksendungen in die Auswertung einfließen. 



  

Stadt Gelsenkirchen ς Vorbereitende Untersuchungen Schalke-Nord 53 

Die Mitarbeitenden der Stadt Gelsenkirchen und von 

Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH stan-

den für Fragen und Hilfestellungen bei der Ausfül-

lung des Fragebogens telefonisch wie auch bei den 

Informationsveranstaltungen persönlich zur Verfü-

gung.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Eigentü-

merbefragung zusammenfassend dargestellt. Die 

Daten aus den Fragbögen werden gemäß § 138 

Abs. 2 BauGB nach Aufhebung der förmlichen Festle-

gung des Sanierungsgebietes gelöscht. 

Versand und Rücksendung von Fragebögen 

Insgesamt wurden 427 Fragebögen im Zeitraum Sep-

tember bis Oktober 2022 versendet, von denen 275 

zurückgesendet wurden. Dies entspricht einer Quote 

von etwa 64 %. Ca. 56 % der Rücksendungen kamen 

aus dem Stadtgebiet Gelsenkirchen, ca. 20 % aus 

dem regionalen Umfeld des Ruhrgebiet sowie 24 % 

aus dem Bundesgebiet und dem Ausland. Dabei be-

teiligten sich überwiegend Eigentümerinnen und Ei-

gentümer von Liegenschaften aus stabileren Teilbe-

reichen. 

Eine detaillierte Betrachtung der Rücklaufquote in-

nerhalb des Untersuchungsraums offenbart deutli-

che Unterschiede im Hinblick auf die verschiedenen 

Straßen. In Bereichen mit höherer Dichte von städte-

baulichen Missständen wie an Kurt-Schumacher-

Straße, Hochkampstraße, Hülsmannstraße, teilweise 

Im Sundern und Uechtingstraße war der Rücklauf  

eher gering, wo hingegen in stabileren Lagen der An-

teil an Rücksendungen höher lag. 

Mithilfe eines erneuten Versands im Dezember 2022 

sollte den Eigentümerinnen und Eigentümern von 

Liegenschaften in Bereichen mit höheren Anteilen 

von Missständen nochmals Gelegenheit gegeben 

werden, an der Vorbereitung der städtebaulichen 

Sanierungsmaßnahme durch die Befragung mitzu-

wirken. Im Rahmen der Nachfassaktion wurden wei-

tere 70 Fragebögen versendet, von denen 24 zurück-

gesendet wurden. Die Rücksendungsquote beläuft 

sich damit auf ca. 67 %. 

11 % der Fragebögen wurden von Eigentümerinnen 

oder Eigentümern selbstgenutzter Immobilien zu-

rückgesendet. 44 % der Rücksendungen erfolgten 

durch Hausverwaltungen oder Gesellschaften. Für 

36 Liegenschaften, die sich überwiegend in stabile-

ren Teilbereichen befinden, wurde Verkaufsbereit-

schaft signalisiert. Nicht alle zurückgesendeten Fra-

gebögen waren vollständig ausgefüllt. Dies betrifft 

auch professionelle Eigentümerschaften wie Haus-

verwaltungen, Wohnungsbaugesellschaften o. Ä. 

Inhalte des Fragebogens 

Folgende Inhalte und Kennwerte sollten mithilfe des 

Fragebogens ermittelt werden und über den Zustand 

der Bebauung aus Sicht der Eigentümerschaft Aus-

kunft geben: 

Á Angaben zum Gebäude: Baujahr, Art, Bau-

weise, Nutzflächen 

Á Angaben zu Nutzungseinheiten: Zimmer, Lage, 

Miethöhe, Anzahl Bewohnerschaft, Förderung, 

Leerstand 

Á Angaben zur Wohnungsausstattung: Garten-

nutzung, Balkon, Badausstattung, Selbstnut-

zung, Leerstand 

Á Ausstattung Immobilie: Garage, Stellplatz, Frei-

flächen 

Á Zustand der Immobilie 

Á Energiestandard Fenster 

Á Zustand Dach 

Á Zustand Heizung, Modernisierung letzte zehn 

Jahre, Förderung, Energieausweis 

Á Probleme mit der Immobilie 

Á Investitionsbereitschaft in den nächsten zehn 

Jahren 

Á Wunsch nach Hilfestellung und Beratung 

Á Verkaufsabsicht 

Á Bewertung des Stadtteils 

Á Maßnahmenwünsche 

Á Fragen zur persönlichen Situation 

Á Wünsche nach Vernetzung mit Eigentümer-

schaft oder weiteren Informationen zur Städ-

tebaulichen Sanierungsmaßnahme sowie indi-

viduelle Kommentare 

Baualtersklassen 

Die Kategorisierung der Baualtersklassen basiert auf 

den Angaben der befragten Eigentümerschaft im Un-

tersuchungsgebiet. Zu 25 % der Liegenschaften er-

hielten wir keine Angaben zum Baualter, sodass sich 

das Ergebnis auf 42 % der Liegenschaften bezieht. 
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Dennoch zeichnet sich ein ähnliches Bild wie in der 

Aufnahme vor Ort. Der höchste Anteil an Liegen-

schaften ist älter als 50 Jahre, potenziell sanierungs-

bedürftig und entspricht eher nicht den aktuellen 

Standards an Energieverbrauch, Barrierefreiheit und 

Ausstattung.  

Die Betrachtung der Befragungsergebnisse des Un-

tersuchungsbereichs verdeutlicht, dass die Neu-

bautätigkeit im Quartier sehr gering ist (1 %). Die 

meisten Liegenschaften im Quartier wurden zwi-

schen den Jahren 1949 und 1969 (37 %) erbaut. 30 % 

der Immobilien stammen aus der Zeit zwischen 1900 

bis 1948 (30 %). Der Anteil an Wohnungen und Ge-

bäuden, die 50 Jahre oder älter sind, ist damit im Ge-

biet sehr hoch (67 %). Der Anteil der Liegenschaften, 

die nach 1969 bis heute erbaut wurden, ist mit ins-

gesamt 6 % verhältnismäßig gering. 

Abbildung 44: Baualtersklassen 

 
Quelle: Eigentümerbefragung Schalke-Nord VU, Darstellung Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH 

Angaben zur Gebäudetypologie 

Bei der Frage nach der Gebäudetypologie unter-

scheidet man im Wesentlichen zwischen Ein- und 

Mehrfamilienwohnhäusern sowie jene mit Laden-

einheit im Erdgeschoss, gewerblich genutzten Ge-

bäuden und Bürogebäuden. Dabei werden auch leer-

stehende Einheiten abgefragt. Die Mehrheit der Ge-

bäude im Untersuchungsraum sind mit 75 % Mehr-

parteienhäuser, davon 28 % mit Ladeneinheiten im 

Erdgeschoss. 1 % der Angaben aus zurückgesende-

ten Fragebögen bezieht sich auf gewerbliche Ge-

bäude. 

Dabei wird der Leerstand von Wohnungen für 3 % 

der Gebäude dokumentiert, leerstehende Ladenein-

heiten sind dabei nicht auffällig. Berücksichtigt man 

die Zurückhaltung der Eigentümerschaft in schwieri-

gen Lagen bei der Rücksendung des Fragebogens 

und insgesamt die vorhandene Unvollständigkeit der 

Angaben, wird deutlich, dass die Auswertung nur un-

ter Vorbehalt vorgenommen werden kann, die Ten-

denzen jedoch in der Erarbeitung von Entwicklungs-

perspektiven berücksichtigt werden sollten. Bei ei-

ner gesamtstädtischen Leerstandsquote von 6,5 % 

ist im Untersuchungsgebiet ein weitaus höherer 

Leerstand zu vermuten. 

Ausstattung der Immobilie mit Freifläche und Ga-

rage bzw. Stellplatz 

Ein relativ hoher Anteil der Liegenschaften (65 %) 

verfügt über eine Freiflächennutzung wie Garten  

oder Hof, lediglich 25 % der Einheiten besitzen einen 

Freisitz direkt an der Wohnung, wie etwa Balkon  

oder Terrasse. 3 % der Einheiten können eine dazu-

gehörige Garage nutzen, 11 % einen wohnungsna-

hen Stellplatz. 
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Damit ist die Ausstattung als überwiegend veraltet 

zu bezeichnen, was zusätzlich zur Lage eine Minde-

rung der Attraktivität des Wohnungsangebots be-

gründen kann. Die Werte geben aber einen Hinweis 

auf die Ursachen des hohen Parkdrucks im öffentli-

chen Raum und betonen das Erfordernis von Ange-

boten zur Erholung und Begegnung im Wohnumfeld. 

Zustand der Gebäude und Modernisierungsbedarf 

Den Gebäudezustand konnten die Eigentümerinnen 

ǳƴŘ 9ƛƎŜƴǘǸƳŜǊ ŀǳŦ ŜƛƴŜǊ {ƪŀƭŀ Ǿƻƴ αƪŜƛƴ Moderni-

ǎƛŜǊǳƴƎǎōŜŘŀǊŦάΣ ǸōŜǊ αƎŜǊƛƴƎŜr Modernisierungsbe-

darfά und αŘŜǳǘƭƛŎƘŜr Modernisierungsbedarfά bis 

hin zu αmit schweren Mängelnά einstufen. Für insge-

samt 230 Liegenschaften liegen dazu Angaben vor. 

Dabei wurde der Zustand für 23 % der Liegenschaf-

ten mit αƪŜiƴ aƻŘŜǊƴƛǎƛŜǊǳƴƎǎōŜŘŀǊŦά und für etwa 

52 % der Liegenschaften mit αƎŜǊƛƴƎŜr Modernisie-

rungsbedarfά angegeben. Etwa 18 % der Einheiten 

im Untersuchungsgebiet wǳǊŘŜƴ Ƴƛǘ αdeutlicher 

MƻŘŜǊƴƛǎƛŜǊǳƴƎǎōŜŘŀǊŦά ōŜǿŜǊǘŜǘΦ 7 % der Liegen-

schaften weisen nach Angaben der Eigentümer-

schaft αschwere Mängelά auf. 

Bei den Modernisierungen, die in den letzten zehn 

Jahren durchgeführt wurden, waren innenräumliche 

Maßnahmen wie Erneuerung von Böden und Bädern 

sowie die Modernisierung von Treppenhäusern mit 

42 % mehrheitlich vertreten, die Erneuerung von Lei-

tungen und Heizungen mit 23 %. Die Modernisierung 

der gebäudeumhüllenden Bauteile wie Dach, Fas-

sade, Fenster und Türen mit energetischer Anpas-

sung liegt bei 12 %. 

Eine Überlagerung der Angaben zur Zustandsbewer-

tung mit den Angaben zum Baualter offenbart, dass 

die schlecht bewerteten Objekte oftmals aus der Zeit 

zwischen 1900 bis 1949 stammen. Die Ergebnisse be-

stätigen insofern die gutachterliche Beobachtung, 

dass es sich bei den Gebäuden mit schweren oder 

schwerwiegenden Mängeln oftmals um ältere Bau-

substanz mit erheblichen Modernisierungsrückstän-

den handelt. 

Eine Konzentration von Gebäuden mit größerem 

Modernisierungsbedarf ist vor allem entlang der 

Kurt-Schumacher-Straße, der Uechtingstraße und 

der Hülsmannstraße zu erkennen. 

Probleme mit der Immobilie 

Über die Hälfte der zurückgesendeten Fragebögen, 

d. h. 52 %, belegen, dass überhaupt Probleme mit 

der Immobilie vorliegen. Dabei handelt es sich häufig 

um Leerstand bzw. Vermietungsschwierigkeiten 

(35 %), um rückläufige Mieten (22 %) und Probleme 

mit der Mieterschaft (19 %). 

Abbildung 45: Art der Probleme mit der Immobilie 

 

Quelle: Eigentümerbefragung VU Schalke-Nord, Darstel-

lung Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH 

Kleinere Anteile sehen die Probleme im Modernisie-

rungsbedarf (12 %) und bei Mietausfällen (4 %).  

Aufgrund der fehlenden Fachkenntnisse bei Selbst-

einschätzung durch die Eigentümerschaft sowie we-

gen der geringen Rücklaufquoten aus sanierungsbe-

dürftigeren Teilräumen wird eine noch höhere An-

ȊŀƘƭ ŀƴ LƳƳƻōƛƭƛŜƴ Ƴƛǘ αaƻŘŜǊƴƛǎƛŜǊǳƴƎǎōŜŘŀǊŦά 

wahrscheinlich sein. 

Investitionen der Eigentümerschaft  

Für 143 der insgesamt 291 Liegenschaften (49 %) 

wurden innerhalb der letzten zehn Jahre Investitio-

nen getätigt. Sie belaufen sich jedoch meist auf klei-

nere Beträge unter 20.000 ϵ pro Einheit (ca. 39 %). 

Höhere Investitionen kamen seltener vor. 

Investitionskosten von 20.000 bis 30.000 ϵ wurden 

nur für ca. 15 % der Liegenschaften getätigt. Ähnlich 

gering ist der Anteil für Investitionen zwischen 

30.000 und 40.000 ϵ (13 %) und im Feld von 40.000 

bis 50.000 ϵ (2 %). 

Investitionsbereitschaft und Wunsch nach Hilfestel-

lung und Beratung 

Obschon die Liegenschaften mit einer Tendenz zum 

Sanierungsbedarf beschrieben werden, bleiben die 

Angaben zur Investitionsbereitschaft zurückhaltend. 
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Für 61 % der Liegenschaften werden dazu keine An-

gaben gemacht, für 17 % wird keine Investitionsbe-

reitschaft angegeben. Für 22 % der Gebäude können 

sich die Eigentümerinnen und Eigentümer diese mit 

Unterstützung durch Förderung vorstellen. Mit deut-

licher Mehrheit (63 %) werden Hilfestellung und Be-

ratung nicht gewünscht. Nur für 12 % der Gebäude 

liegt eine positive Rückmeldung vor. Für 25 % wer-

den keine Angaben gemacht.  

Es ist anzunehmen, dass die Eigentümerschaft zu-

sätzliche Beratung benötigt, um die Möglichkeiten zu 

erkennen, inwieweit sie durch Inanspruchnahme 

von Beratung und Förderung zum Werterhalt oder 

zur Wertsteigerung ihrer Liegenschaft beitragen kön-

nen. Eine Beratung über Fördermöglichkeiten für die 

zum jetzigen Zeitpunkt interessierte Eigentümer-

schaft kann im voraussichtlichen Sanierungsgebiet 

auch einen positiven Dominoeffekt erzeugen und die 

Investitionsbereitschaft von noch zögerlichen Eigen-

tümerinnen und Eigentümern erhöhen. 

Bewertung des Stadtteils 

Im Rahmen der Befragung wurden die Eigentümerin-

nen und Eigentümer gebeten, den Stadtteil Schalke-

Nord hinsichtlich verschiedener Themen zu bewer-

ten. Diese Frage sollte dazu dienen, die Ergebnisse 

der gutachterlichen Analyse des Untersuchungsge-

biets zu validieren und möglicherweise weitere As-

pekte in die Vorbereitende Untersuchung einzubrin-

gen.  

Die meisten positiven Bewertungen mit über 65 % 

erzielte mit Abstand die Frage nach dem Stellplatz-

angebot. Von insgesamt 291 zurückgesendeten Fra-

gebögen wurde in 193 Fällen ŘƛŜǎŜǊ !ǎǇŜƪǘ αǇƻǎƛǘƛǾά 

bewertet. Auffällig ist, dass dieses Merkmal das ein-

zige Kriterium ist, das mehrheitlich als positiv wahr-

genommen wurde.  

Die zweithöchste positive Bewertung mit 13 % Antei-

len an Zustimmung erreicht die Ausstattung des Ge-

biets mit Spielplätzen und deren Qualität. 26 % der 

!ƴƎŀōŜƴ ōŜǿŜǊǘŜǘŜƴ ŘƛŜ {ǇƛŜƭǇƭŅǘȊŜ Ƴƛǘ αǘŜƛƭǎκǘŜƛƭǎά, 

19 % als negativ. Die Frage nach der Ausstattung mit 

αtŀǊƪǎ ǳƴŘ DǊǸƴŀƴƭŀƎŜƴά ǿǳǊŘŜ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ !ƴǘŜƛƭ 

von 47 % mit αǘŜƛƭǎκ ǘŜƛƭǎά ǳƴŘ mit 11 % sowohl posi-

tiv als auch negativ eingeschätzt. Die Eigentümer-

schaft hat die α{ƻȊƛŀƭŜ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊά Ƴƛǘ einem An-

teil von 59 % am schlechtesten bewertet. Auch die 

Standortkriterien Sicherheitsgefühl, Atmosphäre, 

Bevölkerungs- und Sozialstruktur sowie Handels- 

und Dienstleistungseinrichtungen schnitten mit An-

teilen von 50 % oder mehr ähnlich schlecht ab. 

Neben den genannten Kriterien konnten die Befrag-

ten noch sonstige bzw. eigene Aspekte nennen und 

diese bewerten. Dabei wurden negative Bewertun-

gen vor allem zum Thema Verschmutzung durch 

Müllablagerungen und zur fehlenden Sauberkeit in 

Schalke-Nord abgegeben. Auch der schlechte bauli-

che Zustand von Gebäuden im Quartier wurde be-

mängelt.  

Die überwiegend negativen Bewertungen der ver-

schiedenen Kriterien führen in der Summe wiede-

rum zu einem negativen Image und zu einer geringen 

Lagequalität des Stadtteils. 

Im Ergebnis wird deutlich, dass abgesehen von der 

guten Ausstattung mit Stellplätzen und der mittel-

mäßigen Ausstattung des Stadtteils mit Parks und 

Grünanlagen die restlichen Standortkriterien über-

wiegend negativ bewertet werden. Dieser Aspekt 

zeigt deutlich den bestehenden Handlungsbedarf in 

Bezug auf einen Großteil der Standortkriterien des 

Untersuchungsgebiets und verdeutlicht das Erfor-

dernis einer ganzheitlichen Aufwertung des Stadt-

teils auch aus Sicht der Eigentümerschaft.  

Anregungen und Wünsche 

Die Frage nach Anregungen und Wünschen für zu-

künftige Maßnahmen im Quartier ist inhaltlich eng 

mit der Frage nach der Bewertung des Stadtteils 

Schalke-Nord verknüpft. Hierzu wurden wiederum 

ȊŜƘƴ {ǘŀƴŘƻǊǘƪǊƛǘŜǊƛŜƴ ǾƻǊƎŜƎŜōŜƴΣ ŘƛŜ Ƴƛǘ αŘǊƛƴπ

ƎŜƴŘάΣ αǿǸƴǎŎƘŜƴǎǿŜǊǘά ǳƴŘ αƴƛŎƘǘ ǾƻǊŘǊƛƴƎƭƛŎƘά 

bewertet werden konnten. Am dringlichsten mit 

ƪƴŀǇǇ тл ҈ ōŜǿŜǊǘŜƴ ŘƛŜ .ŜŦǊŀƎǘŜƴ ŘƛŜ αaŀǖƴŀƘπ

ƳŜƴ ȊǳǊ 9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ {ŀǳōŜǊƪŜƛǘά ǎƻǿƛŜ αtǊŅǾŜƴπ

ǘƛǾŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ȊǳǊ {ƛŎƘŜǊƘŜƛǘά, die mit 50 % eben-

falls einen hohen Anteil einnehmen. 

!ǳŎƘ ŘƛŜ α±ŜǊǊƛƴƎŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ [ŅǊƳά ǳƴŘ ŘƛŜ α±ŜǊōŜs-

ǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ bŀƘǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎά ǿŜǊŘŜƴ ŀƭǎ ŘǊƛƴƎƭƛŎƘŜ 

Maßnahme (ca. 30 %) betont. Die Verbesserung des 

öffentlichen Grüns und der Barrierefreiheit erhalten 

mit ca. 55 % Anteil als wünschenswerte Maßnahme 

ein hohes Gewicht. Als weitere Maßnahmen werden 

die Verbesserung der Gebäudesubstanz sowie die Er-

neuerung von Straßen und Wegen genannt. Neben 
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den vorgegebenen Antwortkategorien konnten die 

Befragten auch eigene Maßnahmen vorschlagen. In 

diesem Zusammenhang wurden u. a. der Abriss von 

Problemimmobilien, die Verbesserung der Sozial-

struktur und die Verkehrsberuhigung angeregt. 

Zwischenfazit 

Als wesentliches Ergebnis der Eigentümerbefragung 

kann zusammengefasst werden, dass aufgrund der 

Eigentumssituation keine Gründe erkennbar sind, 

die der Durchführung einer Sanierung entgegenste-

hen. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Angaben der Ei-

gentümerinnen und Eigentümer bezüglich des Sanie-

rungsbedarfs nur bedingt mit der Einschätzung aus 

Vor-Ort-Begehung und Bewertung übereinstimmen. 

Dabei wird in den Antworten deutlich, dass die Be-

stände veraltet sind und durch die Probleme mit den 

Immobilien ein Handlungserfordernis besteht. 

Auch die begrenzte Investitionsbereitschaft, die u. U. 

durch fehlendes Investitionsvermögen verstärkt 

wird, zeigt an, dass das Gebiet aus eigener Kraft die 

Umkehrung des Negativtrends nicht zu leisten ver-

mag. Insbesondere der Beratungs- und Förderungs-

bedarf ist höher einzuschätzen als die Auswertung 

der zurückgesendeten Fragebögen zeigt. Diese Bera-

tung sollte an verbindliche Sanierungsziele gekop-

pelt sein, um die Entwicklung im Gebiet steuern zu 

können und Einzelfälle in ein Gesamtkonzept einzu-

binden.  

Die befragten Eigentümerinnen und Eigentümer se-

hen zum Zeitpunkt der Befragung den Handlungsbe-

darf aber weniger bei ihrer eigenen Immobilie, son-

dern eher im Untersuchungsgebiet selbst. Dies wird 

insbesondere bei der Bewertung des Sicherheitsge-

fühls in Bezug auf Kriminalität, der Beeinträchtigung 

durch Luftschadstoffe, bei Lärm und Erschütterun-

gen durch Verkehr sowie durch die bestehende Be-

völkerungs- und Sozialstruktur deutlich. Mit den viel-

fältigen Anregungen der Eigentümerschaft werden 

sowohl Substanzmängel als auch funktionale Miss-

stände in Schalke-Nord geschildert, die bereits in den 

bestehenden Konzepten für den Stadtteil wie auch 

ƛƳ YŀǇƛǘŜƭ р α!ƴŀƭȅǎŜ ǎǘŅŘǘŜōŀǳƭƛŎƘŜǊ aƛǎǎǎǘŅƴŘŜά 

aus gutachterlicher Sicht identifiziert und beschrie-

ben werden.  

Im Rahmen der Abwägung sprechen die Ergebnisse 

für die Umsetzung einer Sanierungsmaßnahme in 

Gelsenkirchen: 

Á Der allgemeine Handlungsbedarf im Stadtteil 

wird von der Eigentümerschaft bestätigt. 

Á Bei insgesamt noch großer Zurückhaltung sind 

es doch 24 % der Liegenschaften, für die die 

Option einer zukünftigen Investition benannt 

wird, auch wenn nur für 12 % der Fälle die Ei-

genmittel vorhanden sind. 

Á Der noch geringe Anteil von Gebäuden mit 

energetisch wirksamen Modernisierungsmaß-

nahmen kann insbesondere durch Beratung 

und Förderung erhöht werden. 

4.2.3 Beteiligung der Mieterschaft 

Auf eine schriftliche Befragung der Mieterinnen und 

Mieter im Untersuchungsgebiet wurde nach ausgie-

biger Abwägung verzichtet. Grund für diese Ent-

scheidung sind die geringen Erfolgsaussichten auf re-

präsentativ verwertbare Ergebnisse bei bestehen-

den sprachlichen Barrieren.  

Des Weiteren besteht der Verdacht, dass in einigen 

Bereichen im Untersuchungsgebiet eine erhöhte 

Mieterfluktuation vorliegt. Mehr als 20 % der Eigen-

tümerinnen und Eigentümer haben angegeben, dass 

ihre Mietverhältnisse fünf Jahre oder kürzer beste-

hen. Auch der Verdacht auf teilweise kriminogene 

Vermietungsstrukturen sowie die Vermutung einer 

starken Überbelegung von Wohnungen führen zu 

der Erkenntnis, dass eine umfassende Befragung der 

Mieterschaft nicht zielführend gewesen wäre. 

Um die interessierte Mieterschaft zu erreichen, wur-

den die geplanten Informationsveranstaltungen be-

sonders niedrigschwellig organisiert und komplexe 

Zusammenhänge in einfacher Sprache formuliert. 

Für die einzelnen Themen standen ausreichend An-

sprechpersonen zur Verfügung, um die Zusammen-

hänge zu erläutern und Fragen zu beantworten. Ver-

einzelt wurden Nachfragen auch individuell per E-

Mail oder telefonisch beantwortet. 
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4.2.4 Durchführung von Einzelgesprächen 

Im Zeitraum zwischen dem 02.03. und 23.05.2023 

wurden insgesamt zehn Einzelgespräche mit einer 

Bandbreite von Akteurs- und Schlüsseleigentümern 

aus dem Stadtteil geführt, die als von der Sanierung 

Betroffene eingeschätzt wurden. 

Die Gespräche wurden mit folgenden Institutionen 

und Ansprechpersonen durchgeführt und protokol-

liert: 

Á Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Gelsen-

kirchen e. V.  

Á Doblinger GmbH/DIBAG 

Á Stiftung Sozialwerk St. Georg 

Á Dr. Matthias Eickhoff/Amevida SE 

Á Glückauf-Kindertagesstätte 

Á Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher-

Straße 

Á Katholische Jugendsozialarbeit 

Á Seniorenbeirätin 

Á Präventionsrätin 

Á Bochumer-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG 

BOGESTRA AG 

Á Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungs-

baugesellschaft ggw GmbH 

Á Stiftung Schalker Markt  

Á SLV-Bildungszentrum Gelsenkirchen 

Alle Teilnehmenden begrüßten das Erfordernis einer 

städtebaulichen Sanierungsmaßnahme. Die Miss-

stände im Stadtgebiet (vgl. Kap. 5) wurden bestätigt 

und durch persönliche Erfahrungen im Verdachtsge-

biet belegt. Vielfach haben sich Missstände bereits 

über Jahrzehnte verfestigt. Dies betrifft insbeson-

dere das Wohnungsangebot, das Angebot für den 

täglichen Bedarf, Verunreinigungen auf privaten und 

öffentlichen Flächen sowie die verkehrliche Belas-

tung und die Beeinträchtigungen aus Gemengela-

gen. 

Insbesondere im Hinblick auf Kinder, Jugendliche, 

Seniorinnen und Senioren und die Bewohnerschaft 

betreuter Wohneinheiten wurde die Ausstattung im 

Verdachtsgebiet wie schon in vorbeschriebenen 

Konzepten vielfach genannt als unzureichend be-

schrieben. 

Die Einzelgespräche mit Schlüsseleigentümern aus 

dem Stadtgebiet hatten zum Ziel, genauere Informa-

tionen über die Liegenschaften und den Gebäudebe-

stand der Eigentümerschaft zu erlangen. Zusätzlich 

wurden die vorteilhaften Standortbedingungen, 

aber auch Probleme, die sich am Standort Schalke-

Nord für die Schlüsseleigentümer zeigen, aufgenom-

men. 

Die voraussichtlichen Entwicklungsziele einer mögli-

chen städtebaulichen Sanierung und der Arbeits-

stand des Sanierungsrahmenplans wurden je nach 

Betroffenheit vertieft sowie mögliche Einschränkun-

gen und Vorteile benannt. 

Die Entwicklungsperspektiven der Akteursschaft 

sollten Berücksichtigung in der Ausrichtung der be-

absichtigten Entwicklung finden, da sie mit persönli-

chem Engagement und privatem Investment einen 

bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des Stadtteils 

leisten. 

4.2.5 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
und Behörden 

Gemäß § 139 BauGB sind im Rahmen der Vorberei-

tenden Untersuchungen die Träger öffentlicher Be-

lange und Behörden zu beteiligen. Dabei werden die 

im Rahmen der Bauleitplanung geltenden Vorgaben 

der §§ 4 Abs. 2, 4a Abs. 1 bis 4 und Abs. 6 BauGB 

sinngemäß angewandt. Der Beschluss für diesen Be-

teiligungsschritt erfolgte bereits mit dem Einlei-

tungsbeschluss für die Vorbereitenden Untersu-

chungen in der Ratssitzung vom 30.09.2021 (Druck-

sache Nr. 20-25/1621). 

Vom 23.02.2024 bis 24.03.2024 wurde der Entwurf 

der Vorbereitenden Untersuchungen αSchalke-

Nordά allen nach Kenntnisstand zu beteiligenden 

Trägern öffentlicher Belange zur Verfügung gestellt 

und um Stellungnahme gebeten.  

Die Anregungen und Hinweise der Träger öffentli-

cher Belange und Behörden zu den Zielen und Zwe-

cken der Sanierung wurden nach Abschluss dieses 

Beteiligungsschritts abgewogen und sind in den wei-

teren Bearbeitungsprozess eingeflossen. Die meis-

ten Stellungnahmen sahen keine Bedenken vor. 
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Einige Hinweise wurden im VU-Bericht oder als Dar-

stellung im Sanierungsrahmenplan ergänzt. Dies be-

trifft  die Hinweise bzgl.: 

Á Inhalte zum Klimakonzept 2030/2045  

(vgl. VU-Bericht, Kap. 1.3.15) 

Á Inhalte zu vermuteten Bodendenkmälern im 

Bereich der ehem. Zeche Consolidation  

(vgl. VU-Bericht, Kap. 3.1.5) 

Á Darstellung einer Vorbehaltsfläche für eines 

neues Pumpwerk der Emschergenossenschaft 

Lippeverband (EGLV, Darstellung im Sanie-

rungsrahmenplan) 

Einige Stellungnahmen verweisen auf Abstimmungs-

bedarf bei der weiteren Konkretisierung der Pla-

nung, z. B. zu Leitungs- und Trassenführungen von 

Versorgungsleitungen, Nahverkehrseinrichtungen, 

Hinweise zur Verkehrssicherheit im Umfeld von Ein-

richtungen der technischen und verkehrlichen Infra-

struktur, bauliche Denkmalpflege sowie polizeiliche 

Hinweise zu Maßnahmen der städtebaulichen Krimi-

nalitätsprävention. Diese Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen und im Rahmen der Durchfüh-

rung der Sanierung berücksichtigt. 

Die Bitte um die Berücksichtigung der gewerblichen 

Entwicklung (von Handwerksbetrieben) in einer er-

folgten Stellungnahme entspricht einem der Ziele 

der Sanierungsmaßnahme Schalke-Nord, die die Ent-

flechtung von Gemengelagen auch zugunsten der 

gewerblichen Entwicklung vorsieht.  

Alle Stellungnahmen mit Abwägung sind in einer Ta-

belle erfasst und dem VU-Bericht als Anlage 1 beige-

fügt. 

4.2.6 Information in politischen Gremien 

Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen für 

ein mögliches Sanierungsgebiet in Schalke-Nord ist 

die Information in der Bezirksvertretung Mitte und 

dem Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss 

(StePlA) vorgenommen worden. Zur Vorbereitung 

der Beschlussfassung einer Sanierungssatzung ist die 

erneute Vorstellung der finalen Fassung des Unter-

suchungsberichts in beiden Gremien vorgesehen. 

Information der Bezirksvertretung Mitte 

Im Vorfeld der 2. Informationsveranstaltung wurde 

der Arbeitsstand der Vorbereitenden Untersuchun-

gen für das Sanierungsverdachtsgebiet in Schalke-

Nord am 26.04.2023 in der Bezirksvertretung Mitte 

(BZVM) vorgestellt. Die Resonanz war durchweg zu-

stimmend. Für Fragen standen Herr Balke vom Refe-

rat Stadtplanung (61/3) und Frau Howe vom beauf-

tragten Büro Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen 

GmbH zur Verfügung. 

Nachgefragt wurden der Zeithorizont der geplanten 

Sanierungsmaßnahme, die Möglichkeiten, ein Vor-

kaufsrecht für die Gemeinde zu erwirken und inwie-

fern Bedarfe ansässiger Firmen Berücksichtigung 

fänden. Die Laufzeit einer Sanierungsmaßnahme 

sollte maximal 15 Jahre betragen. Das Vorkaufsrecht 

wurde mit Beschluss des IEK 2020 erwirkt und bildet 

die Grundlage zu schon bereits getätigten Ankäufen 

und Niederlegungen im Untersuchungsgebiet.  

Die Bedarfe ansässiger Firmen finden grundsätzlich 

Berücksichtigung in der Strategie, Gemengelagen zu 

entzerren, da auch die gewerbliche Entwicklung 

durch die Wohnnutzung beeinträchtigt sein kann. 

Konkrete Entwicklungsoptionen einzelner Firmen 

konnten im Rahmen der beiden Informationsveran-

staltungen oder auch über einen Fragebogen in den 

Prozess eingebracht werden, der an die Eigentümer-

schaft im Gebiet versendet wurde. Bisher sind Be-

darfe von ortsansässiger Firmen nicht bekannt ge-

worden.  

Information im Stadtentwicklungs- und Planungs-

ausschuss (StePlA) 

Am 03.05.2023 wurde der Arbeitsstand der Vorbe-

reitenden Untersuchungen in Schalke-Nord im Stadt-

entwicklungs- und Planungsausschuss (StePlA) vor-

gestellt. Auch hier gab es überwiegend Zustimmung. 

Nachfragen galten der Integration in administrative 

Vorgänge vor dem Hintergrund der Einrichtung einer 

Stabsstelle für die Zukunftspartnerschaft mit dem 

Land NRW, der Auswahl der Verfahrensart und evtl. 

Belastungen der Immobilieneigentümerschaft sowie 

der Auswirkung von Modernisierungsmaßnahmen 

auf Mietpreise. 
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Von Seiten der Verwaltung (Frau Hugot, Herr Hof-

mann, Herr Balke) und Stadt- und Regionalplanung 

Dr. Jansen GmbH (Frau Howe) wurden die Fragen mit 

Rückgriff auf die sanierungsrechtlichen Hintergründe 

beantwortet. Herr Hofmann erläuterte die Zusam-

menarbeit zwischen der Stabstelle Zukunftspartner-

schaft und dem Sanierungsteam im Referat 61 

(Stadtplanung). 

Die Auswahl der Verfahrensart ist durch den Gesetz-

geber vorgegeben und nicht beliebig. Sie hängt da-

von ab, welches Verfahren für die Behebung der 

Missstände erforderlich ist. Dabei spielen Faktoren 

wie zu erwartende Spekulationsgeschäfte oder auch 

Erfordernisse für Ankauf und Sanierung durch die 

Gemeinde eine Rolle. Sofern die ausgewählte Ver-

fahrensart im Zeitraum der Sanierungsmaßnahme 

nicht wirksam wird oder der Behebung von Missstän-

den entgegen wirkt, kann sie auch gewechselt wer-

den. 

Der Rahmen von Mieterhöhungen nach Modernisie-

rungen folgt den gesetzlichen Regelungen gem. 

§ 559 Abs. 1 BGB. Da die Mieten im Sanierungsgebiet 

unter dem Durchschnitt liegen, ist zu vermuten, dass 

der gesetzliche Rahmen bisher nicht ausgereicht hat, 

um Modernisierungsmaßnahmen anzuregen. We-

sentlich attraktiver für die Eigentümerschaft sind die 

Abschreibungsmöglichkeiten, die bei Modernisie-

rungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gem. 

§ 177 BauGB im Sinne der Sanierung möglich sind. 

4.3 Zwischenfazit und Einschätzung der 
Mitwirkungsbereitschaft 

In einem umfangreichen Beteiligungsprozess wur-

den die von der Sanierung Betroffenen informiert 

und deren Anregungen und Wünsche beraten und 

integriert. Auch mit Mitarbeitenden der Verwaltung 

und Vertretungen in politischen Gremien wurden die 

Arbeitsstände der Vorbereitenden Untersuchungen 

abgestimmt und auf gesamtstädtische Belange ge-

spiegelt. 

In allen Gesprächen und Veranstaltungen wurde der 

hohe Handlungsbedarf zur Behebung von städtebau-

lichen Missständen, die bereits in vorlaufenden Kon-

zepten beschrieben wurden, bestätigt. Insbesondere 

in persönlichen Gesprächen mit der Anwohner- und 

Eigentümerschaft, aber auch Mitarbeitenden in sozi-

alen Einrichtungen wurden die Auswirkungen der 

Missstände auf die Wohn-, Lebens- und Arbeitsver-

hältnisse eindringlich beschrieben.  

So konnten die Untersuchungsergebnisse die Inte-

ressen der von der Sanierung Betroffenen berück-

sichtigen oder auch die Bedeutung von Maßnahmen 

zur Behebung der städtebaulichen Missstände ver-

deutlichen.  

Mögliche Aspekte der Betroffenheit 

Á Sanierungsvermerk im Grundbuch für die 

Dauer der Sanierungsmaßnahmen 

Á Festlegung auf eine Entwicklungsperspektive 

für die Dauer der Sanierung (max. 15 Jahre) 

durch Sanierungsziele und Entwicklungsabsich-

ten 

Á Bauliche und nutzungsrechtliche Veränderun-

gen nur im Sinne der Sanierungsziele für den 

Zeitraum der Sanierung 

Á Genehmigungspflicht für Vertragsgeschäfte 

(Veräußerung)  

Á Steuerliche Vergünstigung von Maßnahmen im 

Sinne der Sanierungsziele 

Á Abmilderung der negativen Auswirkungen 

durch Maßnahmen des Sozialplans gem. § 180 

BauGB 

Á Stabilisierung und Aufwertung im Sanierungs-

gebiet schaffen verbesserte Wohn-, Arbeits- 

und Lebensbedingungen 
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Bei der Abwägung von Vor- und Nachteilen einer 

möglichen Sanierungsmaßnahme überwogen in den 

meisten Gesprächen die Vorteile und die Einsicht in 

die Notwendigkeit der Durchführung. Nachteile, die 

durch die Durchführung einer Sanierungsmaßnahme 

entstünden, sollten nach Möglichkeit im Rahmen der 

Möglichkeiten eines Sozialplans gem. § 180 BauGB 

abgemildert werden. Auch darüber wurde informiert 

und beraten. 

Mitwirkungsbereitschaft 

Auch wenn die Einsicht in die Notwendigkeit der 

Durchführung einer Sanierungsmaßnahme als hoch 

einzustufen ist, bleibt die Mitwirkungsbereitschaft 

der Eigentümerschaft durch private Investitionen da-

hinter zurück. Vielfach zeigte sich auch Skepsis, u. U. 

aufgrund der jahrzehntelangen Verfestigung von 

Missständen. 

Bedauerlicherweise waren die Rückläufe aus der 

schriftlichen Befragung für Immobilien in den von 

Missständen stärker behafteten Teilräumen eher ge-

ring. Es ist aber in den übrigen Teilräume davon aus-

zugehen, dass sich der überwiegende Teil der priva-

ten Eigentümerschaft interessiert und kooperations-

bereit zeigt, da immerhin für 67 % der Liegenschaf-

ten Auskunft erteilt wurde. 

Erfahrungsgemäß wirkt sich die Beratung durch 

Quartiersarchitekten bzgl. energetisch wirksamer 

Maßnahmen, dem Ausbau der Barrierefreiheit sowie 

deren Förderung durch die öffentliche Hand positiv 

auf die private Mitwirkungs- und Investitionsbereit-

schaft aus. 

In allen Gesprächen zeigte sich, dass die bereits 

durchgeführten Ankaufs- und Rückbaumaßnahmen 

von Problemimmobilien durch die Stadt Gelsenkir-

chen positiv aufgenommen wurden. Die Nachnut-

zung eines der Grundstücke zur Erweiterung der Ge-

meinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher-Straße ist 

ein erstes sichtbares Zeichen für die Möglichkeiten, 

die im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme zur Ver-

fügung stehen, um eine positive Entwicklung im Ver-

dachtsgebiet anzuregen. 

Auch die Beteiligung von Trägern öffentlicher Be-

lange und Behörden gemäß § 139 BauGB ergaben 

keine Bedenken gegenüber der Durchführung der 

Städtebaulichen Sanierungsmaßname Schalke-Nord. 

Überwiegend wurden Hinweise zur Mitwirkung und 

zur Beteiligung im weiteren Verfahren eingebracht, 

woraus sich zum heutigen Zeitpunkt eine große Be-

reitschaft zur Mitwirkung als Grundlage einer erfolg-

reichen Durchführung ableiten lässt. 
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5 Analyse städtebaulicher Missstände 

5.1 Vorbemerkung 

Zentrale Aufgabe der Vorbereitenden Untersuchun-

gen ist die Analyse der städtebaulichen Situation. 

Werden städtebauliche Missstände nachgewiesen, 

die nur als Gesamtmaßnahme behoben werden kön-

nen, ist dies ein maßgebliches Kriterium für die Fest-

legung eines förmlichen Sanierungsgebiets nach 

§ 142 Abs. 1 BauGB. 

Gemäß § 136 Abs. 2 BauGB werden zwei Grundfälle 

städtebaulicher Missstände unterschieden: Ein 

Grundtatbestand der Sanierung besteht in der Besei-

tigung ungesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

einschließlich der Beseitigung von Gefahren für die 

Sicherheit (Substanzmängel). Den zweiten Tatbe-

stand beschreibt das Gesetz allgemein dadurch, dass 

ein Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder 

seiner sonstigen Beschaffenheit in der Erfüllung der 

Aufgaben, die ihm nach seiner Lage und Funktion ob-

liegen, erheblich beeinträchtigt ist (Funktionsmän-

gel). 

Substanzmängel überschneiden sich dabei häufig mit 

Funktionsschwächen und umgekehrt. Für das Unter-

suchungsgebiet Schalke-Nord ist aus dem Gesamt-

prozess angesichts der in den vorherigen Kapiteln 

skizzierten städtebaulichen Ausgangssituation davon 

auszugehen, dass beide Grundfälle städtebaulicher 

Missstände zusammentreffen. Die Ergebnisse der 

Bestandsanalyse werden im Folgenden zunächst ge-

trennt nach den zwei Grundfällen städtebaulicher 

Missstände dargestellt. Zum Abschluss des Kapitels 

erfolgt eine zusammenfassende Betrachtung der 

Stärken und Schwächen des Untersuchungsgebiets 

samt Feststellung und Bewertung der städtebauli-

chen Missstände. 

5.2 Substanzmängel 

Substanzmängel bzw. Zustandsmängel liegen nach 

§ 136 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BauGB vor, wenn das Gebiet 

nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach sei-

ner sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen An-

forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden 

und arbeitenden Menschen nicht entspricht. Die all-

gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse ergeben sich aus den allgemein 

anerkannten Grundsätzen; sie müssen im Einzelfall 

ermittelt werden und liegen insbesondere dann vor, 

wenn bauliche Anlagen in ihrer derzeitigen Beschaf-

fenheit nicht den Anforderungen der Landesbauord-

nung, des Arbeitsstättenrechts, des Immissions-

schutzrechts oder sonstiger öffentlich-rechtlicher 

Vorschriften entsprechen. 

Der Gesetzgeber stellt mit dem § 136 Abs. 3 Nr. 1 

BauGB einen Kriterienkatalog zur Verfügung, anhand 

dessen das Vorliegen von Substanzmängeln bemes-

sen werden kann. Als Beurteilungsgrundlagen gelten 

im Einzelnen: 

Á Die bauliche Beschaffenheit von Gebäuden, 

Wohnungen und Arbeitsstätten 

Á Die Auswirkungen einer vorhandenen Mi-

schung von Wohn- und Arbeitsstätten 

Á Die Nutzung von bebauten und unbebauten 

Flächen nach Art, Maß und Zustand 

Á Die Einwirkungen, die von Grundstücken, Be-

trieben, Einrichtungen oder Verkehrsanlagen 

ausgehen; insbesondere durch Lärm, Verunrei-

nigungen und Erschütterungen 

Á Belichtung, Besonnung und Belüftung der Woh-

nungen und Arbeitsstätten 

Á Die Zugänglichkeit der Grundstücke 

Á Die vorhandene Erschließung 

Á Die energetische Beschaffenheit, die Gesamt-

energieeffizienz der vorhandenen Bebauung 

und der Versorgungseinrichtungen des Gebiets 

unter Berücksichtigung der allgemeinen Anfor-

derungen an den Klimaschutz und die Klimaan-

passung 
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5.2.1 Bauliche Beschaffenheit von Gebäuden 
(Bauzustandskartierung) 

Anhand mehrerer Ortsbegehungen im Februar 2022 

wurde die bauliche Beschaffenheit von Gebäuden 

aufgenommen. Mit der Kartierung des Zustands ei-

nes jeden einsehbaren Gebäudes im Untersuchungs-

gebiet soll der Eindruck, der im Rahmen der Auf-

nahme gewonnen wurde, auch räumlich erfasst wer-

den. Dabei wurden folgende, vom öffentlichen Stra-

ßenraum einsehbare Bauteile von Wohngebäuden, 

öffentlichen Gebäuden sowie gewerblich genutzten 

Gebäuden erfasst und gemäß unten stehender Krite-

rien betrachtet und klassifiziert: 

Á Dach (Eindeckung, Spenglerarbeiten etc.) 

Á Fassade (Zustand Anstrich, Putz, Klinker, Fugen, 

Feuchtigkeit, Risse Mauerwerk etc.) 

Á Fenster und Türen (Alter und Zustand inklusive 

Rollläden, Einfach-/Doppelverglasung, Rahmen 

usw.) 

Á Sonstige Bauelemente (z. B. Balkone, Erker, 

Vordächer, Durchfahrtstore) 

Die vorgenommene Analyse erfolgte auf Basis einer 

Einschätzung der aktuellen Situation des baulichen 

Zustands durch Inaugenscheinnahme aus dem Stra-

ßenraum. Erfahrungsgemäß kann davon ausgegan-

gen werden, dass der bauliche Zustand der rückwär-

tigen Gebäudeseiten bzw. des Gebäudeinneren bes-

tenfalls dem Zustand der straßenseitigen Gebäude-

hülle entspricht. 

Die vorgenommene Erhebungsmethode erlaubt 

keine Erkenntnisse über den baulichen Zustand der 

Innenräume bzw. einzelner Wohnungen. Dabei ist zu 

beachten, dass auch von außen nicht einsehbare 

Faktoren wie die Ausstattung mit Sanitäranlagen, 

Schimmelpilzbildung, Überbelegung von Wohnun-

gen, der Zustand von Gebäudetechnik oder Schäden 

an konstruktiven Bauteilen ungesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse erzeugen sowie einen hohen 

Modernisierungs- und Sanierungsbedarf begründen 

können. Auch die Erkenntnisse aus den Einsätzen des 

ressortübergreifenden Interventionsteams der Stadt 

Gelsenkirchen sind in die Bewertung des Bauzu-

stands von Gebäuden im Untersuchungsraum aufge-

nommen worden. Dabei handelt es sich um zum Teil 

gutachterlich festgestellte Kenntnisse über innen-

räumliche Tatbestände für vereinzelte Problemim-

mobilien im Untersuchungsgebiet. 

Der Bauzustand zeigt sich in Teilräumen sehr unter-

schiedlich, daher werden der Bauzustand und die 

Auswirkungen im Stadtbild räumlich differenziert be-

schrieben. 

Tabelle 1: Bewertungsschema Bauzustandskartierung 

Kategorie Bedeutung Fazit 

1 
Neubau oder in jüngster Zeit grundlegend 
sanierte oder sehr gepflegte Objekte 

 Augenscheinlich kein Handlungsbedarf 

2 
Gebäude in passablem Zustand, einzelne 
Aufwertungsmaßnahmen sichtbar 

 Kein akuter Handlungsbedarf 

3 

Bis zu zwei der vier Elemente (Dach,  
Fassade, Fenster/Türen, sonstige Bauele-
mente) sind grundsätzlich sanierungsbe-
dürftig 

 Kurzfristiger Handlungsbedarf 

4 

Drei oder mehr Elemente lassen auf hohen 
Modernisierungsbedarf schließen, auch Ge-
bäude in ruinösem Zustand (z. B. zerschla-
gene Fenster, Schäden an der Fassade) 

 Akuter Handlungsbedarf   

Quelle: Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen 
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Abbildung 46: Bauzustand im Untersuchungsgebiet Schalke-Nord 

Quelle: Stadt Gelsenkirchen und Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH, eigene Erhebung 
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Abbildung 47: Teilräume im Untersuchungsgebiet Schalke-Nord 

 
Quelle: Stadt Gelsenkirchen und Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH 




















































































































































































































